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  VERKAUFSPROSPEKT 
   

Die in diesem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und der Satzung beschrie-

bene Investmentgesellschaft ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft 

(société d’Investissement à capital variable), die gemäß Teil II des Luxemburger 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen 

(„Gesetz vom 17. Dezember 2010") in der Form eines Umbrella-Fonds mit ei-

nem oder mehreren Teilfonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde und un-

terliegt dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Gesetz vom 12. Juli 2013 

über Verwalter alternativer Investmentfonds („Gesetz vom 12. Juli 2013“) in der 

jeweils geltenden Fassung. 

 

Dieser Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) ist nur gültig in Verbindung mit dem 

jeweils letzten veröffentlichten Jahresabschluss, sofern bereits erstellt, dessen 

Stichtag nicht länger als sechzehn Monate zurückliegen darf. Wenn der Stichtag 

des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Käufer zusätz-

lich der Halbjahresbericht zur Verfügung zu stellen. Rechtsgrundlage des Kaufs 

von Aktien sind der aktuell gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), die Sat-

zung und das PRIIPs-Basisinformationsblatt (ein Basisinformationsblatt für 

packaged retail and insurance-based investment products (verpackte Anlage-

produkte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte) - „Basisinformati-

onsblatt“). Durch den Kauf einer Aktie erkennt der Aktionär den Verkaufspros-

pekt (nebst Anhängen), die Satzung, das Basisinformationsblatt sowie alle 

genehmigten und veröffentlichten Änderungen derselben an. 

 

Es ist nicht gestattet, von Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und Satzung ab-

weichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Sowohl die Verwaltungsge-

sellschaft als auch die Investmentgesellschaft haften nicht, wenn und soweit 

Auskünfte oder Erklärungen abgegeben werden, die vom aktuellen Verkaufs-

prospekt (nebst Anhängen) und der Satzung abweichen. 

 

Der Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), die Satzung,ggf. das Basisinformati-

onsblatt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 sowie die jeweiligen Jah-

res- und Halbjahresberichte sind am Sitz der Investmentgesellschaft, der Ver-

waltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und etwaigen 

Vertriebsstellen kostenfrei erhältlich. Die vorgenannten Unterlagen sowie etwa-

ige Änderungen derselben können zudem auf der Internetseite www.axxion.lu 

abgerufen werden.  

 

Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei 

der Investmentgesellschaft erhältlich. 

 

Die in diesem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) beschriebene Investmentge-

sellschaft („Investmentgesellschaft“ und/oder „Fonds“) wird von der Axxion S.A. 

verwaltet.  

 

Sie wurde am 03. August 2017 auf unbestimmte Zeit gegründet.  

 

Diesem Verkaufsprospekt sind Anhänge betreffend die jeweiligen Teilfonds der 

Investmentgesellschaft beigefügt.  

 

Hinsichtlich der Vollstreckung und Anerkennung von Urteilen wird auf die Ver-

ordnung des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 22. Dezem-

ber 2000 verwiesen. 

Die Aktien dürfen außerhalb des Großherzogtums Luxemburg nicht im Wege 

des öffentlichen Anbietens, der öffentlichen Werbung oder in ähnlicher Weise 

vertrieben werden.  

 

Abgesehen davon gilt, dass Aktien nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf 
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angeboten oder verkauft werden dürfen, in denen ein solches Angebot oder ein 

solcher Verkauf zulässig ist. Hiervon umfasst ist der Vertrieb von Aktien an Pri-

vatanleger und professionelle Anleger gemäß der Richtlinie 2011/61/EU über 

die Verwalter alternativer Investmentfonds in den Ländern in denen ein Vertrieb 

gemäß dieser Richtlinie angezeigt wurde. Die entsprechenden Vertriebsländer 

sind den jeweiligen Anhängen zu entnehmen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine etwaige Vertriebsstelle nicht berechtigt 

ist, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Anlegern zu 

verschaffen. 

 

 

 

Verwaltung, Vertrieb und 

Beratung 

  

 

  

 

 

Investmentgesellschaft  Frankfurter  

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital  

(société d'investissement à capital variable, SICAV) 

Handelsregisternummer LBR Luxemburg B 217124 

15, rue de Flaxweiler,  

L-6776 Grevenmacher 

 

Vermögen des Frankfurter Value Focus Funds zum 03. März 2026:  

EUR 29.322.225,00 

 

 

 

Verwaltungsrat der 

Investmentgesellschaft 

 Vorsitzender: 

Benjamin Linn 

Axxion S.A., Grevenmacher 

Mitglieder: 

Volker Schindler 

 

Wilhelm Kötting 

Koetting Financial Communications GmbH, Frankfurt am Main 

 

 

 

Verwaltungsgesellschaft  Axxion S.A.  

15, rue de Flaxweiler  

L-6776 Grevenmacher 

Höhe des gezeichneten und eingezahlten Kapitals (Grund- oder Stammkapital 

abzüglich der ausstehenden Einlagen zuzüglich der Rücklagen nach dem letz-

ten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025): EUR 5.991.610 

 

 

 

Aufsichtsrat der 

Verwaltungsgesellschaft 

 Vorsitzender 

Martin Stürner 

Mitglied des Vorstands 

PEH Wertpapier AG, Frankfurt am Main 
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Mitglieder 

Thomas Amend 

Geschäftsführer 

Trivium S.A., Grevenmacher 

 

Constanze Hintze 

Geschäftsführerin 

Svea Kuschel + Kolleginnen Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH,  

München 

 

Dr. Burkhard Wittek 

Geschäftsführer  

Forum Family Office GmbH, München 

 

 

 

Vorstand der 

Verwaltungsgesellschaft 

 Vorsitzender 

Stefan Schneider 

 

Mitglieder 

Pierre Girardet 

 

Armin Clemens 

 

 

 

Verwahrstelle   Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg 

7, rue Gabriel Lippmann  

L-5365 Munsbach  

Höhe des gezeichneten und eingezahlten Kapitals (Grund- oder Stammkapital 

abzüglich der ausstehenden Einlagen zuzüglich der Rücklagen nach dem letz-

ten Jahresabschluss zum 31.12.2024): EUR 641,40 Mio.  

 

 

 

Zentralverwaltung / Register- 

und Transferstelle 

 Navaxx S.A. 

17, rue de Flaxweiler  

L-6776 Grevenmacher 

 

 

 

Zahlstelle  Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg 

7, rue Gabriel Lippmann  

L-5365 Munsbach  

 

 

 

Wirtschaftsprüfer der 

Investmentgesellschaft 

 PricewaterhouseCoopers 
Société coopérative 
2, rue Gerhard Mercator 

L-2182 Luxembourg 

 

 

 

 



 

7 
 

Portfolioverwalter  Baader Bank AG 

Weihenstephaner Str. 4 

D-85716 Unterschleißheim 

 

 

 

Initiator 

 
 
 
 

 Shareholder Value Management AG 

Neue Mainzer Straße 1 

60311 Frankfurt am Main 

 

 

 



 

 

 

Hinweise für Anleger mit 

Bezug zu den Vereinigten 

Staaten von Amerika 

 Die Aktien der Investmentgesellschaft sind und werden nicht nach dem US-ame-

rikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung 

(„U.S. Securities Act of 1933“) oder nach den Börsengesetzen einzelner Bun-

desstaaten oder Gebietskörperschaften der Vereinigten Staaten von Amerika 

(„USA“) oder ihrer Hoheitsgebiete oder anderer sich entweder in Besitz oder 

unter Rechtsprechung der USA befindlichen Territorien einschließlich des Com-

monwealth Puerto Rico (die „Vereinigten Staaten“) zugelassen beziehungs-

weise registriert. 

 

Der Fonds ist und wird nicht nach dem US-amerikanischen Gesetz über Kapi-

talanlagegesellschaften von 1940 in seiner jeweils gültigen Fassung (Investment 

Company Act of 1940) oder nach den Gesetzen einzelner Bundesstaaten zuge-

lassen beziehungsweise registriert. 

 

Die Anteile des Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch direkt oder 

indirekt, an eine oder zu Gunsten einer US-Person im Sinne der Definition in 

Regulation S des Wertpapiergesetzes („US-Person“) übertragen, angeboten 

oder verkauft werden. 

Antragsteller müssen gegebenenfalls darlegen, dass sie keine US-Person sind 

und Aktien weder im Auftrag von US-Personen erwerben noch an US-Personen 

weiterveräußern.  

 

Sollte die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Register- und Transferstelle Kennt-

nis davon erlangen, dass es sich bei einem Aktionär um eine US-Person handelt 

oder die Aktien zugunsten einer US-Person gehalten werden, so steht den vor-

genannten Gesellschaften das Recht zu, die unverzügliche Rückgabe dieser 

Aktien zum jeweils gültigen und letztverfügbaren Aktienwert zu verlangen. 

 

 

 

Die Investmentgesellschaft  Die Investmentgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital 

(société d’investissement à capital variable), nach dem Recht des Großherzog-

tums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Gre-

venmacher. Die Investmentgesellschaft ist beim Handelsregister des Bezirksge-

richts Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 217124 

eingetragen. Das Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft endet am 31. De-

zember eines jeden Jahres. 

 

Das Kapital der Investmentgesellschaft betrug bei der Gründung EUR 31.000,- 

dem 310 Aktien ohne Nennwert gegenüberstanden, und wird zukünftig jederzeit 

dem Nettovermögenswert der Investmentgesellschaft entsprechen.  

 

Das Mindestkapital der Investmentgesellschaft entspricht gemäß Luxemburger 

Gesetz dem Gegenwert von EUR 1.250.000,- und muss innerhalb eines Zeit-

raumes von sechs Monaten nach Zulassung der Investmentgesellschaft durch 

die Luxemburger Aufsichtsbehörde (die „CSSF“) erreicht werden. Hierfür ist auf 

das Nettovermögen der Investmentgesellschaft abzustellen. 

 

Ausschließlicher Zweck der Investmentgesellschaft ist die Anlage in Wertpapie-

ren und/ oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der 

Risikostreuung gemäß Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und dem 

geänderten Gesetz vom 12. Juli 2013 mit dem Ziel, einen Mehrwert zugunsten 

der Aktionäre durch Festlegung einer bestimmten Anlagepolitik zu erwirtschaf-

ten. 

 

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Hand-

lungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig 

oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Investmentge-

sellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaft (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) 
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oder nach der Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind. 

 

Die Investmentgesellschaft überträgt die Verwaltung auf eine Verwaltungsge-

sellschaft. 

 

Die Investmentgesellschaft erfüllt die Voraussetzungen eines alternativen In-

vestmentfonds („AIF“) in Übereinstimmung mit Teil II des Gesetzes vom 17. De-

zember 2010 und des Gesetzes vom 12. Juli 2013 zur Umsetzung der Richtlinie 

2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2011 

über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtli-

nien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 

und (EU) Nr. 1095/2010 („AIFM-Richtlinie“). 

 

 

 

Die 

Verwaltungsgesellschaft 

und AIFM 

 Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft hat die Axxion S.A. („Verwal-

tungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzog-

tums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Gre-

venmacher, mit der Anlageverwaltung, der Administration sowie dem Vertrieb 

der Aktien der Investmentgesellschaft betraut. Die Verwaltungsgesellschaft er-

füllt die Voraussetzungen gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 

2010 und ist zugelassener Verwalter alternativer Investmentfonds im Sinne des 

Gesetzes vom 12. Juli 2013. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 

2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 15. Juni 2001 im 

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht. Die Verwal-

tungsgesellschaft ist beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg un-

ter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 82112 eingetragen. Eine Ände-

rung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 24. Januar 2020 in Kraft. Die 

Hinterlegung der geänderten Satzung beim Handels- und Gesellschaftsregister 

von Luxemburg wurde am 18. Februar 2020 auf der elektronischen Plattform 

„Recueil électronique des sociétés et associations" („RESA“) veröffentlicht. 

 

Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft endet am 31. Dezember eines je-

den Jahres.  

 

In ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft und als sogenannter externer 

Verwalter alternativer Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 

2013 („Verwaltungsgesellschaft“ und/oder „AIFM“) ist die Axxion S.A. verantwort-

lich für die Anlageverwaltung (Portfolioverwaltung und Risikomanagement), die 

Zentralverwaltung sowie für weitere Verwaltungsaufgaben, die nach luxemburgi-

schem Recht vorgeschrieben sind.  

 

Um die potenziellen Berufshaftungsrisiken aus den Geschäftstätigkeiten, denen 

die Verwaltungsgesellschaft nach der Richtlinie 2011/61/EU nachgehen kann ab-

zudecken, verfügt die Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit dem Ge-

setz vom 12. Juli 2013 über zusätzliche Eigenmittel in Höhe von wenigstens 0,01 

Prozent des Werts der Portfolios aller verwalteten AIF, wobei dieser Betrag jährlich 

überprüft und angepasst wird, um potenzielle Haftungsrisiken aus beruflicher 

Fahrlässigkeit angemessen abzudecken. Diese Eigenmittel sind von dem einge-

zahlten Kapital umfasst. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann ihrerseits bestimmte Aufgaben weiter an Dritte 

übertragen, wobei die Aufgabe der Anlageverwaltung nur zum Teil übertragen 

werden kann. So ist entweder die Übertragung der Portfolioverwaltung oder des 

Risikomanagements möglich, jedoch dürfen nicht beide Teilaufgaben der Anlage-

verwaltung übertragen werden. 
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Bei der Verwaltungsgesellschaft können folgende Interessenskonflikte entste-
hen: 

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interessen kollidieren: 

• Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der mit dieser verbundenen 

Unternehmen, 

• Interessen der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft oder 

• Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen Fonds. 

 
Umstände oder Beziehungen, die Interessenskonflikte begründen können, um-
fassen insbesondere:  

• Anreizsysteme für Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, 

• Mitarbeitergeschäfte, 

• Zuwendungen an Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, 

• Umschichtungen im Fonds, 

• Stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance („window 

dressing“), 

• Geschäfte zwischen der Verwaltungsgesellschaft und den von ihr ver-

walteten Investmentvermögen oder Individualportfolios bzw. 

• Geschäfte zwischen von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten In-

vestmentvermögen und/oder Individualportfolios, 

• Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“), 

• Beauftragung von verbundenen Unternehmen und Personen, 

• Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 

• Wenn nach einer Überzeichnung im Rahmen einer Aktienemission die 

Gesellschaft die Papiere für mehrere Investmentvermögen oder Indivi-

dualportfolios gezeichnet hat („IPO-Zuteilungen“), 

 
Der Verwaltungsgesellschaft können im Zusammenhang mit Geschäften für 
Rechnung der Fonds geldwerte Vorteile (Broker research, Finanzanalysen, 
Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anleger 
bei den Anlageentscheidungen verwendet werden.  
 
Der Verwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem 
Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwand-
serstattungen zu. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft gewährt an Vermittler, z. B. Kreditinstitute, wieder-
kehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungs-
folgeprovisionen“.  
 
Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die Verwaltungsgesellschaft fol-
gende organisatorische Maßnahmen ein, um Interessenskonflikte zu ermitteln, 
ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie offenzulegen: 

• Bestehen einer Compliance-Funktion, die die Einhaltung von Gesetzen 

und Regeln überwacht und an die Interessenskonflikte gemeldet werden 

müssen. 

• Pflichten zur Offenlegung 

• Organisatorische Maßnahmen wie  

• die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen für einzelne Abteilun-

gen, um dem Missbrauch von vertraulichen Informationen vorzubeu-

gen 

• Zuordnung von Zuständigkeiten, um unsachgemäße Einflussnahme 
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zu verhindern 

• die Trennung von Eigenhandel und Kundenhandel 

• Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeitergeschäfte, Ver-

pflichtungen zur Einhaltung des Insiderrechts 

• Einrichtung von geeigneten Vergütungssystemen  

• Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundeninteressen und zur anle-

ger- und anlagegerechten Beratung bzw. Beachtung der vereinbarten 

Anlagerichtlinien  

• Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung beim Erwerb bzw. Veräuße-

rung von Finanzinstrumenten 

• Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-off Zeiten) 

 

Der Gesellschaftszweck der Verwaltungsgesellschaft ist die Gründung und/oder 

Verwaltung von luxemburgischen und/oder ausländischen Organismen für ge-

meinsame Anlagen sowie luxemburgischen und/oder ausländischen alternati-

ven Investmentfonds.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft entspricht den Anforderungen der Richtlinie 

2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur 

Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und Geschäftsführung der 

Investmentgesellschaft verantwortlich. Sie darf für Rechnung der Investmentge-

sellschaft alle Geschäftsführungs- und Verwaltungsmaßnahmen und alle unmit-

telbar oder mittelbar mit dem Investmentgesellschaftsvermögen bzw. dem Teil-

fondsvermögen verbundenen Rechte ausüben, insbesondere ihre Aufgaben an 

qualifizierte Dritte ganz oder teilweise auf eigene Kosten übertragen. 

 

Sofern die Verwaltungsgesellschaft die Anlageverwaltung auf Dritte auslagert, 

so dürfen nur Unternehmen benannt werden, die für die Ausübung der Vermö-

gensverwaltung zugelassen oder eingetragen sind und einer Aufsicht unterlie-

gen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt ihre Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines 

bezahlten Bevollmächtigten. 

 

Der Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft hat die Herren Stefan Schneider, 

Pierre Girardet und Armin Clemens zum Vorstand bestellt. 

 

Neben der in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Investmentgesellschaft 

verwaltet die Verwaltungsgesellschaft noch weitere Fonds. Eine Namensliste 

dieser Fonds ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

 

Die Anlageentscheidung, die Ordererteilung und die Auswahl der Broker sind 

ausschließlich der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, sofern diese keine(n) 

Investmentmanager mit dem Fondsmanagement betraut hat. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, unter Wahrung ihrer eigenen Verant-

wortung und Kontrolle Dritte zur Ordererteilung zu bevollmächtigen. 

 

Die Übertragung der Aufgaben darf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung durch 

die Verwaltungsgesellschaft in keiner Weise beeinträchtigen. Insbesondere darf 

die Verwaltungsgesellschaft durch die Übertragung der Aufgaben nicht daran 

gehindert werden, im Interesse der Aktionäre zu handeln und dafür zu sorgen, 

dass die Investmentgesellschaft im besten Interesse der Aktionäre verwaltet 

wird. 
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Die Verwaltungsgesellschaft kann sich im Zusammenhang mit der Verwaltung 

der Aktiva des jeweiligen Teilfonds unter eigener Verantwortung und Kontrolle 

sowie auf eigene Kosten von einem oder mehreren Anlageberatern beraten las-

sen. Ebenso kann sich die Verwaltungsgesellschaft von einem Anlageaus-

schuss beraten lassen, dessen Zusammensetzung von der Verwaltungsgesell-

schaft bestimmt wird. Der Anlageausschuss tritt in regelmäßigen Abständen 

zusammen, nimmt den Bericht der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Port-

folioverwalter über den zurückliegenden Zeitraum entgegen und lässt sich über 

die zukünftige Anlagestrategie informieren. Der Anlageausschuss kann Empfeh-

lungen aussprechen, hat jedoch keine Entscheidungs- und Weisungsbefugnis. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 

eine Vergütungspolitik und -praxis implementiert und wendet diese an.  

 

Sie ist mit dem von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Risikomanage-

mentverfahren vereinbar, ist diesem förderlich und ermutigt nicht zur Über-

nahme von Risiken, die nicht mit den Risikoprofilen und dem Verwaltungsregle-

ment/den Satzungen der von ihr verwalteten Fonds vereinbar sind. Ferner 

unterstützt diese die Verwaltungsgesellschaft dabei, pflichtgemäß und im bes-

ten Interesse des Fonds zu handeln. Die Vergütungspolitik und -praxis der Ver-

waltungsgesellschaft steht im Einklang mit den Zielen, den Werten, der Ge-

schäftsstrategie, den Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr 

verwalteten OGAW und deren Anleger. 

 

Die Vergütungspolitik und -praxis kommt zur Anwendung bei allen Mitarbeitern, 

einschließlich der Organe der Verwaltungsgesellschaft und Risikoträgern und 

umfasst sowohl feste als auch variable Bestandteile.  

 

Für den Aufsichtsrat, den Vorstand und die Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen 

wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Axxion S.A. und der von 

ihr verwalteten Investmentvermögen haben („Risk Taker“) gelten besondere Re-

gelungen. Als Risk Taker wurden Mitarbeiter identifiziert, die einen entscheiden-

den Einfluss auf Risiko und Geschäftspolitik der Axxion S.A. ausüben können. 

Die Leistungsbewertung erfolgt in einem mehrjährigen Rahmen, die der Halte-

dauer, die den Anlegern des von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten 

OGAW empfohlen wurde, angemessen ist, um zu gewährleisten, dass die Be-

wertung auf die langfristige Leistung des OGAW und seiner Anlagerisiken ab-

gestellt und die tatsächliche Auszahlung erfolgsabhängiger Vergütungskompo-

nenten über denselben Zeitraum verteilt ist. 

 

Einmal jährlich wird die Einhaltung der Vergütungsgrundsätze einschließlich de-

ren Umsetzung durch den Vorstand der Axxion S.A. geprüft und freigegeben.  

 

Feste und variable Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem ange-

messenen Verhältnis zu einander. Die Höhe der variablen Vergütung der Mitar-

beiter wird unter Berücksichtigung des Gesamtgehaltsgefüges der Verwaltungs-

gesellschaft bestimmt durch die individuelle Berufserfahrung, die individuelle 

Verantwortung innerhalb der Verwaltungsgesellschaft sowie eine Leistungsbe-

wertung, die vom jeweiligen Vorgesetzten erstellt wird. 

 

Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft mit ei-

ner Erläuterung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet 

werden, die Identität der für die Zuteilung der variablen und festen Bestandteile 

der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließ-

lich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen 

Ausschuss gibt, können auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft ( 

https://axxion.lu/fileadmin/user_upload/Anlegerinformationen/202001_Vergue-

tungsgrundsaetze_Axxion_S.A..pdf) eingesehen werden. Eine Papierversion 

wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. 
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Die Investmentgesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über 
die Investmentgesellschaft auf eine andere Verwaltungsgesellschaft übertra-
gen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die CSSF.  

Die Anleger werden über eine bekannt gemachte Übertragung unverzüglich un-

terrichtet. Die genehmigte Übertragung wird im Jahresbericht oder Halbjahres-

bericht bekannt gemacht.  

 

 

 

Der Portfolioverwalter  Die Verwaltungsgesellschaft hat die Baader Bank AG, Weihenstephaner Str. 4, 

D-85716 Unterschleißheim, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, als 

Portfolioverwalter ernannt. Der Portfolioverwalter verfügt über eine Zulassung 

zur Finanzportfolioverwaltung sowie weiterer Finanzdienstleistungen (z.B. Ein-

lagengeschäft, Kreditgeschäft und Finanzkommissionsgeschäft) und unterliegt 

als zugelassenes Kreditinstitut der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BaFin). Die Rechte und Pflichten des Portfolioverwalters sind 

in dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Portfolioverwalter ge-

schlossenen Portfolioverwaltungsvertrag niedergelegt.  

Der Portfolioverwalter wird für die Investmentgesellschaft auf der Grundlage ei-

nes mit der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossenen Portfolioverwaltungsver-

trages tätig. Diesen kann der Portfoliomanager zu jedem Zeitpunkt ordentlich 

unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten, zum Geschäftsjahresende der 

Investmentgesellschaft, kündigen. Auch die Verwaltungsgesellschaft hat ordent-

liche und außerordentliche Kündigungsrechte. 

 

Sollte der Portfolioverwalter nicht mehr für die Portfolioverwaltung der Invest-

mentgesellschaft zur Verfügung stehen, wird die Verwaltungsgesellschaft die 

Portfolioverwaltung auf einen Dritten auslagern oder die Portfolioverwaltung 

selbst übernehmen. Hierfür sind die entsprechenden Verträge abzuschließen, 

ggf. operative Anpassungen vorzunehmen, aufsichtsrechtliche Vorgaben zu be-

achten und die Anleger zu informieren. 

 

Eine rechtliche Beziehung zwischen dem Portfolioverwalter und den Anlegern 

wird nicht begründet. Gegenüber den Anlegern bleibt es daher bei der Haftung 

der Verwaltungsgesellschaft. 

Die Haftung des Portfolioverwalters gegenüber der Verwaltungsgesellschaft ist 

in dem Portfolioverwaltungsvertrag geregelt. Danach hat der Portfolioverwalter 

bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach den Grundsätzen eines ordentlichen 

Kaufmanns zu handeln und haftet für jegliche schuldhafte Verletzung seiner ihm 

nach einem Vertrag obliegenden Pflichten und des gültigen Rechtsrahmens. 

 

Aufgabe des Portfolioverwalters ist insbesondere die eigenständige tägliche 

Umsetzung der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds und die Führung der Ta-

gesgeschäfte der Vermögensverwaltung unter der Aufsicht, Verantwortung und 

Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft. Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt un-

ter Beachtung der Grundsätze der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds gemäß 

der im Anhang des jeweiligen Teilfonds und diesem Verkaufsprospekt aufge-

führten Grundsätze. Der Portfolioverwalter ist befugt, Makler sowie Broker zur 

Abwicklung von Transaktionen in den Vermögenswerten des jeweiligen Teil-

fonds auszuwählen. Die Anlageentscheidung und die Ordererteilung obliegen 

dem Portfolioverwalter. Der Portfolioverwalter darf nach vorheriger Zustimmung 

durch die Verwaltungsgesellschaft und auf eigene Kosten seine Aufgaben ganz 

oder teilweise an Dritte übertragen. In diesem Fall wird der Verkaufsprospekt 

angepasst. Maklerprovisionen, Transaktionsgebühren und andere im Zusam-

menhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten anfal-

lende Geschäftskosten werden von dem jeweiligen Teilfonds getragen. 

 

Der Portfolioverwalter ist zur Entgegennahme von Geldern nicht befugt.  
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Die Verwahrstelle   Die Vermögenswerte aller Teilfonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. 

 

Die Gesellschaft hat die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung 

Luxemburg mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzog-

tum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg 

unter der Nummer B 175937, wurde mit einem schriftlichen Vertrag zur Verwahr- 

und Zahlstelle des Fonds bestellt. Die Verwahrstelle ist eine Niederlassung der 

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstr. 24, D-60311 Frankfurt am 

Main, ein deutsches Kreditinstitut mit Vollbanklizenz im Sinne des deutschen 

Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) und im Sinne des Luxemburger Geset-

zes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (in seiner aktuellsten Fassung). 

Diese ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der 

Nummer HRB 108617 eingetragen. Sowohl Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 

AG als auch ihre Niederlassung in Luxemburg werden durch die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Zusätzlich unterliegt die 

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg im Hinblick 

auf Liquidität, Geldwäsche und Markttransparenz der Commission de Sur-

veillance du Secteur Financier (CSSF). 

 

Die Funktion der Verwahrstelle richtet sich insbesondere nach dem Gesetz vom 

17. Dezember 2010, dem Rundschreiben CSSF 16/644, der Verordnung (EU) 

2016/438, dem Verwahrstellenvertrag sowie dem Verkaufsprospekt.  

 

Die Verwahrstelle übernimmt insbesondere folgende Aufgaben soweit gesetz-

lich vorgeschrieben:  

 

• Sicherstellung der Überwachung der Zahlungsströme des Fonds; 

 

• Verwahrung der im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen zu ver-

wahrenden (verwahrfähigen) Vermögensgegenstände; 

 

• Eigentumsüberprüfung und Führung von Aufzeichnungen bei nicht zu ver-

wahrenden Vermögensgegenständen; 

 

• Sicherstellung, dass die für Rechnung des Fonds vorgenommenen Ver-

käufe, Ausgaben, Rücknahmen und Aufhebungen von Anteilen den ge-

setzlichen Vorschriften und den jeweiligen Anlagebedingungen entspre-

chen; 

 

• Sicherstellung, dass bei Geschäften mit Vermögenswerten des Fonds der 

Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen überwiesen wird; 

 

• Sicherstellung, dass die Erträge des Fonds im Einklang mit den gesetzli-

chen Vorschriften und den jeweiligen Anlagebedingungen verwendet wer-

den;  

 

• Sicherstellung, dass die Berechnung des Werts der Anteile des Fonds im 

Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften und den Anlagebedingungen 

des Fonds erfolgt; 

 

• Ausführung der Weisungen der Verwaltungsgesellschaft bzw. eines Drit-

ten, auf den die Portfolioverwaltung ausgelagert ist, sofern diese nicht ge-

gen relevante gesetzliche Vorschriften oder die Anlagebedingungen des 

Fonds verstoßen; 

 

• Überwachung (ex-post) der Einhaltung der für den Fonds geltenden ge-

setzlichen und in den Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen; 

 

• Ausführung von notwendigen Maßnahmen zum Einzug von Dividenden 

und Zinsen bzgl. der von ihr verwahrten Vermögenswerte des Fonds; 
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Entgegennahme und entsprechende Weiterleitung der Erlöse aus den Verkäu-

fen und Veräußerungen der Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des 

Fonds. 

 

Die Verwahrstelle stellt der Aufsicht auf Anfrage alle Informationen zur Verfü-

gung, die sie im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten hat und die Auf-

sicht benötigt. 

 

Als Zahlstelle ist sie mit der Verpflichtung zur Auszahlung eventueller Ausschüt-

tungen sowie des Rücknahmepreises auf zurückgegebene Aktien und sonstigen 

Zahlungen beauftragt. 

 

Die Verwahrstelle kann die Wahrnehmung ihrer Aufgabe der Verwahrung von 

Finanzinstrumenten und sonstigen Vermögensgegenständen auf ein anderes 

Unternehmen übertragen („Unterverwahrer“). Eine entsprechende Übersicht der 

etwaig ernannten Unterverwahrer wird auf der Internetseite der Verwahrstelle:  

 

https://www.hal-privatbank.com/impressum zur Verfügung gestellt. Der Verwal-

tungsgesellschaft wurden von der Verwahrstelle keine Interessenkonflikte im 

Zusammenhang mit der Unterverwahrung bekanntgegeben.  

 

Die Verwahrstelle handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig, 

ehrlich, redlich und professionell und im Interesse der Investmentgesellschaft 

und ihrer Aktionäre. Diese Verpflichtung schlägt sich insbesondere in der Pflicht 

nieder, die Tätigkeiten als Verwahrstelle so auszuführen und zu organisieren, 

dass potenzielle Interessenkonflikte weitgehend minimiert werden. Die Verwahr-

stelle nimmt in Bezug auf die Investmentgesellschaft oder die für die Investment-

gesellschaft handelnde Verwaltungsgesellschaft keine Aufgaben wahr, die Inte-

ressenkonflikte zwischen der Investmentgesellschaft, den Aktionären der 

Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und ihr selbst schaffen könnten, au-

ßer wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung ihrer Auf-

gaben als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt stehenden Aufga-

ben gegeben ist und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß 

ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Aktionären der Gesellschaft gegenüber 

offengelegt werden. 

 

Die Aufgaben der Gesellschaft und der Verwahrstelle dürfen nicht von ein und 

derselben Gesellschaft wahrgenommen werden. Interessenkonflikte können 

dadurch auftreten, dass zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Ver-

wahrstelle eine Konzernverbindung besteht. Soweit die Hauck Aufhäuser 

Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg die Verwahrstellenfunktion 

wahrnimmt, ist sie zur Wahrung der Interessen der Investmentgesellschaft so-

wie der Aktionäre der Investmentgesellschaft verpflichtet. 

 

Potenzielle Interessenkonflikte können sich ergeben, wenn die Verwahrstelle 

einzelne Verwahraufgaben bzw. die Unterverwahrung an ein weiteres Auslage-

rungsunternehmen überträgt. Sollte es sich bei diesem weiteren Auslagerungs-

unternehmen um ein mit der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle 

verbundenes Unternehmen (z.B. Konzernmutter) handeln, so könnten sich hie-

raus im Zusammenspiel zwischen diesem Auslagerungsunternehmen und der 

Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle potenzielle Interessenkonflikte ergeben 

(z.B. könnte die Gesellschaft bzw. die Verwahrstelle ein mit ihr verbundenes 

Unternehmen bei der Vergabe von Verwahraufgaben oder bei der Wahl des Un-

terverwahrers gegenüber gleichwertigen anderen Anbietern bevorzugt werden). 

Sollte ein solcher oder anderer Interessenkonflikt im Zusammenhang mit der 

Unterverwahrung zukünftig identifiziert werden, wird die Verwahrstelle die nähe-

ren Umstände und ergriffenen Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Minimierung 

des Interessenkonflikts in dem unter dem vorgenannten Link abrufbaren Doku-

ment offenlegen.  

 

https://www.hal-privatbank.com/impressum
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Ebenso können Interessenkonflikte entstehen, wenn die Verwahrstelle administ-

rative Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft wahrnimmt, z.B. Aufgaben der Re-

gister- und Transferstelle, Fondsbuchhaltung. Um diese potenziellen Interes-

senkonflikte zu steuern, ist der jeweilige Aufgabenbereich divisional von der 

Verwahrstellenfunktion getrennt. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle verfügen über angemessene 

und wirksame Maßnahmen (z.B. Verfahrensanweisungen und organisatorische 

Maßnahmen), um zu gewährleisten, dass potenzielle Interessenkonflikte weit-

gehend minimiert werden. Können Interessenkonflikte nicht verhindert werden, 

werden die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle diese Konflikte iden-

tifizieren, steuern, beobachten und offenlegen, um eine Schädigung der Aktio-

närsinteressen auszuschließen. Die Einhaltung dieser Maßnahmen wird von ei-

ner unabhängigen Compliance Funktion überwacht.  

 

Die Liste oben aufgeführter Unterverwahrer kann sich jederzeit ändern. Aktuali-

sierte Informationen bezüglich der Verwahrstelle, ihrer Unterverwahrer sowie 

sämtlicher Interessenkonflikte der Verwahrstelle, welche sich durch die Übertra-

gung der Verwahrstellenfunktion ergeben, sind auf Anfrage bei der Verwaltungs-

gesellschaft bzw. der Verwahrstelle erhältlich.  

 

Die Haftung der Verwahrstelle richtet sich nach Art. 35 des Gesetzes von 2010. 

Sie wird durch die teilweise oder vollständige Übertragung der in ihrer Verant-

wortung befindlichen Vermögenswerte auf Dritte nicht beeinflusst.  

 

Die Investmentgesellschaft kann die Verwahrstelle wechseln. Der Wechsel be-
darf der Genehmigung der CSSF.  

 

 

 

Die Zentralverwaltung / 

Register- und 

Transferstelle 

 

 Zu den Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft gehört unter anderem auch die 

OGA-Verwaltungstätigkeit. Diese ist gemäß CSSF-Rundschreiben 22/811, in 

der jeweils aktuellen Fassung, in drei Hauptfunktionen aufgeteilt: (1) Tätigkeit 

als Registerstelle (Registerfunktion), (2) Anteilwertberechnung und Fondsbuch-

haltung (Fondsbuchhaltungsfunktion) sowie (3) Kundenkommunikation (Kun-

denkommunikationsfunktion). Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener 

Verantwortung und auf eigene Kosten einzelne Funktionen an Dritte übertragen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Tätigkeit als Registerstelle ("Register- und 

Transferstelle"), die Anteilwertberechnung und Fondsbuchhaltung ("Zentralver-

waltung") sowie die Kundenkommunikation an die Navaxx S.A., Luxemburg, 

eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, ausgelagert. Die Korrespon-

denz und der Versand von Angebotsunterlagen, Finanzberichten und anderen 

regulatorisch erforderlichen Dokumenten an die Anleger erfolgt durch die Ver-

waltungsgesellschaft. 

 

 

 

Rechtsstellung der 

Anleger 

 

 Das in den jeweiligen Teilfonds angelegte Geld wird für gemeinschaftliche Rech-

nung der Anleger („Aktionäre“) nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wert-

papieren und/ oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten gemäß dem Gesetz 

vom 17. Dezember 2010 angelegt. Die angelegten Mittel und die damit erwor-

benen Vermögenswerte bilden das jeweilige Teilfondsvermögen, das gesondert 

vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft gehalten wird.  

 

Die Aktionäre sind an dem jeweiligen Teilfondsvermögen in Höhe ihrer Aktien 

als Miteigentümer beteiligt. Es werden Aktien mittels Eintragung in ein Aktienre-

gister der Investmentgesellschaft in der Form von Aktienbestätigungen zur Ver-

fügung gestellt. Die Aktien können auch in Globalzertifikaten verbrieft werden; 
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ein Anspruch auf die Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht. Die Invest-

mentgesellschaft kann Aktienbruchteile bis zu 0,0001 Aktien ausgeben. Alle Ak-

tien sind nennwertlos; sie sind voll eingezahlt, frei übertragbar und besitzen kein 

Vorzugs- oder Vorkaufsrecht. 

 

Die Arten der Aktien werden für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden 

Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben. 

 

Alle Aktien an einem Teilfonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte, es sei 

denn die Investmentgesellschaft beschließt, innerhalb eines Teilfonds verschie-

dene Aktienklassen auszugeben, die sich in ihren Merkmalen und Rechten nach 

der Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Währung, nach der Gebühren-

struktur oder anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden. In-

nerhalb einer Aktienklasse findet eine Gleichbehandlung aller Aktieninhaber 

statt. Alle Aktien sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Aufwand, 

Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Aktienklasse 

beteiligt. Sofern für die jeweiligen Teilfonds Aktienklassen gebildet werden, fin-

det dies unter Angabe der spezifischen Merkmale oder Rechte im entsprechen-

den Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung. 

 

Der Verwaltungsrat kann beschließen, auf Initiative eines Zeichners sowie im 

Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg, 

Aktien gegen Lieferung von Wertpapieren auszugeben, vorausgesetzt, dass 

diese Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik sowie der  

Anlagebeschränkungen des betreffenden Teilfonds zulässig sind. Im Zusam-

menhang mit der Ausgabe von Aktien gegen Lieferung von Wertpapieren muss 

der Wirtschaftsprüfer der Investmentgesellschaft ein Gutachten zur Bewertung 

der einzubringenden Wertpapiere erstellen. Die Kosten einer in der vorbeschrie-

benen Weise durchgeführten Ausgabe von Aktien trägt der Zeichner, der diese 

Vorgehensweise verlangt. 

 

Die Investmentgesellschaft weist die Aktionäre auf die Tatsache hin, dass 

jeglicher Aktionär seine Investorenrechte in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen 

den OGA(W) nur dann geltend machen kann, insbesondere das Recht an 

Aktionärsversammlungen teilzunehmen, wenn der Aktionär selber und mit 

seinem eigenen Namen in dem Aktionärsregister des OGA(W) eingeschrieben 

ist. In den Fällen, in denen ein Aktionär über eine Zwischenstelle in einen 

OGA(W) investiert hat, welche die Investition in ihrem Namen aber im Auftrag 

des Aktionärs unternimmt, können nicht unbedingt alle Aktionärsrechte 

unmittelbar durch den Aktionär gegen den OGA(W) geltend gemacht werden. 

Unbeschadet dessen stellt die Verwaltungsgesellschaft im Falle eines Fehlers 

der Berechnung des Nettoinventarwerts, der Nichteinhaltung von 

Anlagevorschriften oder anderer Fehler auf Ebene des OGA(W) sicher, dass die 

Zahlung von Entschädigungen an die betroffenen Anleger geleistet wird.  

Aktionären wird geraten, sich über Ihre Rechte zu informieren. 

 

 

 

Allgemeine 

Anlagegrundsätze und 

-beschränkungen  

 Ziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds ist das Erreichen einer angemes-

senen Wertentwicklung in der jeweiligen Teilfondswährung. Die teilfondsspezifi-

sche Anlagepolitik wird für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang 

zum Verkaufsprospekt beschrieben. 

 

Die folgenden allgemeinen Anlagegrundsätze und -beschränkungen gelten für 

sämtliche Teilfonds, sofern keine Abweichungen oder Ergänzungen für den je-

weiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt enthalten 

sind. 

 

Leverage 
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In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Juli 2013 

wird die Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds den zuständigen Behörden 

sowie den Anlegern die Höhe des Leverage des jeweiligen Teilfonds auf Basis 

der gross method sowie auf Basis der commitment method mitteilen. Das 

Höchstmaß des einsetzbaren Leverage lässt sich den Bestimmungen des 

jeweiligen Teilfonds entnehmen. 

 

 

 

1. Beschränkungen für Anlagen 

in Wertpapieren 

 

 Anlagen der Teilfonds können aus folgenden Vermögenswerten bestehen: 

 

Es können 

 

a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die auf einem ge-

regelten Markt notiert oder gehandelt werden; 

 

b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die auf einem an-

deren Markt, der anerkannt, geregelt, für das Publikum offen und dessen 

Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union gehandelt werden; 

 

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die an einer Wert-

papierbörse eines Drittstaates zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder 

dort auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, 

für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist; 

 

d) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen erworben wer-

den, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die 

Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse oder zum Han-

del auf einem geregelten Markt im Sinne der vorstehend unter 1. a) bis c) 

genannten Bestimmungen beantragt wird und die Zulassung spätestens vor 

Ablauf eines Jahres nach der Ausgabe erlangt wird. 

 

Die unter Nr. 1 c) und d) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

werden an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten innerhalb von Nordame-

rika, Südamerika, Australien (einschließlich Ozeanien), Afrika, Asien und/oder 

Europa amtlich notiert oder gehandelt. 

 

Ferner dürfen  

 

e) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 

Monaten bei Kreditinstituten getätigt werden, sofern das betreffende Kreditinsti-

tut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder, falls der 

Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmun-

gen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemeinschafts-

rechts gleichwertig sind; 

 

f)  abgeleitete Finanzinstrumente, d.h. insbesondere Optionen und Futures so-

wie Tauschgeschäfte ("Derivaten"), einschließlich gleichwertiger bar abge-

rechneter Instrumente erworben werden, die an einem der unter den Buch-

staben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und 

/oder abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse gehandelt wer-

den ("OTC-Derivate"), sofern  

 

- es sich bei den Basiswerten um Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Invest-

mentanteile oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Edelmetalle, 

Rohstoffe oder Währungen handelt;  

 

- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen 
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Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, die von der CSSF zu-

gelassen sind; und 

 

- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Ta-

gesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative des Fonds zum angemes-

senen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattge-

stellt werden können. 

 

g) Geldmarktinstrumente erworben werden, die nicht auf einem geregelten 

Markt gehandelt werden, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instru-

mente selbst Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unter-

liegt, und vorausgesetzt sie werden 

 

- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der 

Zentralbank eines Mitgliedstaats, der Europäischen Zentralbank, der Euro-

päischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat 

oder, im Falle eines Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föderation oder 

von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der 

mindestens einem Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert oder 

 

- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den 

vorstehenden Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkten 

gehandelt werden, oder 

 

- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kri-

terien einer behördlichen Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, das 

Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der CSSF mindestens so 

streng sind, wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, 

begeben oder garantiert, oder 

 

- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von 

der CSSF zugelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen Instrumenten 

Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zwei-

ten oder des dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich 

bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital 

von mindestens zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-), das seinen Jah-

resabschluss nach den Vorschriften der vierten Richtlinie 78/660/EWG er-

stellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer 

eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unterneh-

mensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um ei-

nen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Ver-

bindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie 

finanzieren soll. 

 

h) Edelmetalle (wie z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium) lediglich in indirekter 

Form (z.B. Zertifikate, Edelmetallfonds, Derivate auf Edelmetalle) erworben 

werden. Sofern es sich dabei um geschlossene Edelmetallfonds handelt, dür-

fen diese für das Fondsvermögen nur erworben werden, wenn sie als Wert-

papiere im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 2007/16/EG gelten. In diesen 

Fällen unterliegen sie den nachfolgend genannten Anlagebeschränkungen 

für Wertpapiere. 

 

 

 

2. Zusätzliche 

Anlagebeschränkungen 

 

 Der Fonds darf nicht: 

 

a)  mehr als 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere oder Geldmarktpapiere 

anlegen, welche weder an einer amtlichen Börse notiert, noch an einem an-

deren, geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen 

Funktionsweise ordnungsgemäß ist (“Geregelter Markt”), gehandelt werden.; 
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Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zuge-

lassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, dürfen 20% des 

jeweiligen Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Als Beteiligungen gelten 

Anteile an Gesellschaften, die keine Wertpapiere darstellen.  

 

    Darüber hinaus wird beachtet, dass Private-Equity-Investitionen, gleich ob un-

mittelbar oder mittelbar, 30% des Wertes des jeweiligen Teilfondsvermögens 

nicht übersteigen dürfen. 

 

b) mehr als 30% der verbrieften Rechte (z.B. Wertpapiere, Geldmarktinstru-

mente, Zertifikate, die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Ge-

setzes vom 17. Dezember 2010 und Art 2 der Richtlinie 2007/16/EG als Wert-

papiere zu betrachten sind und die Entwicklung des Basiswertes 1 :1 abbilden 

und eine physische Lieferung des Bezugswertes an den Fonds ausgeschlos-

sen ist, etc.) gleicher Art eines einzigen Emittenten erwerben.  

 

c) mehr als 20% seines Nettovermögens in verbrieften Rechten (z.B. Wertpa-

piere, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, die gemäß den Bestimmungen von 

Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und Art 2 der Richtlinie 

2007/16/EG als Wertpapiere zu betrachten sind und die Entwicklung des Ba-

siswertes 1:1 abbilden und eine physische Lieferung des Bezugswertes an 

den Fonds ausgeschlossen ist, etc.) eines einzigen Emittenten anlegen;  

 

d) In Abweichung von lit c) dürfen bei einem Hauptinvestment bis zu 35% des 

Nettovermögens in den genannten verbrieften Rechten eines einzigen Emit-

tenten angelegt werden.  

 

Diese Beschränkungen von a) – c) gelten jedoch nicht für Wertpapiere, Geld-

marktinstrumente oder Zertifikate, welche von einem Mitgliedstaat der OECD 

oder seiner Gebietskörperschaften oder von supranationalen Einrichtungen 

oder Organismen gemeinschaftsrechtlichen, regionalen oder internationalen 

Charakters begeben oder besichert werden.  

 

e)  mehr als 30% seines Nettovermögens in Edelmetalle in Form von Derivaten 

wie z.B. gehebelte Zertifikate/ Derivate auf Edelmetalle und Derivate auf Roh-

stoffe (ohne physische Lieferung) und sonstige Derivate, die nicht den Anfor-

derungen des § 197 Absatz 1 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches 

(„KAGB“) entsprechen, anlegen. 

 

f) unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen mehr als 30% seines 

Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative 

Anlagestrategien (über Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelme-

tall, Gold Bullion Securities und/oder Edelmetall Exchange Traded Funds 

(„ETFs“), sofern sie gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Geset-

zes vom 17. Dezember 2010 und Art 2 der Richtlinie 2007/16/EG als Wert-

papiere zu betrachten sind und die Entwicklung des Basiswertes 1 :1 abbil-

den und eine physische Lieferung an den Fonds ausgeschlossen ist) 

investieren, wobei die Gesamtanlage des Fonds aus Gründen der Risikomi-

schung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) 

niemals 50% des Fondsvermögens übersteigen darf. 

 

g) Der Erwerb von strukturierten Wertpapierprodukten (Zertifikaten) auf Krypto-

werte ist auf maximal 10 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Als 

zwingende Voraussetzung gilt, dass diese Zertifikate den zugrunde liegenden 

Basiswert nahezu 1:1 nachbilden und eine physische Auslieferung der Kryp-

towerte ausgeschlossen ist. Zudem ist sicherzustellen, dass die Produkte 

keine eingebetteten Derivate gemäß Art. 2 Abs. 3 und Art. 10 der Großher-
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zoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 sowie Punkt 23 der CESR-Leitli-

nien 07-0441 beinhalten. 

 

h) Eine Anlage in Zielfonds, die ihrerseits in Kryptowerte investieren, ist unter 

Beachtung der geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zulässig. 

 

 

 

 

3. Rückgriff auf derivative 

Finanzinstrumente 

 Für die Nutzung von Derivaten zu Anlagezwecken gelten folgende Bestimmun-

gen:  

 

a) Die Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit den Verpflichtungen, die 

sich auf Terminkauf und -verkaufskontrakte und auf verkaufte Kauf- und Ver-

kaufsoptionen beziehen, dürfen 50% des Nettovermögens des Fonds nicht 

übersteigen, wobei die restlichen 50% eine Barmittelreserve darstellen. 

 

b) Der Fonds darf nur Terminkontrakte abschließen, die an einem geregelten 

Markt gehandelt werden. Die den Optionen zugrundeliegenden Terminkon-

trakte müssen ebenfalls diese Bedingung erfüllen. 

 

c) Der Fonds darf nur Terminkontrakte über Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle, 

Währungen sowie über alle sonstigen gängigen Finanzinstrumente abschlie-

ßen.  

 

d) Der Fonds darf Kauf - und Verkaufsoptionen erwerben, die an einem organi-

sierten Markt sowie Over-the-Counter gehandelt werden. Die für den Erwerb 

der noch laufenden Optionen angefallenen Prämien werden bei der unter obi-

gem Punkt a) vorgesehenen Obergrenze von 50% berücksichtigt. 

 

e) Der Fonds muss durch ausreichende Diversifizierung eine angemessene Ri-

sikostreuung sicherstellen. 

 

f) Der Fonds darf keine offene Terminposition in einem einzigen Terminkontrakt 

halten, bei dem die geforderte Marge 5% oder mehr des Nettovermögens 

darstellt. Diese Regel gilt auch für die offenen Positionen aus verkauften Op-

tionen.  

 

g) Die Prämien, die für den Erwerb noch laufender Optionen gezahlt wurden, die 

identischen Merkmale aufweisen, dürfen 5% des Nettovermögens nicht über-

steigen und die Summe der gezahlten Prämien insgesamt dürfen 20% des 

Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. 

 

h) Der Fonds darf keine offene Position in Terminkontrakten halten, die sich auf 

nur einen Rohstoff oder auf nur eine Kategorie von Terminkontrakten über 

Finanzinstrumente beziehen, für die die geforderte Marge 20% oder mehr 

des Nettovermögens darstellt. Diese Regel gilt auch für die offenen Positio-

nen aus verkauften Optionen. 

 

i)  Der Fonds darf Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu ande-

ren als Absicherungszwecken – insbesondere auch zum Zweck der Speku-

lation – kaufen und verkaufen.  

 

j)  Zur Deckung von Währungs- und Zinsrisiken als auch zu anderen als Absiche-

rungszwecken darf der Fonds im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und 

Einschränkungen Techniken und Instrumente verwenden, welche zur Deckung 

von Währungs- und Zinsrisiken dienen. Dazu gehören Finanztermingeschäfte 

auf Devisen oder auf Zinssätze, der Verkauf von Kaufoptionen und der Erwerb 

 
1 Seit 01. Januar 2011 ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde). 
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von Verkaufsoptionen auf Devisen oder auf Zinssätze sowie Devisen- oder 

Zinssatzswaps. Grundsätzlich müssen solche Verträge an einer amtlichen 

Börse notiert oder an einem anderen Geregelten Markt gehandelt werden. Dar-

über hinaus können Finanztermingeschäfte auf Devisen auch im Rahmen frei-

händiger Geschäfte getätigt werden, vorausgesetzt, dass derartige Geschäfte 

mit Finanzinstituten erster Bonität, die sich auf diese Art von Geschäften spe-

zialisiert haben, getätigt werden. 

 

k) Beziehen sich diese Transaktionen auf die Verwendung von Derivaten, darf das 

Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen dieses Artikels nicht über-

schreiten. Ein Derivat, das in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument ein-

gebettet ist, muss hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften wie unter l) be-

schrieben mitberücksichtigt werden.  

 

Des Weiteren sind die Bestimmungen von nachstehendem Buchstaben l) dieses 

Artikels betreffend Risikomanagement-Verfahren bei Derivaten zu berücksichti-

gen. Unter keinen Umständen darf der Fonds bei den mit Derivaten sowie sonsti-

gen Techniken und Instrumenten verbundenen Transaktionen von den in diesem 

Verkaufsprospekt genannten Anlagezielen abweichen und es darf auch zu keiner 

Übernahme zusätzlicher Risiken führen, die höher als das Risikoprofil sind, das in 

dem Verkaufsprospekt beschrieben ist.  

 

Die sonstigen Techniken und Instrumente müssen für Zwecke einer effizienten 

Portfolioverwaltung im Rahmen der Vorgaben durch das Rundschreiben CSSF 

08/356 genutzt werden; dies setzt voraus, dass sie die folgenden Kriterien erfül-

len: 

 

i) Sie sind insofern ökonomisch angemessen, als sie kostenwirksam einge-

setzt werden; 

 

ii) Sie werden mit einem oder mehreren der folgenden spezifischen Ziele ein-

gesetzt: 

- Verminderung von Risiken; 

 

- Verminderung von Kosten; 

 

- Schaffung von Kapital oder Zusatzerträgen für den Fonds, mit einem Ri-

siko, das dem Risikoprofil des Fonds und den auf ihn anwendbaren Re-

geln zur Risikostreuung vereinbar ist; 

 

iii) Die mit den Techniken und Instrumenten verbundenen Risiken werden 

durch das Risikomanagement des Fonds in angemessener Form Rech-

nung erfasst.  

 

l) Der Fonds verwendet ein Risikomanagement-Verfahren, das es ihm erlaubt, 

dass mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen An-

teil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios regelmäßig zu überwachen 

und zu messen. 

 

m) Die Summe der Verpflichtungen aus auf freihändiger Basis gehandelten Fi-

nanzinstrumenten und, gegebenenfalls, den Verpflichtungen aus auf einem-

geregelten Markt gehandelten derivativen Finanzinstrumenten darf in keinem 

Fall den Wert des Vermögens des OGA übersteigen. 

 

 

 

4. Bestimmungen im Hinblick 

auf die Kreditaufnahme 

 Daneben gelten folgende Bestimmungen: 

 

a) Kredite zu Lasten des Fonds dürfen auch dauerhaft zu Anlagezwecken bis zu 

einem Gegenwert von 30% des Fondsvermögens aufgenommen werden. Die 
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Bedingungen der Kreditaufnahme müssen marktüblich sein. Deckungsge-

schäfte im Zusammenhang mit dem Verkauf von Optionen oder dem Erwerb 

oder Verkauf von Terminkontrakten und Futures gelten nicht als Kreditauf-

nahme im Sinne dieser Anlagebeschränkung. 

 

b) Das Ausfallrisiko der Gegenpartei bestehend aus der Differenz zwischen (i) 

dem Wert der durch einen Teilfonds im Rahmen von Geschäften zur Darle-

hensaufnahme auf den Darlehensgeber als Sicherheit übertragenen Vermö-

genswerte und (ii) dem Wert der von dem betreffenden Teilfonds dem Darle-

hensgeber geschuldeten Beträge darf 30% des Vermögens dieses Teilfonds 

nicht überschreiten. Es wird darauf hingewiesen, dass es jedem Teilfonds im 

Rahmen von Absicherungsmechanismen zudem gestattet ist, Sicherheiten 

zu gewähren, welche keine eigentumsübertragende Wirkung entfalten oder 

welche das Ausfallrisiko der Gegenpartei auf andere Weise begrenzen. 

 

c) Das Ausfallrisiko der Gegenpartei bestehend aus der Summe (i) des 

Differenzbetrages zwischen dem Wert der im Rahmen von 

Wertpapierdarlehen auf den Darlehensgeber als Sicherheit übertragenen 

Vermögenswerte und dem unter Punkt 5.5. genannten Wert der 

geschuldeten Beträge und (ii) des Differenzbetrages zwischen den als 

Sicherheit übertragenen Vermögenswerte und den vorgenannten 

Darlehensbeträgen, darf, pro Darlehensgeber, 30% des Vermögens eines 

Teilfonds nicht überschreiten. 

 

d) Das Fondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung 

übereignet oder zur Sicherung abgetreten werden, es sei denn, es handelt 

sich um Kreditaufnahmen im Sinne des vorstehenden Buchstabens a). 

 

e) Das Fondsvermögen darf nicht in Immobilien anlegen, wobei Anlagen in im-

mobiliengesicherten Wertpapieren oder Zinsen hierauf oder Anlagen in Wert-

papieren, die von Gesellschaften ausgegeben werden, die in Immobilien in-

vestieren und Zinsen hierauf zulässig sind. 

f)  Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch Garan-

tien oder Bürgschaften für Dritte ausgegeben werden. 

 

 

 

5. Bestimmungen im Hinblick 

auf die Risikostreuung bei 

Leerverkäufen 

 1. Aufgrund von Leerverkäufen darf prinzipiell keine Situation eintreten, in 

welcher ein Teilfonds 

 

a) ungedeckte Positionen auf Wertpapiere hält, die nicht zum regulären Handel 

an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder die nicht auf einem anderen 

geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen 

und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist. Allerdings kann jeder 

Teilfonds eine Leerposition auf Wertpapiere halten, welche nicht 

börsennotiert sind oder auf einem geregelten Markt gehandelt werden, 

sofern diese Werte einen hohen Grad an Liquidität aufweisen und nicht mehr 

als 10% des Vermögens des betreffenden Teilfonds darstellen; 

 

b) ungedeckte Positionen auf Wertpapiere hält, welche mehr als 20% der von 

ein und demselben Emittenten ausgegebenen verbrieften Rechte derselben 

Art ausmachen; 

 

c) eine ungedeckte Position auf Wertpapiere ein und desselben Emittenten 

hält, (i) wenn die Summe der Veräusserungskurse im Falle der Realisierung 

der damit verbundenen Leerverkäufe mehr als 20% des Vermögens eines 

Teilfonds ausmacht oder (ii) wenn diese ungedeckte Position eine 

Verpflichtung von mehr als 20% des Vermögens entspricht.  

 

2. Die Verpflichtungen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt in Bezug auf 
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Leerverkäufe von Wertpapieren bestehen, entsprechen den kumulierten, nicht 

realisierten Verlusten aus Leerverkäufen eines Teilfonds zu diesem 

bestimmten Zeitpunkt. Der nicht realisierte Verlust aus einem Leerverkauf 

entspricht der positiven Differenz des Marktpreises, zu dem die ungedeckte 

Position abgesichert werden kann, abzüglich des Preises, zu dem der 

Leerverkauf des betreffenden Wertpapiers getätigt worden ist. 

 

3. Die Summe der Verpflichtungen eines Teilfonds aufgrund von Leerverkäufen 

darf zu keinem Zeitpunkt 20% des Vermögens des betreffenden Teilfonds 

überschreiten. Sobald ein Teilfonds Leerverkäufe vornimmt, muss er über die 

notwendigen Vermögenswerte verfügen, die es ihm ermöglichen, die aus 

diesen Leerverkäufen resultierenden Positionen jederzeit zu schließen. 

 

4. Die ungedeckten Positionen auf Wertpapiere, für die ein Teilfonds über eine 

ausreichende Absicherung verfügt, werden zur Berechnung der Summe der 

vorstehend beschriebenen Verpflichtungen nicht herangezogen. Es wird 

darauf hingewiesen, dass die Gewährung einer Sicherheit jeglicher Natur 

zugunsten Dritter seitens eines Teilfonds auf sein Vermögen zwecks 

Garantie seiner Verpflichtungen gegenüber diesen Dritten, aus der Sicht des 

betreffenden Teilfonds nicht als hinreichende Abdeckung der Verpflichtungen 

anzusehen ist.  

 

5. Im Zusammenhang mit Leerverkäufen auf Wertpapiere darf ein Teilfonds als 

Darlehensnehmer nur mit auf diese Art von Geschäft spezialisierten 

Fachleuten erster Ordnung Wertpapierdarlehensgeschäfte eingehen. Das 

Ausfallrisiko der Gegenpartei, bestehend aus der Differenz zwischen (i) dem 

Wert der im Rahmen der Wertpapierdarlehensgeschäfte durch einen 

Teilfonds dem Darlehensgeber als Sicherheit übertragenen Vermögenswerte 

und (ii) dem Wert der diesem Darlehensgeber durch den betreffenden 

Teilfonds geschuldeten Beträge, darf 20% des Vermögens dieses Teilfonds 

nicht überschreiten. Es wird insoweit präzisiert, dass jeder Teilfonds darüber 

hinaus im Rahmen von Absicherungsmechanismen Sicherheiten gewähren 

darf, welche keine eigentumsübertragende Wirkung entfalten oder welche 

das Ausfallrisiko der Gegenpartei auf andere Weise begrenzen. 

 

 

 

6. Flüssige Mittel  Der jeweilige Teilfonds kann grundsätzlich daneben flüssige Mittel in Form von 

Bankguthaben und regelmäßig gehandelten Geldmarktpapieren halten. Die 

Geldmarktpapiere dürfen im Zeitpunkt des Erwerbs für den jeweiligen Teilfonds 

eine Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten haben.  

7. Wertpapierpensionsgeschäfte  Die Teilfonds werden keine Wertpapierpensionsgeschäfte entsprechend der 

Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäf-

ten und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU)  

Nr. 648/2012 durchführen. 

 

 

 

8. Wertpapierleihe  Die Verwaltungsgesellschaft wird keine Wertpapierleihgeschäfte für Rechnung 

des jeweiligen Teilfondsvermögens entsprechend der Verordnung (EU) 

2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 

2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der 

Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ab-

schließen. 

 

 

 

9. Zielteilfonds  Jeder Teilfonds kann Aktien eines oder mehrerer anderer Teilfonds der Invest-

mentgesellschaft („Zielteilfonds“) unter der Bedingung zeichnen, erwerben 
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und/oder halten, dass:  

 

- der Zielteilfonds investiert selbst nicht in den Teilfonds, der in diesen Zielteil-

fonds angelegt wird; und 

 

- die Zielteilfonds, deren Anteile erworben werden, dürfen nach ihren Vertrags-

bedingungen oder Gründungsunterlagen insgesamt höchstens 10% ihres Ver-

mögens in Anteilen anderer Zielteilfonds desselben OGA anlegen; und  

- die Stimmrechte, die gegebenenfalls mit den jeweiligen Aktien zusammenhän-

gen, so lange ausgesetzt werden, wie die Zielteilfondsanteile gehalten werden, 

unbeschadet einer angemessenen Behandlung in der Buchführung und den 

periodischen Berichten; und  

 

- der Wert dieser Aktien nicht in die Berechnung des Nettovermögens der In-

vestmentgesellschaft insgesamt einbezogen wird, solange diese Aktien von 

dem Teilfonds gehalten werden, sofern die Überprüfung des durch das Ge-

setz vom 17. Dezember 2010 vorgesehenen Mindestnettovermögens der In-

vestmentgesellschaft betroffen ist. 

 

 

 

10. Überschreiten der 

Anlagegrenzen auf andere 

Weise als durch 

Anlageentscheidungen 

 Wenn die vorstehenden bzw. teilfondsspezifischen prozentualen 

Beschränkungen aus anderen Gründen als aus Anlageentscheidungen 

(Marktbewegungen, Rückkäufe) überschritten werden, muss vornehmliches Ziel 

sein, diese Situation unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre zu 

beseitigen. 

 

 

 

Hinweise zu Techniken 

und Instrumenten 

 Unter Beachtung der im Abschnitt „Allgemeine Anlagegrundsätze und -be-

schränkungen“ genannten Regelungen kann sich die Investmentgesellschaft für 

den jeweiligen Teilfonds insbesondere folgender Techniken und Instrumente be-

dienen: 

 

 

 

1. Optionen  Eine Option ist ein Recht, einen bestimmten Vermögenswert an einem im Vo-

raus bestimmten Zeitpunkt („Ausübungszeitpunkt“) oder während eines im Vo-

raus bestimmten Zeitraumes zu einem im Voraus bestimmten Preis („Aus-

übungspreis“) zu kaufen („Kaufoption“) oder zu verkaufen („Verkaufsoption“). 

Der Preis einer Kaufs- oder Verkaufsoption ist die Optionsprämie. 

Für den jeweiligen Teilfonds können sowohl Kauf- als auch Verkaufsoptionen 

erworben oder verkauft werden, sofern der jeweilige Teilfonds gemäß und der 

im jeweiligen teilfondsspezifischen Anhang zum Verkaufsprospekt genannten 

Anlagezielen in die zugrundeliegenden Basiswerte investieren darf.  

 

 

 

2. Finanzterminkontrakte  Finanzterminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende 

Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, eine 

bestimmte Menge eines bestimmten Basiswertes, zu einem im Voraus verein-

barten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. 

 

Für den jeweiligen Teilfonds dürfen Finanzterminkontrakte nur abgeschlossen 

werden, sofern der jeweilige Teilfonds gemäß der im jeweiligen teilfondsspezifi-

schen Anhang zum Verkaufsprospekt genannten Anlagezielen in die zugrunde-

liegenden Basiswerte investieren darf.  
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4. Devisenterminkontrakte  Die Investmentgesellschaft kann für den jeweiligen Teilfonds Devisenterminkon-

trakte abschließen. 

 

Devisenterminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende 

Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, eine 

bestimmte Menge der zugrundeliegenden Devisen, zu einem im Voraus verein-

barten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. 

 

 

 

5. Tauschgeschäfte („Swaps“)  Ein Swap ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der den Austausch von Zah-

lungsströmen auf einen festgelegten Nominalbetrag eines Vermögenswertes, 

zu einem festgelegten Zinssatz oder Index und während eines bestimmten Zeit-

raums beinhaltet. 

 

Ein Zinsswap ist eine Transaktion, in welcher zwei Parteien Zahlungsströme 

tauschen, die auf fixen bzw. variablen Zinszahlungen beruhen. Die Transaktion 

kann mit der Aufnahme von Mitteln zu einem festen Zinssatz und der gleichzei-

tigen Vergabe von Mitteln zu einem variablen Zinssatz verglichen werden, wobei 

die Nominalbeträge der Vermögenswerte nicht ausgetauscht werden. 

 

Währungsswaps beinhalten zumeist den Austausch der Nominalbeträge der 

Vermögenswerte. Sie lassen sich mit einer Mittelaufnahme in einer Währung 

und einer gleichzeitigen Mittelvergabe in einer anderen Währung gleichsetzen. 

 

Asset-Swaps, oft auch „Synthetische Wertpapiere“ genannt, sind Transaktio-

nen, die die Rendite aus einem bestimmten Vermögenswert in einen anderen 

Zinsfluss (fest oder variabel) oder in eine andere Währung konvertieren, indem 

der Vermögenswert (z.B. Anleihe, floating rate note, Bankeinlage, Hypothek) mit 

einem Zins- oder Währungsswap kombiniert wird. 

 

Die Investmentgesellschaft kann Swaps eingehen, sofern es sich bei dem Ver-

tragspartner um ein erstklassiges, auf solche Geschäfte spezialisiertes Kredit- 

und Finanzinstitut handelt und der jeweilige Teilfonds gemäß seinen im Anhang 

genannten Anlagezielen in die zugrundeliegenden Basiswerte investieren darf.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft wird für die Teilfonds keine Total Return Swaps 

oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften entsprechend der  

Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäf 

ten und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 abschließen. 

 

 

 

6. Bemerkungen  Die vorgenannten Techniken und Instrumente können gegebenenfalls durch die 

Investmentgesellschaft erweitert werden, wenn am Markt neue, dem Anlageziel 

entsprechende, Instrumente angeboten werden, die der jeweilige Teilfonds ge-

mäß den aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen anwenden darf. 

 

 

 

Berechnung des 

Nettoinventarwertes pro 

Aktie 

 1. Das Netto-Vermögen der Investmentgesellschaft lautet auf Euro („Refe-

renzwährung“). 

 

2. Der Wert einer Aktie („Nettoinventarwert pro Aktie“) lautet auf die im jeweili-

gen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswäh-

rung“). 

 

3. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird von der Investmentgesellschaft oder 
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einem von ihr Beauftragten unter der Verantwortung des Verwaltungsrates 

der Investmentgesellschaft zu jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Aus-

nahme des 24. Dezember („Bewertungstag“) berechnet, sofern dies im be-

treffenden Anhang nicht abweichend geregelt ist. Der Verwaltungsrat kann 

für einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berück-

sichtigen ist, dass der Nettoinventarwert pro Aktie mindestens zweimal im 

Monat zu berechnen ist. 

 

4. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie wird der Wert der zu dem 

jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbind-

lichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) zu jedem 

Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der zum Bewertungstag in 

Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft wendet die Grundsätze des CSSF-Rundschrei-

bens 02/772, in der jeweils aktuellen Version, zum Schutz der Anleger im 

Falle eines Fehlers bei der Berechnung des Nettoinventarwerts und zur Kor-

rektur der Folgen einer Nichteinhaltung der Anlagegrenzen, an.  

 

Die Ermittlung des Ausgabepreises erfolgt beispielhaft nach folgendem 

Schema: 

 

Netto-Teilfondsvermögen  EUR 10.000.000 

Anzahl der am Stichtag 

umlaufenden Anteile                100.000 

Anteilwert   EUR                     100 

+ Ausgabeaufschlag 

(z.B. 5%)   EUR                         5 

Ausgabepreis   EUR                     105 

 

 

Die Ermittlung des Rücknahmepreises erfolgt beispielhaft nach folgendem 

Schema: 

 

Netto-Teilfondsvermögen  EUR 10.000.000 

Anzahl der am Stichtag 

umlaufenden Anteile                 100.000 

Anteilwert   EUR                     100 

+ Rücknahmeabschlag 

(z.B. 2%)   EUR                         2 

Rücknahempreis  EUR                       98 

 

5. Der Nettovermögenswert jedes Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen 

berechnet: 

 

a) Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen 
Rücknahmepreis bewertet. Insbesondere Hedgefonds-Investmentanteile, 
die zum Bewertungstag des Teilfonds keinen aktuellen Rücknahmepreis 
berechnen, werden zum letzten und erhältlichen Nettoinventarwert bewer-
tet.  

 
b) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. 

 
c) Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert 

sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.  
 

d) Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, 
die aber auf einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum of-
fenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, 
werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und 

 
2 Das CSSF-Rundschreiben 02/77 wird zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des CSSF-Rundschreibens 24/856, mit Wirkung zum 1. 

Januar 2025, aufgehoben. 
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nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die 
Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die 
Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere verkauft werden können. 

 
e) Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die weder an einer Börse amtlich no-

tiert, noch auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden 
mit ihrem „Fair Value“ bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach 
Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern 
nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet. 

 
f) Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entspre-

chender Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahr-
stelle geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar 
sind und der Renditekurs dem Realisierungswert entspricht. 

 
g) Optionen werden grundsätzlich zu den letzten verfügbaren Börsenkursen 

bzw. Maklerpreisen bewertet. Sofern ein Bewertungstag gleichzeitig Ab-
rechnungstag einer Option ist, erfolgt die Bewertung der entsprechenden 
Option zu ihrem jeweiligen Schlussabrechnungspreis („settlement price“). 

 
h) Die auf Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen 

werden mit einbezogen, soweit sie nicht bereits im Kurswert enthalten 
sind. 

 
i) Alle anderen Vermögenswerte werden mit ihrem „Fair Value“ bewertet, wie 

ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein an-
erkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln fest-
gelegt hat. 

 
j) Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte 

werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Teilfondswährung umgerech-
net. 

 
k) Dazu werden die Vermögenswerte des Fonds, die an einer Börse notiert 

sind, zum letzten verfügbaren bezahlten Börsenkurs bewertet. Falls solche 
Kurse nicht marktgerecht bzw. unsachgerecht sind oder falls für andere als 
unter Artikel 14 der Satzung genannten Wertpapiere keine Kurse festge-
legt werden, werden diese Wertpapiere bzw. Anlageinstrumente ebenso 
wie sonstige Vermögenswerte zum aktuellen Kurswert bewertet, wie ihn 
die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein aner-
kannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Regeln festlegt. Edelme-
tallkonten, Edelmetallzertifikate und Termin- und Optionsgeschäfte mit Be-
zug auf Edelmetalle werden mit ihrem täglich ermittelten Marktwert 
bewertet. 

 

6. Die Bewertung der Vermögensgegenstände wird grundsätzlich von der Ver-

waltungsgesellschaft vorgenommen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die 

Bewertung von Vermögensgegenständen delegieren und einen externen 

Bewerter, welcher die gesetzlichen Vorschriften erfüllt, heranziehen. Dieser 

darf die Bewertungsfunktion nicht an einen Dritten delegieren. Die Verwal-

tungsgesellschaft informiert die zuständige Aufsichtsbehörde über die Be-

stellung eines externen Bewerters. Die Verwaltungsgesellschaft bleibt auch 

dann für die ordnungsgemäße Bewertung der Vermögensgegenstände so-

wie für die Berechnung und Bekanntgabe des Nettoinventarwertes verant-

wortlich, wenn sie einen externen Bewerter bestellt hat. Ungeachtet des vor-

stehenden Satzes haftet der externe Bewerter gegenüber der 

Verwaltungsgesellschaft für jegliche Verluste der Verwaltungsgesellschaft, 

die sich auf fahrlässige oder vorsätzliche Nichterfüllung der Aufgaben durch 

den externen Bewerter zurückführen lassen. 

 

7. Sofern für einen Teilfonds mehrere Aktienklassen ausgegeben werden, wird 

die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktienklasse wie folgt durch-

geführt: 

 

a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Ziffer 1 bis 5 dieses Arti-

kels aufgeführten Kriterien für jede Aktienklasse separat. 
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b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Aktien erhöht den prozentua-

len Anteil der jeweiligen Aktienklasse am gesamten Wert des Netto-Teil-

fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Aktien 

vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Aktienklasse am ge-

samten Wert des Netto-Teilfondsvermögens. 

 

c) Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der Aktienwert der ausschüt-

tungsberechtigten Aktien um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermin-

dert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten 

Aktien am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens, während sich 

der prozentuale Anteil der nicht-ausschüttungsberechtigten Anteile am ge-

samten Netto-Teilfondsvermögen erhöht. 

 

8. Für einen Teilfonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden. 

 

9. Die Investmentgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die 

nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweili-

gen Teilfonds befriedigt werden können, den Aktienwert auf der Basis der 

Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Teilfonds 

die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt. 

 

10. Der AIFM wendet die Grundsätze des CSSF-Rundschreibens 24/856, in der 

jeweils aktuellen Version, zum Schutz der Anleger im Falle eines Fehlers bei 

der Berechnung des Nettoinventarwerts und zur Korrektur der Folgen einer 

Nichteinhaltung der Anlagegrenzen, an 

 

 

 

Einstellung der Berechnung 

des Nettoinventarwertes pro 

Aktie 

 

 1. Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Nettoinventar-

wertes pro Aktie zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorlie-

gen, die diese Einstellung erforderlich machen und wenn die Einstellung un-

ter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre gerechtfertigt ist, 

insbesondere: 

a) während der Zeit, in der eine Börse oder ein anderer geregelter Markt, 

an/auf welcher(m) ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte notiert oder 

gehandelt werden, aus anderen Gründen als gesetzlichen oder Bankfeier-

tagen, geschlossen ist oder der Handel an dieser Börse bzw. an dem ent-

sprechenden Markt ausgesetzt bzw. eingeschränkt wurde; 

 

b) in Notlagen, wenn die Investmentgesellschaft über Teilfondsanlagen nicht 

verfügen kann oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe 

oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Nettoinven-

tarwertes pro Aktie ordnungsgemäß durchzuführen. 

 

c) wenn auf Ebene eines Master-OGAWs, ob auf eigene Initiative oder auf 

Nachfrage der zuständigen Aufsichtsbehörde, die Ausgabe und Rück-

nahme seiner Aktien ausgesetzt wurde, so kann auf Ebene des als Feeder 

aufgesetzten Teilfonds die Berechnung des Nettoinventarwertes während 

eines Zeitraumes der dem Zeitraum der Aussetzung der Berechnung des 

Nettoinventarwertes auf Ebene des Master-OGAW entspricht, ausgesetzt 

werden; 

 

d) in Fällen, wo die Berechnung von Fondsanteilen sowie Zertifikaten, in die 

das jeweilige Teilfondsvermögen angelegt ist, ausgesetzt wurde und keine 

aktuelle Bewertung der Fondsanteile sowie Zertifikate zur Verfügung steht;  

 

Solange die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie eingestellt ist, 

wird auch die Ausgabe, Rücknahme und der Umtausch von Aktien zeitweilig 
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eingestellt. Die zeitweilige Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwer-

tes pro Aktie innerhalb eines Teilfonds führt nicht zur zeitweiligen Einstellung 

hinsichtlich anderer Teilfonds, die von dem betreffenden Ereignis nicht be-

rührt sind. 

 

2. Aktionäre, insbesondere Aktionäre welche einen Zeichnungsantrag bzw. 

Rücknahmeauftrag oder einen Umtauschantrag gestellt haben, werden von 

einer Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie unver-

züglich benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Berechnung des Net-

toinventarwertes pro Aktie unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.  

 

3. Zeichnungs-, Rücknahme-, bzw. Umtauschanträge verfallen im Falle einer 

Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes automatisch. Der Akti-

onär bzw. potentielle Aktionär wird darüber informiert, dass nach der Wieder-

aufnahme der Berechnung des Nettoinventarwertes die Zeichnungs-, Rück-

nahme-, bzw. Umtauschanträge erneut eingereicht werden müssen. 

 

 

 

Ausgabe von Aktien  1. Die Ausgabe von Aktien erfolgt über eine der Vertriebsstellen, die Register- 

und Transferstelle bzw. ggf. über die jeweilige depotführende Stelle des In-

vestors zu dem im jeweiligen Anhang festgelegten Ausgabepreis und zu den 

dort bestimmten Bedingungen. Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert pro 

Aktie, zuzüglich eines ggfs. im jeweiligen Anhang genannten Ausgabeauf-

schlages, der 7% des Nettoinventarwertes nicht überschreitet. Der Ausgabe-

preis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den 

jeweiligen Vertriebsländern anfallen. 

 

2. Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen in Luxemburg nach 

dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar. 

 

Die Investmentgesellschaft ist ermächtigt, laufend neue Aktien auszugeben. 

Sie kann die Zeichnung von Aktien Bedingungen unterwerfen sowie Zeich-

nungsfristen und Mindestzeichnungsbeträge festlegen. Dies findet  

Erwähnung im jeweiligen Anhang. Die Investmentgesellschaft kann für einen 

Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurück-

weisen oder die Ausgabe von Aktien zeitweilig beschränken, aussetzen oder 

endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Aktionäre, 

zum Schutz der Investmentgesellschaft, zum Schutz des jeweiligen Teil-

fonds, im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezi-

fischen Anlageziele eines Teilfonds erforderlich erscheint. 

 

Die Investmentgesellschaft kann für einzelne Teilfonds den regelmäßigen 

Kauf von Aktien im Rahmen von Sparplänen zum systematischen Vermö-

gensaufbau anbieten. Im Falle von Sparplänen darf höchstens ein Drittel von 

jeder der für das erste Jahr vereinbarten Zahlung für die Deckung von Kosten 

verwendet werden. Die restlichen Kosten werden auf alle späteren Zahlun-

gen gleichmäßig verteilt. 

 

3. Der Erwerb von Aktien erfolgt zum Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungs-

tages. Sofern im jeweiligen Anhang nicht abweichend geregelt, werden 

Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) an 

einem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, 

auf der Grundlage des Nettoinventarwertes dieses Bewertungstages abge-

rechnet und Zeichnungsanträge, welche nach 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) 

an einem Bewertungstag eingehen, auf der Grundlage des Nettoinventarwer-

tes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. 

 

4. Die Investmentgesellschaft kann auf Initiative des Aktionärs abweichend des 

vorstehenden Abschnitts, im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen 
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des Großherzogtums Luxemburg, Aktien gegen Lieferung von Wertpapieren 

ausgeben, vorausgesetzt, dass diese Wertpapiere in den Rahmen der Anla-

gepolitik sowie der Anlagebeschränkungen des betreffenden Teilfonds pas-

sen („Sacheinkehr“). Im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien gegen 

Lieferung von Wertpapieren muss der Wirtschaftsprüfer der Investmentge-

sellschaft ein Gutachten zur Bewertung der einzubringenden Wertpapiere er-

stellen. Die Kosten einer in der vorbeschriebenen Weise durchgeführten Aus-

gabe von Aktien trägt der Zeichner, der diese Vorgehensweise verlangt. 

 

5. Die Aktien werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der 

Verwahrstelle im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle 

zugeteilt. 

 

6. Die Verwahrstelle wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende 

Zahlungen unverzüglich zinslos zurückzahlen 

 

7. Die Investmentgesellschaft erlaubt keine „Market Timing“ und „Late Trading“ 

Praktiken, d.h. z.B. das illegale Ausnutzen von Preisdifferenzen in unter-

schiedlichen Zeitzonen. Sollte ein Verdacht hinsichtlich dieser Praktiken be-

stehen, wird die Investmentgesellschaft die notwendigen Maßnahmen ergrei-

fen, um die Anleger vor nachteiligen Auswirkungen zu schützen. Demzufolge 

erfolgen Ausgaben von Aktien eines jeden Teilfonds grundsätzlich nur zu 

unbekannten Nettoinventarwerten.  

 

Die Investmentgesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die Zentralverwal-

tungsgesellschaft sowie die Verwahrstelle befolgen die luxemburgische und eu-

ropäische Gesetzgebung in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche und die 

Finanzierung des Terrorismus (insbesondere das luxemburgische Gesetz vom 

19. Februar 1973 in seiner aktuellen Fassung), das Gesetz vom 5. April 1993 in 

seiner aktuellen Fassung, das Gesetz vom 12. November 2004 in seiner aktu-

ellen Fassung sowie alle Rundschreiben der luxemburgischen Aufsichtsbehör-

den.  

Sofern Aktien eines Teilfonds zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen 

sind, wird dies in dem Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben.  

 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Aktien der Teilfonds auch an 

anderen Märkten gehandelt werden (Beispiel: Einbeziehung in den Freiverkehr 

einer Börse). 

 

Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen Märkten zugrundeliegende 

Marktpreis wird nicht ausschließlich durch den Wert der in der Investmentgesell-

schaft gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern auch durch Angebot und 

Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis von dem ermittelten Anteil-

preis abweichen. 

 

 

 

Einstellung der Ausgabe von 

Aktien 

 Die Investmentgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen ohne Angabe 

von Gründen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Ak-

tien zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Aktien ein-

seitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurücknehmen, wenn dies im In-

teresse der Aktionäre, im öffentlichen Interesse, zum Schutz der 

Investmentgesellschaft bzw. des jeweiligen Teilfonds oder der Aktionäre erfor-

derlich erscheint. 

 

Die Ausgabe von Aktien wird insbesondere dann zeitweilig eingestellt, wenn die 

Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie eingestellt wird. 

 

Des Weiteren kann der Verwaltungsrat den Besitz von Aktien durch jede Person, 

die in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) steuerpflichtig ist oder als 



 

32 
 

non-compliant foreign financial institution („FFI“) oder non-compliant non-finan-

cial foreign entity (NFFE) im Sinne des Foreign Tax Account Tax Compliance 

Act (FATCA) gilt, einschränken oder verbieten.  

 

Als in den USA steuerpflichtige natürliche Personen werden im Wesentlichen 

(aber nicht ausschließlich) diejenigen betrachtet, die a) in den USA oder eines 

ihrer Territorien bzw. Hoheitsgebiete geboren wurden, b) ein eingebürgerter 

Staatsbürger ist (Green Card holder), c) im Ausland als Tochter oder Sohn eines 

US-Staatsbürgers geboren wurde oder d) als Ausländer ihren überwiegenden 

Aufenthalt (183 Tage) in den USA verbringt. 

 

Als in den USA steuerpflichtige juristische Personen werden im Wesentlichen 

(aber nicht ausschließlich) betrachtet, a) Gesellschaften und Kapitalgesellschaf-

ten, die unter den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder des Columbia 

District gegründet wurden, b) eine Gesellschaft oder Personengesellschaft, die 

unter einem „Act of Congress“ gegründet wurde, c) ein Pensionsfund, der als 

US-Trust gegründet wurde. 

 

 

 

Rücknahme und 

Umtausch von Aktien 
 

 1. Die Aktionäre eines Teilfonds sind berechtigt, jederzeit über eine der Vertriebs- 

oder Zahlstellen, der Register- und Transferstelle, oder ggf. die jeweilige depot-

führende Stelle des Investors die Rücknahme ihrer Aktien zum Nettoinventar-

wert pro Aktie, gegebenenfalls abzüglich einer Rückgabegebühr und/oder ei-

nes etwaigen Rücknahmeabschlages („Rücknahmepreis“), der 2% des 

Nettoinventarwertes nicht überschreitet zu verlangen, es sei denn im jeweiligen 

Anhang ist eine abweichende Regelung getroffen. Diese Rücknahme erfolgt 

nur an einem Bewertungstag.  

 

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von sieben Luxemburger 

Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der Teilfonds-

währung gegen Rückgabe der Aktien. 

 

2. Sofern im Anhang zum jeweiligen Teilfonds nicht abweichend geregelt, werden 

Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) an 

einem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, 

zum Nettoinventarwert dieses Bewertungstages abgerechnet und Rücknahme-

anträge, welche nach 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag 

eingehen, zum Nettoinventarwert des nächsten Bewertungstages abgerech-

net. 

 

3. Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, umfangreiche Rücknahmen von 

mehr als 10% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens an einem Bewer-

tungstag, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen 

des betroffenen Teilfonds befriedigt werden können, teilweise oder ganz erst 

zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte dieses Teilfonds ohne 

Verzögerung verkauft wurden. Anleger, die ihre Aktien zur Rücknahme ange-

boten haben, werden von einer Aussetzung der Rücknahme sowie von der 

Wiederaufnahme der Rücknahme unverzüglich in geeigneter Weise in Kennt-

nis gesetzt. Die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme 

der Aktien wird in der Bundesrepublik Deutschland im Bundesanzeiger 

und darüber hinaus auf der Website (www.axxion.de) bekannt gemacht. 

Des Weiteren sind die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland über die 

Aussetzung und Wiederaufnahme der Rücknahme der Aktien unverzüglich 

nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger mittels eines dauerhaften Da-

tenträgers zu unterrichten. Am nächsten Bewertungstag haben solche Rück-

nahmeanträge Vorrang vor späteren Anträgen.  

 

4. Die Investmentgesellschaft und/oder Verwaltungsgesellschaft kann die Rück-
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nahme und den Umtausch von Aktien vorübergehend und teilweise be-

schränken, wenn die Rücknahme- und/oder Umtauschverlangen der Anleger 

für einen Bewertungstag, der zugleich Abrechnungsstichtag für Rücknahme- 

und/oder Umtauschverlangen ist („Abrechnungsstichtag“), einen zuvor fest-

gelegten Schwellenwert überschreiten, ab dem die Rückgabe- / Umtausch-

verlangen aufgrund der Liquiditätssituation des betreffenden Teilfonds nicht 

mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können 

(Gating). Sofern im Anhang zum jeweiligen Teilfonds nicht abweichend gere-

gelt, wird der Schwellenwert auf 10% festgelegt. Er beschreibt das Rück-

gabe- und/oder Umtauschverlangen prozentual zum Nettoinventarwert des 

betreffenden Teilfonds. Wird der Schwellenwert überschritten, entscheidet 

die Investmentgesellschaft und/oder Verwaltungsgesellschaft im pflichtge-

mäßen Ermessen, ob sie an diesem Abrechnungsstichtag die Rücknahme / 

den Umtausch beschränkt. Die Rücknahme- / Umtauschbeschränkung dient 

dem Anlegerschutz und ist in diesem Fall im Vergleich zur Aussetzung der 

Ausgabe und Rücknahme von Aktien als milderes Mittel anzusehen. Die 

Möglichkeit zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme bleibt unberührt. 

 

Hat die Investmentgesellschaft und/oder Verwaltungsgesellschaft entschie-

den, die Rücknahme / den Umtausch zu beschränken, wird sie, oder ein von 

ihr beauftragter Dritter, Aktien zu dem am Abrechnungsstichtag geltenden 

Rücknahme- / Umtauschpreis lediglich anteilig zurückzunehmen / umtau-

schen. Am Tag der Aktivierung der Beschränkung müssen die Rücknahme-

aufträge und/oder Umtauschaufträge aller Anleger anteilig mindestens in 

Höhe des Schwellenwertes ausgeführt werden. Im Übrigen entfällt die Rück-

nahme- / Umtauschpflicht. Dies bedeutet, dass jede Rücknahme- / Um-

tauschorder nur anteilig auf Basis einer von der Verwaltungsgesellschaft zu 

ermittelnden Quote ausgeführt wird.  

 

    Die Verwaltungsgesellschaft legt die Quote im Interesse der Anleger auf Ba-

sis der verfügbaren Liquidität und des Gesamtordervolumens für den jeweili-

gen Abrechnungsstichtag fest. Der Umfang der verfügbaren Liquidität hängt 

wesentlich vom aktuellen Marktumfeld ab. Die Quote legt fest, zu welchem 

prozentualen Anteil die Rücknahme- / Umtauschverlangen an dem Abrech-

nungsstichtag ausgezahlt / umgetauscht werden. Der nicht ausgeführte Teil 

der Order (Restorder) wird von der Verwaltungsgesellschaft, oder einem von 

ihr beauftragten Dritten, auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt, 

sondern verfällt (Pro-Rata-Ansatz mit Verfall der Restorder). 

 

     Der Rücknahmepreis entspricht dem an diesem Tag ermittelten Anteilwert – 

gegebenenfalls abzüglich einer Rückgabegebühr und/oder eines Rücknah-

meabschlags. Der Umtauschpreis entspricht dem an diesem Tag ermittelten 

Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich einer Umtauschprovision. Die Rück-

nahme / der Umtausch kann auch durch die Vermittlung Dritter (z.B. die de-

potführende Stelle) erfolgen, hierbei können dem Anleger zusätzliche Kosten 

entstehen. 

 

 

5. Der Umtausch sämtlicher Aktien einer Aktienklasse oder eines Teils dersel-

ben in Aktien einer Aktienklasse eines anderen Teilfonds erfolgt auf der 

Grundlage des entsprechend Artikel 14 dieser Satzung maßgeblichen Aktien-

wertes der betreffenden Aktienklasse des Teilfonds unter Berücksichtigung 

einer Umtauschprovision , gemäß den im Verkaufsprospekt festgelegten Be-

dingungen, in welche(n) der Umtausch erfolgen soll; eine Nachzahlung der 

etwaigen Differenz zwischen den Ausgabeaufschlägen auf die Aktienwerte 

der betreffenden Aktienklassen bleibt hiervon unberührt; sowie unter Berück-

sichtigung, dass der Anleger die Bedingungen für eine Direktanlage in die 

Aktienklasse des anderen Teilfonds erfüllt. Falls keine Umtauschprovision er-

hoben wird, wird dies für die jeweilige Aktienklasse des jeweiligen Teilfonds 



 

34 
 

in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt.  

 

6. Sofern unterschiedliche Aktienklassen innerhalb des Fonds angeboten wer-

den, kann ein Umtausch von Aktien einer Aktienklasse in Aktien einer ande-

ren Aktienklasse innerhalb desselben Teilfonds erfolgen, sofern nicht im An-

hang zum Verkaufsprospekt etwas Gegenteiliges bestimmt ist und wenn der 

Anleger die im Anhang genannten Bedingungen für eine Direktanlage in 

diese Aktienklasse erfüllt. Der Umtausch erfolgt unter Berücksichtigung einer 

Umtauschprovision in Höhe von maximal 1% des Aktienwertes der Aktien-

klasse, in welche der Umtausch erfolgen soll; eine Nachzahlung der etwaigen 

Differenz zwischen den Ausgabeaufschlägen auf die Aktienwerte der betref-

fenden Aktienklassen bleibt hiervon unberührt.  

 

Sofern im jeweiligen Anhang nicht abweichend geregelt, werden Um-

tauschanträge, welche bis spätestens 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) an ei-

nem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, 

zum Nettoinventarwert dieses Bewertungstages abgerechnet und Um-

tauschanträge, welche nach 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewer-

tungstag eingehen, zum Nettoinventarwert des nächsten Bewertungstages 

abgerechnet. 

 

Die Investmentgesellschaft kann einen Umtauschantrag zurückweisen, wenn 

dies im Interesse des Fonds oder im Interesse der Anleger geboten erscheint. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ersichtlich wird, dass der Anleger 

nicht die Bedingungen für einen Erwerb der Anteile erfüllt oder Late-Trading 

oder sonstige Markttechniken betreibt die der Gesamtheit der Anleger scha-

den können 

 

7. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzli-

chen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschriften oder andere, von 

der Verwahrstelle nicht beeinflussbare Umstände die Überweisung des Rück-

nahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten. 

 

8. Die Investmentgesellschaft kann für jeden Teilfonds Aktien einseitig gegen 

Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, soweit dies im Interesse der 

Gesamtheit der Aktionäre oder zum Schutz der Investmentgesellschaft oder 

des jeweiligen Teilfonds erforderlich erscheint. 

 

9. Die Investmentgesellschaft erlaubt keine „Market Timing“ und „Late Trading“ 

Praktiken, d.h. z.B. das illegale Ausnutzen von Preisdifferenzen in unter-

schiedlichen Zeitzonen. Sollte ein Verdacht hinsichtlich dieser Praktiken be-

stehen, wird die Investmentgesellschaft die notwendigen Maßnahmen ergrei-

fen, um die Anleger vor nachteiligen Auswirkungen zu schützen. Demzufolge 

erfolgen Rücknahmen und Umtausche von Aktien eines jeden Teilfonds 

grundsätzlich nur zu unbekannten Nettoinventarwerten.  

 

Die Investmentgesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die Zentralverwal-

tungsgesellschaft sowie die Verwahrstelle befolgen die luxemburgische und eu-

ropäische Gesetzgebung in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche und die 

Finanzierung des Terrorismus (insbesondere das luxemburgische Gesetz vom 

19. Februar 1973 in seiner aktuellen Fassung), das Gesetz vom 5. April 1993 in 

seiner aktuellen Fassung, das Gesetz vom 12. November 2004 in seiner aktu-

ellen Fassung sowie alle Rundschreiben der luxemburgischen Aufsichtsbehör-

den. 

 

 

 

Verhinderung von Geld-

wäsche und Terrorismus-

finanzierung 

 Gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 12. November 2004 zur Bekämpfung 

der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in seiner aktuell geltenden Fas-

sung, der großherzoglichen Verordnung von 1. Februar 2010, der Verordnung 
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 12-02 vom 14. Dezember 2012, ergänzt durch die Verordnung 20-05 vom  

14. August 2020, und den weiteren einschlägigen Gesetzen, Rundschreiben 

und Verordnungen der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde CSSF in ihrer je-

weils aktuell geltenden Fassung werden Gewerbetreibende gemäß Artikel 2 des 

Gesetzes von 2004 und allen im Finanzsektor tätigen Personen und Unterneh-

men Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfi-

nanzierung auferlegt, um die Verwendung von Organismen für gemeinsame An-

lagen zu Geldwäschezwecken zu verhindern. Hierzu gehört auch die 

Verpflichtung zur Identifikation und Legitimation von Investoren und Investitions-

geldern in Anwendung der regulatorischen Vorgaben, insbesondere des Artikels 

3 des Gesetzes vom 12. November 2004 („Customer Due Diligence“). 

 

In Einklang mit diesen Bestimmungen erfolgt die Umsetzung dieser Identifizie-

rungsverfahren und, sofern erforderlich, die Durchführung einer detaillierten Ve-

rifizierung durch die Verwaltungsgesellschaft oder die Register- und Transfer-

stelle der Investmentgesellschaft. 

 

Investoren müssen den Zeichnungsdokumenten, die gesetzlich bestimmten Le-

gitimationsdokumente des Investors beifügen. Die Verwaltungsgesellschaft und 

die Register- und Transferstelle behalten sich das Recht vor, zusätzliche Infor-

mationen anzufordern, die für die Verifizierung der Identität eines Antragstellers 

erforderlich sind. Sollte ein Antragsteller die verlangten Dokumente verspätet 

oder nicht vorlegen, wird der Zeichnungsantrag abgelehnt. Bei Rücknahmen 

kann eine unvollständige Dokumentationslage dazu führen, dass sich die Aus-

zahlung des Rücknahmepreises verzögert. Die Verwaltungsgesellschaft oder 

die Register- und Transferstelle ist für die verspätete Abwicklung oder den Aus-

fall einer Transaktion nicht verantwortlich, wenn der Antragsteller die Doku-

mente nicht oder unvollständig vorgelegt hat. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, aus beliebigem Grund 

einen Antrag vollständig oder teilweise abzulehnen. In diesem Fall werden die 

im Rahmen eines Antrags gezahlten Gelder oder diesbezügliche Salden unver-

züglich dem Antragsteller auf das von ihm angegebene Konto zurücküberwie-

sen, sofern die Identität des Antragstellers gemäß den Luxemburger Bestim-

mungen zur Geldwäsche ordnungsgemäß festgestellt werden konnte. In diesem 

Fall haften weder die Investmentgesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, noch 

die Register- und Transferstelle für etwaige Zinsen, Kosten oder Entschädigun-

gen. 

 

Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft oder der Register- und Trans-

ferstelle von Zeit zu Zeit, im Rahmen der Verpflichtung zur kontinuierlichen 

Überwachung der Anleger, aufgefordert werden, zusätzliche oder aktualisierte 

Legitimationsdokumente und Informationen vorzulegen. Sollten diese Doku-

mente nicht unverzüglich beigebracht werden, ist die Verwaltungsgesellschaft 

bzw. die Register- und Transferstelle berechtigt und verpflichtet, die Aktien der 

Investmentgesellschaft der betreffenden Anleger zu sperren. 

 

Die Erfassung von Informationen, die in Zusammenhang mit der Investition in 

die Investmentgesellschaft übergeben werden, erfolgt ausschließlich zur Einhal-

tung der Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche. Alle in diesem Zu-

sammenhang einbehaltenen Dokumente werden nach Beendigung der Ge-

schäftsbeziehung fünf Jahre aufbewahrt. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft wendet die aufsichtsrechtlich anwendbaren Sorg-

faltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung so-

wie Sanktionen und Transparenzregistergesetze an. Dies betrifft unter anderem 

die Überprüfung der Anleger, Gegenparteien, Dienstleister und Anlagegüter des 

Fonds. Ferner wendet die Verwaltungsgesellschaft verstärkte Sorgfaltspflichten 

auf Intermediäre gemäß Artikel 3(2) der Verordnung 12-02 an. Wirtschaftlich 
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Endberechtigte (UBO) sind in das Luxemburger Transparenzregister einzutra-

gen. Auf die Anlagegüter der Investmentgesellschaft wendet die Verwaltungs-

gesellschaft die aufsichtsrechtlich anwendbaren Sorgfaltspflichten in Bezug auf 

internationale Sanktionen im Finanzbereich an, wobei hierbei kein risikobasier-

ter Ansatz aufsichtsrechtlich Anwendung finden darf. Auf die Anlagegüter der 

Investmentgesellschaft wendet die Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die 

aufsichtsrechtlich anwendbaren Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwä-

sche und Terrorismusfinanzierung einen risikobasierten Ansatz an. 

 

 

 

Risikomanagement  Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an das Risi-

komanagement der jeweiligen Teilfonds durch Anwendung der in den Anhängen 

der jeweiligen Teilfonds aufgeführten Methoden. 

 

Sicherheitenverwaltung für Geschäfte mit OTC-Derivaten und Techniken für eine 

effiziente Portfolioverwaltung gemäß CSSF-Rundschreiben 14/592 

 

Zulässige Arten von Sicherheiten: 

 

Als Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten und Techniken für eine 

effiziente Portfolioverwaltung akzeptiert die Verwaltungsgesellschaft derzeit fol-

gende Sicherheiten: 

 

• Barmittel in US-Dollar, Euro oder Schweizer Franken oder einer Refe-

renzwährung eines Subfonds; 

 

• Staatsanleihen von OECD-Mitgliedstaaten, deren langfristige Bonität 

mindestens mit A+/A1 eingestuft werden muss; 

 

• Anleihen, die durch Bundesländer, staatliche Einrichtungen, supranatio-

nale Institutionen, staatliche Sonderbanken oder staatliche Export-Im-

port-Banken, Kommunalbehörden oder Kantone von OECD-Mitglied-

staaten ausgegeben werden, deren langfristige Bonität mindestens mit 

A+/A1 eingestuft werden muss; 

Umfang der Besicherung: 

 

Individuelle vertragliche Absprachen zwischen der Gegenpartei und der Verwal-

tungsgesellschaft bilden die Grundlage für die Besicherung.  

 

Inhaltlich regeln dieser Vereinbarungen unter anderem Art und Güte der Sicherhei-

ten, Haircuts, Freibeträge und Mindesttransferbeträge. Auf täglicher Basis werden 

die Werte der OTC-Derivate und ggf. bereits gestellter Sicherheiten ermittelt. Täg-

liche Nachschüsse können genutzt werden.  

 

Sollte aufgrund der individuellen vertraglichen Bedingungen eine Erhöhung oder 

Reduzierung der Sicherheiten erforderlich sein, so werden diese bei der Gegen-

partei an- bzw. zurückgefordert. Im Zusammenhang mit der Risikostreuung der er-

haltenen Sicherheiten gilt, dass das maximale Exposure gegenüber einem be-

stimmten Emittenten 10% des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens nicht 

übersteigen darf. In diesem Zusammenhang ist auf die abweichende Regelung im 

Abschnitt „Allgemeine Anlagegrundsätze und-beschränkungen gemäß Nummer 

Nummer 2 „Zusätzliche Anlagebeschränkungen“ des Verkaufsprospektes hinzu-

weisen.  

 

Ferner stellt die Verwaltungsgesellschaft sicher, dass das Ausfallrisiko bei Ge-

schäften mit OTC-Derivaten 10% des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschrei-

tet, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Nummer 5 des Abschnitts 

„Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen“ des Verkaufsprospektes ist, 

oder höchstens 5% des Netto-Teilfondsvermögens in allen übrigen Fällen. 
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Haircut-Strategie (Bewertungsabschläge für Sicherheiten): 

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt zur Anwendung bestimmter Bewertungsab-

schläge eine Haircut-Strategie auf die als Sicherheiten angenommenen Vermö-

gensgegenstände. Sie umfasst alle Vermögensgegenstände, die als Sicherheiten 

zulässig sind. 

 

Cash Collateral in Teilfondswährung: 0% Bewertungsabschlag 

Cash Collateral in Fremdwährungen: mind. 10% Bewertungsabschlag 

Anleihen mit Restlaufzeit bis 1 Jahr: mind. 1,0% Bewertungsabschlag 

Anleihen mit Restlaufzeit über 1 Jahr: mind. 2,0% Bewertungsabschlag 

 

Details zu den entsprechenden Bewertungsabschlägen können jederzeit bei der 

Verwaltungsgesellschaft kostenlos erfragt werden. 

Der maximale Bewertungsabschlag beträgt für alle Assetklassen 50%. 

 

Handhabung von Barsicherheiten: 

 

Die erhaltenen Cash-Sicherheiten werden nicht erneut angelegt. Die erhaltenen 

sonstigen Sicherheiten werden nicht veräußert, neu angelegt oder verpfändet. 

 

 
 

Liquiditätsmanagement  Die Verwaltungsgesellschaft hat für den jeweiligen Teilfonds schriftliche Grunds-

ätze und Verfahren festgelegt, die es ihr ermöglichen, die Liquiditätsrisiken des 

jeweiligen Teilfonds zu überwachen und zu gewährleisten, dass sich das Liqui-

ditätsprofil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds mit den zugrundeliegenden Ver-

bindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds deckt. Unter Berücksichtigung der unter 

Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen“ dargelegten Anla-

gestrategie ergibt sich folgendes Liquiditätsprofil des jeweiligen Teilfonds:  

Für den jeweiligen Teilfonds wird angestrebt, seine Vermögenswerte in liquide 

Mittel sowie Vermögensgegenstände anzulegen, die an einem liquiden Markt 

gehandelt werden oder die auf andere Weise innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums verkauft, liquidiert oder geschlossen werden können. Dies soll sicher-

stellen, dass der jeweilige Teilfonds auf kurzfristige Liquiditätsanforderungen re-

agieren kann. Für den Fonds dürfen auch weniger liquide Vermögensgegen-

stände erworben werden, die gegebenenfalls nicht schnell oder mit nur mit 

hohen Preisnachlässen veräußert werden können. Die Grundsätze und Verfah-

ren umfassen:  

• Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich 

auf Ebene des jeweiligen Teilfonds oder der Vermögensgegenstände 

ergeben können. Sie nimmt dabei eine Einschätzung der Liquidität der 

im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände in Relation zum jewei-

ligen Teilfondsvermögen vor und legt hierfür eine Liquiditätsquote fest. 

Die Beurteilung der Liquidität beinhaltet beispielsweise eine Analyse 

des Handelsvolumens, der Komplexität des Vermögensgegenstands, 

die Anzahl der Handelstage, die zur Veräußerung des jeweiligen Ver-

mögensgegenstands benötigt werden, ohne Einfluss auf den Markt-

preis zu nehmen. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht hierbei auch 

die Anlagen in Zielfonds und deren Rücknahmegrundsätze und dar-

aus resultierende etwaige Auswirkungen auf die Liquidität des jeweili-

gen Teilfonds. 

• Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich 

durch erhöhte Verlangen der Anleger auf Anteilrücknahme ergeben 

können. Hierbei bildet sie sich Erwartungen über Nettomittelverände-

rungen unter Berücksichtigung von verfügbaren Informationen über 

die Anlegerstruktur und Erfahrungswerten aus historischen Nettomit-

telveränderungen. Sie berücksichtigt die Auswirkungen von Groß-

abrufrisiken und anderen Risiken (z. B. Reputationsrisiken).  
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• Die Verwaltungsgesellschaft hat für den jeweiligen Teilfonds adäquate 

Limits für die Liquiditätsrisiken festgelegt. Sie überwacht die Einhal-

tung dieser Limits und hat Verfahren bei einer Überschreitung oder 

möglichen Überschreitung der Limits festgelegt. 

• Die von der Verwaltungsgesellschaft eingerichteten Verfahren ge-

währleisten eine Konsistenz zwischen Liquiditätsquote, den Liquidi-

tätsrisikolimits und den erwarteten Nettomittelveränderungen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft überprüft diese Grundsätze regelmäßig und aktu-

alisiert sie entsprechend. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft führt regelmäßig, derzeit mindestens einmal jähr-

lich, Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditätsrisiken des jeweiligen Teil-

fonds bewerten kann. Die Verwaltungsgesellschaft führt die Stresstests auf der 

Grundlage zuverlässiger und aktueller quantitativer oder, falls dies nicht ange-

messen ist, qualitativer Informationen durch. Hierbei werden Anlagestrategie, 

Rücknahmefristen, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb derer die 

Vermögensgegenstände veräußert werden können, sowie Informationen in Be-

zug auf allgemeines Anlegerverhalten, spezifische Handelsvolumina und Mark-

tentwicklungen einbezogen. Die Stresstests simulieren gegebenenfalls man-

gelnde Liquidität der Vermögenswerte im jeweiligen Teilfonds sowie in Anzahl 

und Umfang atypische Verlangen auf Anteilrücknahmen. Sie decken Marktrisi-

ken und deren Auswirkungen ab, einschließlich Nachschussforderungen, Anfor-

derungen der Besicherung oder Kreditlinien. Sie tragen Bewertungssensitivitä-

ten unter Stressbedingungen Rechnung. Sie werden unter Berücksichtigung der 

Anlagestrategie, des Liquiditätsprofils, der Anlegerart und der Rücknahme-

grundsätze des jeweiligen Teilfonds in einer der Art des jeweiligen Teilfonds an-

gemessenen Häufigkeit durchgeführt. 

 

 

 

Liquiditätsmanagement-Instru-

mente / Liquidity Management 

Tools (LMTs) 

 

 Liquiditätsrisiken können dazu führen, dass die Verwaltungsgesellschaft Verfah-

ren aktiviert, mit denen die Verwaltungsgesellschaft bei Anteilrückgaben 

und/oder ggf. dem Umtausch von Anteilen das Risiko einer Verwässerung für 

die im jeweiligen Teilfonds verbleibenden Anleger reduziert oder dass der jewei-

lige Teilfonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorübergehend oder dauerhaft 

nicht nachkommen bzw. dass die Verwaltungsgesellschaft die Rückgabeverlan-

gen von Anlegern vorübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. In diesem 

Zusammenhang kann es erforderlich werden, dass die Verwaltungsgesellschaft 

entsprechende Liquiditätsmanagement-Instrumente ("LMTs") einsetzen muss, 

um die ordnungsgemäße Abwicklung von Rücknahmen und/oder ggf. dem Um-

tausch von Anteilen sicherzustellen. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird, sofern dies zum Schutz der Anleger als not-

wendig und angemessen erachtet wird, die nachfolgend beschriebenen LMTs 

zur Steuerung des Liquiditätsrisikos einsetzen. 

 

Gating / Redemption Gate  

 
 Die Verwaltungsgesellschaft darf die Rücknahme / den Umtausch von Anteilen 

vorübergehend und teilweise beschränken, wenn die Rückgabe- / Umtausch-

verlangen der Anleger, für einen Bewertungstag, der zugleich Abrechnungs-

stichtag für Rücknahme- und/oder Umtauschverlangen ist („Abrechnungsstich-

tag“), einen Schwellenwert überschreiten, ab dem die Rückgabe- / 

Umtauschverlangen aufgrund der Liquiditätssituation des betreffenden Teil-

fonds nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden 

können (Gating). Entschließt sie sich zur Rücknahmebeschränkung, wird sie An-

teile zu dem am Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis lediglich an-

teilig zurücknehmen; im Übrigen entfällt die Rücknahmepflicht / Umtauschpflicht. 

Dies bedeutet, dass jedes Rücknahme- und/oder Umtauschverlangen nur antei-

lig auf Basis einer von der Verwaltungsgesellschaft ermittelten Quote ausgeführt 

wird. Der nicht ausgeführte Teil der Order (Restorder) wird auch nicht zu einem 
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späteren Zeitpunkt ausgeführt, sondern verfällt. Für den Anleger besteht daher 

das Risiko, dass seine Order zur Anteilrückgabe / zum Umtausch nur anteilig 

ausgeführt wird und er die noch offene Restorder erneut platzieren muss. Diese 

Maßnahme dient dem Anlegerschutz und ist im Vergleich zur Aussetzung der 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen als milderes Mittel anzusehen. 

Weitere Einzelheiten zum Verfahrensablauf der Rücknahme- / Umtauschbe-

schränkung sind dem Kapitel „Rücknahme und Umtausch von Anteilen“ zu ent-

nehmen. 

 

Sachauskehr (an professionelle 

Anleger) 

 

 Die Verwaltungsgesellschaft darf Vermögenswerte, die für Rechnung des jewei-

ligen Teilfonds gehaltenen werden, an einen oder mehrere professionelle Anle-

ger anstelle der Auszahlung des Rücknahmepreises übertragen, um Rückgaben 

von Anteilen auszuführen (Sachauskehr an professionelle Anleger). 

Grundsätzlich entspricht diese Sachauskehr zwingend einem proportionalen 

Anteil (Pro-Rata) an den von dem jeweiligen Teilfonds gehaltenen Vermögens-

werten. Sofern der jeweilige Teilfonds jedoch ausschließlich an professionelle 

Anleger vertrieben wird, oder wenn das Ziel seiner Anlagepolitik darin besteht, 

die Zusammensetzung eines bestimmten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzu-

bilden, und er ein börsengehandelter Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU ist, muss die Sachauskehr nicht einem 

proportionalen Anteil entsprechen; in diesem Fall kann die Verwaltungsgesell-

schaft dem Anleger einen nach pflichtgemäßem Ermessen ausgewählten Ver-

mögenswert übertragen. 

Für den rückgebenden professionellen Anleger besteht das Risiko, dass er an-

stelle eines monetären Betrages diese Vermögenswerte (entweder als proporti-

onaler Anteil oder als spezifisch ausgewählter Vermögenswert) erhält, für die 

Ertragssteuern anfallen können, die er in einem Depot halten und selbst wieder 

veräußern müsste. Der Wert der übertragenen Vermögensgegenstände kann 

sich negativ entwickeln, so dass sie sich nicht schnell oder nur mit Wertverlust 

verkaufen lassen. Für die im jeweiligen Teilfonds verbleibenden Anleger soll da-

mit das Risiko reduziert werden, dass zur Erfüllung des Rückgabeverlangens 

des professionellen Anlegers große Bestände an Vermögenswerten verkauft 

werden müssen. Denn dies könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit mit erheblichen 

Transaktionskosten verbunden sein, die dem jeweiligen Teilfonds belastet wer-

den müssten und die die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds zum Nachteil 

der noch im jeweiligen Teilfonds verbleibenden Anleger beeinträchtigen könn-

ten. 

 

Rückgabegebühr 

 

 Die Verwaltungsgesellschaft kann eine Rückgabegebühr erheben, die dem je-

weiligen Teilfonds zusteht und dazu dient, die verbleibenden Anleger vor einer 

Verwässerung durch Rücknahmen unter Berücksichtigung der Liquiditätskosten 

zu schützen. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rückgabegebühr nur erheben, wenn die 

Rücknahmeverlangen der Anleger an einem Abrechnungsstichtag mindestens 

10 % des Nettoinventarwertes überschreiten (Schwellenwert), sofern dieser im 

betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt nicht abweichend geregelt ist. Die 

Verwaltungsgesellschaft überprüft den Schwellenwert regelmäßig anhand der 

Anlagestrategie und des Liquiditätsprofils des jeweiligen Teilfonds, um wesent-

liche Verwässerungseffekte für die im jeweiligen Teilfonds verbleibenden Anle-

ger zu vermeiden. Wird der Schwellenwert überschritten, entscheidet die Ver-

waltungsgesellschaft im pflichtgemäßen Ermessen, ob sie an diesem 

Abrechnungsstichtag die Rückgabegebühr erhebt.  

Entschließt sich die Verwaltungsgesellschaft zur Erhebung der Rückgabege-

bühr, kann diese bis zu 2 % der Summe der Bruttorückgaben betragen, sofern 

im betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt nicht abweichend geregelt. Brut-

torückgaben sind die ermittelten Abflüsse der Anteilrückgaben ohne Verrech-

nung mit den Zuflüssen infolge von neuen Anteilausgaben zum Abrechnungs-

stichtag. Die Verwaltungsgesellschaft legt die konkrete Höhe der Gebühr 
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innerhalb dieser Spanne nach eigenem Ermessen fest. Die so festgelegte Rück-

gabegebühr gilt für alle Rückgabeaufträge für einen einzelnen Abrechnungs-

stichtag. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rückgabegebühr je nach Um-

fang der Rückgabeaufträge an jedem Abrechnungsstichtag in unterschiedlicher 

Höhe innerhalb der festgelegten Spanne erheben.  

Die Rückgabegebühr berücksichtigt die folgenden geschätzten Liquiditätskos-

ten, die mit der Veräußerung eines anteiligen Anteils aller Vermögenswerte im 

Portfolio zusammenhängen:  

o die geschätzten expliziten Transaktionskosten, die dem jeweiligen Teil-

fonds beim Erwerb oder Verkauf von Vermögenswerten direkt entstehen, 

deren Betrag stabil ist und die im Vorfeld der Transaktion quantifizierbar 

sind (z. B. Maklergebühren, Handelsabgaben, Steuern und Abwicklungs-

gebühren); 

o die bestmöglich geschätzten impliziten Transaktionskosten, die dem jewei-

ligen Teilfonds beim Erwerb oder Verkauf von Vermögenswerten indirekt 

entstehen, sich in erster Linie aus dem Spread zwischen Geld- und Brief-

kurs sowie aus erheblichen Auswirkungen des zur Erfüllung der Rücknah-

meaufträge erfolgten Verkaufs von Vermögenswerten auf den Markt erge-

ben; sie können je nach Art der zugrunde liegenden Vermögenswerte und 

Marktbedingungen variieren. 

Die Rückgabegebühr hat keine Auswirkungen auf die Berechnung des Nettoin-

ventarwertes des jeweiligen Teilfonds und den Anteilwert. Die Rückgabegebühr 

wird vom Anteilwert abgezogen. Der Rücknahmepreis ergibt sich daher aus dem 

Anteilwert abzüglich der Rückgabegebühr und ggf. eines Rücknahmeabschlags. 

Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht Informationen über die Erhebung ei-

ner Rückgabegebühr sowie deren Aufhebung unverzüglich auf ihrer Internet-

seite. 

 

 

Risikohinweise 
 

 Die folgenden Ausführungen sollen den Anleger über die Risiken in Verbindung 

mit einer Anlage in Aktien einer Investmentgesellschaft informieren. 

 

Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem Fonds sollten Anleger 

die nachfolgenden Risikohinweise zusammen mit den anderen in diesem Ver-

kaufsprospekt enthaltenen Informationen sorgfältig lesen und diese bei ihrer An-

lageentscheidung berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risi-

ken kann für sich genommen oder zusammen mit anderen Umständen die 

Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen Vermögensgegen-

stände nachteilig beeinflussen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert 

auswirken. 

 

Der Preis der Aktien wird durch die Kursschwankungen der in den Teilfonds be-

findlichen Vermögenswerten bestimmt. Deshalb kann grundsätzlich keine Zusi-

cherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. 

 

Wertpapieranlagen besitzen nicht nur die Möglichkeit zur Wertsteigerung des 

eingesetzten Kapitals, sondern sind auch vielfach mit erheblichen Risiken be-

haftet. 

 

Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem Zeitpunkt, in dem die 

Kurse der in dem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem 

Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den 

Fonds investierte Kapital nicht oder nicht vollständig zurück. Der Anleger könnte 

sein in den Fonds investiertes Kapital teilweise oder in Einzelfällen sogar ganz 

verlieren. Wertzuwächse können nicht garantiert werden. Das Risiko des Anle-

gers ist auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das 

vom Anleger investierte Kapital hinaus besteht nicht. 

 



 

41 
 

Bei den nachfolgend genannten Risiken handelt es sich um die allgemeinen Ri-

siken einer Anlage in Investmentfonds. Je nach Schwerpunkt der Anlagen in-

nerhalb der einzelnen Teilfonds können die jeweiligen Risiken stärker oder 

schwächer vorhanden sein. Die Risiken der Aktien, die von einem Anleger er-

worben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in dem 

jeweiligen Teilfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von dieser 

verfolgten Anlagestrategie. 

 

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Verkaufsprospekts be-

schriebenen Risiken und Unsicherheiten kann die Wertentwicklung des Fonds 

durch verschiedene weitere Risiken und Unsicherheiten beeinträchtigt werden, 

die derzeit nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, in der die nachfolgenden Risiken 

aufgeführt werden, enthält weder eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit ih-

res Eintritts noch über das Ausmaß oder die Bedeutung bei Eintritt einzelner 

Risiken. 

 

Durch die Konzentration auf bestimmte Branchen kann die Anlage des Teil-

fondsvermögens in Abhängigkeit von politischen und wirtschaftlichen Faktoren 

eines Landes sowie von der weltökonomischen Situation bzw. Nachfrage an 

Ressourcen stärkeren Kursschwankungen unterliegen als die Wertentwicklung 

allgemeiner Börsentrends, welches zu einem erhöhten Investmentrisiko führen 

kann. 

 

 

Bei der Umsetzung der teilfondsspezifischen Anlagestrategien sowie in Abhän-

gigkeit der jeweiligen Marktsituation kann es zur einer erhöhten Portfolioum-

schlagshäufigkeit kommen. Die hierdurch entstehenden Transaktionskosten 

werden den jeweiligen Teilfonds belastet und können die Wertentwicklung des 

Teilfonds beeinträchtigen. 

 

Aufgeführt wurden nur solche Risiken, die der Verwaltungsrat der Investment-

gesellschaft als wesentlich einschätzt und die ihm zum aktuellen Zeitpunkt be-

kannt sind. 

 

Potentielle Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein, die eine Anlage in ei-

nen Investmentfonds mit sich bringen kann und sich von ihrem persönlichen An-

lageberater beraten lassen. Es wird den Anlegern empfohlen, sich regelmäßig 

bei ihren Anlageberatern über die Entwicklung der Teilfonds zu informieren 

 

Es kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele 

der Anlagepolitik erreicht werden. Jeder potentielle Anleger sollte daher 

für sich überprüfen, ob seine persönlichen Verhältnisse den Erwerb von 

Anteilen erlauben. 

 

 

 

Allgemeine Risiken   

 

 

Risiken von Aktien einer 

Investmentgesellschaft 

 

 Der Wert von Aktien einer Investmentgesellschaft wird insbesondere durch die 

Kurs- und Wertschwankungen der in einem Fonds befindlichen Vermögens-

werte sowie den Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträgen sowie den Kosten 

bestimmt und kann deshalb steigen oder auch fallen. 

 

Der Aktionär erzielt beim Verkauf seiner Aktien erst dann einen Gewinn, wenn 

deren Wertzuwachs den beim Erwerb gezahlten Ausgabeaufschlag unter Be-

rücksichtigung der Rücknahmeprovision übersteigt. Der Ausgabeaufschlag 

kann bei nur kurzer Anlagedauer die Wertentwicklung (Performance) für den 

Aktionär reduzieren oder sogar zu Verlusten führen. Veräußert der Aktionär Ak-

tien der Investmentgesellschaft zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in der 
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Investmentgesellschaft befindlichen Wertpapiere gegenüber dem Zeitpunkt sei-

nes Erwerbs von Aktien gefallen sind, so hat dies zur Folge, dass er das von 

ihm in die Investmentgesellschaft investierte Geld nicht oder nicht vollständig 

zurückerhält. Das Risiko des Aktionärs ist jedoch auf die angelegte Summe be-

schränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Aktionär investierte Geld hinaus 

besteht nicht. 

 

 

 

Risiken von Zielfonds  Zielfonds sind gesetzlich zulässige Investmentvehikel, die von dem Fonds er-

worben werden können. Der Wert der Anteile von Zielfonds wird insbesondere 

durch die Kurs- und Wertschwankungen der in den Zielfonds befindlichen Ver-

mögenswerte sowie den Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträgen sowie den 

Kosten bestimmt und kann deshalb steigen oder auch fallen. Der Wert der Ziel-

fondsanteile kann durch Devisenbewirtschaftungsmaßnahmen, steuerliche Re-

gelungen einschließlich der Erhebung von Quellensteuern sowie durch sonstige 

wirtschaftliche oder politische Rahmenbedingungen oder Veränderungen in den 

Ländern, in welchen der Zielfonds investiert oder domiziliert ist, beeinflusst wer-

den. 

 

Die Anlage des Fondsvermögens in Anteilen an Zielfonds unterliegt dem Risiko, 

dass die Rücknahme der Anteile Beschränkungen unterliegt, was zur Folge hat, 

dass solche Anlagen gegebenenfalls weniger liquide sein können als andere 

Vermögensanlagen. Soweit es sich bei den Zielfonds um Teilfonds eines 

Umbrella-Fonds handelt, ist der Erwerb der Zielfondsanteile mit einem zusätzli-

chen Risiko verbunden, wenn der Umbrella-Fonds Dritten gegenüber insgesamt 

für die Verbindlichkeiten jedes Teilfonds haftet. 

 

Durch die Investition in Zielfonds kann es bei dem jeweiligen Teilfondsvermögen 

indirekt zu einer Doppelbelastung von Kosten (bspw. Verwaltungsvergütung, Er-

folgshonorar/Performance Fee, Verwahrstellengebühren, Portfolioverwaltungs-

gebühr u.a.) kommen, unabhängig davon, ob der Teilfonds sowie die Zielfonds 

von ein und derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. 

 

Vorstehendes gilt auch für den Fall, dass der erworbene Zielfonds von der Ver-

waltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, mit der sie durch 

eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwal-

tet wird.  

 

Die Risiken der Zielfonds, die für den Fonds erworben werden, stehen in engem 

Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermö-

gensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Die ge-

nannten Risiken können jedoch durch eine Streuung der Vermögensanlagen auf 

der Ebene der Zielfonds sowie auf der Ebene des Fonds selbst reduziert wer-

den. 

 

Da die Manager der Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vor-

kommen, dass verschiedene Zielfonds zu einem bestimmten Zeitpunkt in Hin-

blick auf einzelne oder mehrere Anlagen ggf. gleiche oder auch einander poten-

ziell entgegen gesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können sich 

möglicherweise bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Gewinnaus-

sichten könnten sich potenziell gegeneinander aufheben. 

 

Es ist der Verwaltungsgesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Management 

der Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anlageentscheidungen müssen nicht zwin-

gend mit den Annahmen oder Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft über-

einstimmen. 

 

Der Verwaltungsgesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Anlagen 
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der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Entspricht die Portfolio-Zusam-

mensetzung der Zielfonds nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie 

gegebenenfalls erst verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 

 

 

 

Allgemeines Marktrisiko  Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von 

der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die ihrerseits von der allgemeinen Lage 

der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingun-

gen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwick-

lung können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Ge-

rüchte einwirken. 

 

 

 

Risiken bei Aktien und 

Wertpapieren mit 

aktienähnlichem Charakter 

 Das Risikoprofil von Aktien und Wertpapieren mit aktienähnlichem Charakter als 

Anlageform ist, dass ihre Preisbildung in starkem Maße auch von Einflussfakto-

ren abhängt, die sich einer rationalen Kalkulation entziehen. Neben dem unter-

nehmerischen Risiko dem Kursänderungsrisiko spielt die „Psychologie der 

Marktteilnehmer“ eine bedeutende Rolle.  

 

 

  Unternehmerisches Risiko 

 

Das unternehmerische Risiko enthält für den Fonds bzw. den Anleger die  

Gefahr, dass sich das Investment anders entwickelt als ursprünglich erwartet. 

Auch kann der Anleger nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass er das einge-

setzte Kapital zurückerhält. Im Extremfall, d.h. bei Insolvenz des Unternehmens, 

kann ein Aktien- bzw. ein aktienähnliches Investment einen vollständigen Ver-

lust des Anlagebetrags bedeuten. 

 

 

  Kursänderungsrisiko 

 

Aktienkurse und Kurse aktienähnlicher Wertpapiere weisen unvorhersehbare 

Schwankungen auf. Kurz-, mittel- und langfristige Aufwärtsbewegungen und Ab-

wärtsbewegungen können einander ablösen, ohne dass ein fester Zusammen-

hang für die Dauer der einzelnen Phasen herleitbar ist. 

 

Langfristig sind die Kursbewegungen durch die Ertragslage der Unternehmen 

bestimmt, die ihrerseits durch die Entwicklung der Gesamtwirtschaft und der po-

litischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden können. Mittelfristig überla-

gern sich Einflüsse aus dem Bereich der Wirtschafts-, Währungs- und Geldpoli-

tik. Kurzfristig können aktuelle, zeitlich begrenzte Ereignisse wie bspw. 

Auseinandersetzungen zwischen den Tarifparteien oder auch internationale Kri-

sen Einfluss auf die Stimmung an den Märkten und damit auf die Kursentwick-

lung der Aktien nehmen. 

 

 

  Psychologie der Marktteilnehmer 

 

Steigende oder fallende Kurse am Aktienmarkt bzw. einer einzelnen Aktie sind 

von der Einschätzung der Marktteilnehmer und damit von deren Anlageverhal-

ten abhängig. Neben objektiven Faktoren und rationalen Überlegungen wird die 

Entscheidung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auch durch irrationale 

Meinungen und massenpsychologisches Verhalten beeinflusst. So reflektiert 

der Aktienkurs auch Hoffnungen und Befürchtungen, Vermutungen und Stim-

mungen von Käufern und Verkäufern. Die Börse ist insofern ein Markt von Er-

wartungen, auf dem die Grenze zwischen einer sachlich begründeten und einer 

eher emotionalen Verhaltensweise nicht eindeutig zu ziehen ist. 
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Risikohinweis zu besonderen 

Unternehmenssituationen 

 

 Während der Besitzdauer von Aktien im Portfolio eines Teilfonds kann es zu 

besonderen Unternehmenssituationen kommen, die Auswirkungen auf das je-

weilige Teilfondsvermögen haben können. Beispiele hierfür sind Unternehmen, 

die Fusionsverhandlungen führen, für die Übernahmeangebote abgegeben wur-

den und infolgedessen Minderheitsaktionäre abgefunden werden. Bei einzelnen 

dieser Fälle kann es zunächst zu Andienungsverlusten kommen. Zu einem spä-

teren Zeitpunkt können z.B. durch Gerichtsurteile (sog. Spruchstellenverfahren) 

oder freiwillige Vergleiche für solche Aktien Nachbesserungszahlungen erfol-

gen, die dann zu einem Anstieg des Anteilpreises führen können; eine vorherige 

Bewertung dieser etwaigen Ansprüche erfolgt nicht. Aktionäre, die ihre Aktien 

vor dieser Zahlung zurückgegeben haben, profitieren folglich nicht mehr von de-

ren eventuell positiven Effekt. 

 

 

 

Leveragerisiko  Die Verwaltungsgesellschaft darf für die Investmentgesellschaft bzw. die einzelnen 

Teilfonds Derivategeschäfte tätigen. Der Kauf und Verkauf von Optionen sowie der 

Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind insbesondere mit folgenden Ri-

siken verbunden:  

 

Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Ter-

minkontraktes vermindern. Vermindert sich der Wert bis zur Wertlosigkeit, kann die 

Verwaltungsgesellschaft gezwungen sein, die erworbenen Rechte verfallen zu las-

sen. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrundeliegenden Vermögenswer-

tes kann die Investmentgesellschaft ebenfalls Verluste erleiden. 

 

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Vermögens der Invest-

mentgesellschaft stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der 

Basiswerte der Fall ist. Das Verlustrisiko kann bei Abschluss des Geschäfts nicht 

bestimmbar sein. 

 

Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes Instrument zu einem gegebenen Zeit-

punkt kann fehlen. Eine Position in Derivaten kann dann unter Umständen nicht wirt-

schaftlich neutralisiert (geschlossen) werden. 

 

Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil 

sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds 

gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, 

dass die Investmentgesellschaft zur Abnahme von Vermögenswerten zu einem hö-

heren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermögenswerten zu 

einem niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet. Die Investmentgesell-

schaft erleidet dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der eingenom-

menen Optionsprämie. 

 

Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Gesellschaft für Rechnung der 

Investmentgesellschaft verpflichtet ist, die Differenz zwischen dem bei Abschluss 

zugrunde gelegten Kurs und dem Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw. 

Fälligkeit des Geschäftes zu tragen. Damit würde die Investmentgesellschaft Ver-

luste erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Abschluss des Terminkontrakts nicht 

bestimmbar.  

 

Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) 

ist mit Kosten verbunden. 

Die von der Verwaltungsgesellschaft getroffenen Prognosen über die künftige Ent-

wicklung von zugrundeliegenden Vermögensgegenständen, Zinssätzen, Kursen 

und Devisenmärkten können sich im Nachhinein als unrichtig erweisen. 
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Die den Derivaten zugrundeliegenden Vermögensgegenstände können zu einem 

an sich günstigen Zeitpunkt nicht gekauft bzw. verkauft werden oder müssen zu ei-

nem ungünstigen Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden. 

 

Durch die Verwendung von Derivaten können potenzielle Verluste entstehen, die 

unter Umständen nicht vorhersehbar sind und sogar die Einschusszahlungen über-

schreiten können. 

 

Durch den im Rahmen einer geplanten Kreditaufnahme vereinbarten Fremdkapital-

zins erhöht sich die Eigenkapitalrentabilität der Emittenten. Solange der Fremdkapi-

talzins unter der Gesamtkapitalrendite der geplanten Investition liegt, wirkt sich die-

ser Hebeleffekt positiv aus. Eine Realisierung der dargestellten Risiken kann 

stärkere negative Auswirkungen auf die Auszahlungen an die Anleger haben. 

 

 

 

Zinsänderungsrisiko  Unter dem Zinsänderungsrisiko versteht man die Möglichkeit, dass sich das 

Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines verzinslichen Finanzin-

struments besteht, ändern kann. Änderungen des Marktzinsniveaus können sich 

unter anderem aus der Änderung der wirtschaftlichen Lage und der darauf rea-

gierenden Politik der jeweiligen Notenbank ergeben. Steigen die Marktzinsen 

gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen c.p. i.d.R. die 

Kurse der verzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen das Marktzinsniveau, so tritt 

bei verzinslichen Wertpapieren eine gegenläufige Kursentwicklung ein. In bei-

den Fällen führt die Kursentwicklung dazu, dass die Rendite des verzinslichen 

Finanzinstruments in etwa dem Marktzins entspricht. Die Kursschwankungen 

fallen jedoch je nach den Laufzeiten (bzw. der Periode bis zum nächsten Zinsan-

passungstermin) der verzinslichen Finanzinstrumente unterschiedlich aus.  

So haben verzinsliche Finanzinstrumente mit kürzeren Laufzeiten (bzw. kürzen 

Zinsanpassungsperioden) geringere Zinsänderungsrisiken als verzinsliche Fi-

nanzinstrumente mit längeren Laufzeiten (bzw. längeren Zinsanpassungsperio-

den). 

 

 

 

Risiko Ratingherabstufung   Unabhängige Ratingagenturen untersuchen regelmäßig die Fähigkeit von Unter-

nehmen, ihren finanziellen Verpflichtungen sowohl allgemein als auch auf einzelne 

Wertpapieremission bezogen nachzukommen. Diese Schuldendienstfähigkeit 

mündet dann in einem Rating, bei dem eine Note auf der Skala der jeweiligen Ra-

tingagentur vergeben wird (externes / unabhängiges Rating). Anleihen, bei denen 

ein Ausfall sehr unwahrscheinlich ist, besitzen ein Rating im sogenannten „Invest-

ment Grade“-Bereich. Anleihen, bei denen ein mehr oder weniger großes Ausfall-

risiko gesehen wird, haben ein Rating im „Non Investment Grade“. Grundsätzlich 

besteht bei jeder gerateten Anleihe das Risiko einer Verschlechterung des Urteils 

der Rating-Agentur, einer Herabstufung. Dies hat regelmäßig negativen Einfluss 

auf die Marktpreise. Besonders stark können diese sein, wenn die Herabstufung 

aus dem „Investment Grade“ in den „Non Investment Grade“ stattfindet.  

 

Ferner führt die Verwaltungsgesellschaft ihre eigene Analyse durch und stützt sich 

bei der Bewertung der Bonität der Fonds-Vermögenswerte nicht ausschließlich 

oder mechanistisch auf die von Ratingagenturen emittierten Ratings (internes Ra-

ting). 

  

Darüber hinaus gibt es Schuldner, für die kein externes / unabhängiges Rating vor-

liegt, man spricht hier von „non-rated“ Anleihen. In diesen Fällen ist die Verwal-

tungsgesellschaft oder der mandatierte Portfolioverwalter allein auf ihre / seine ei-

gene Expertise angewiesen und kann diese nicht mit externen Quellen vergleichen. 
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Nach der Herabstufung des Ratings einer Anleihe kann der betroffene Teilfonds 

diese Anleihe weiterhin halten, um einen Notverkauf zu vermeiden. Sofern der be-

troffene Teilfonds solche herabgestuften Anleihen, die unter Investment Grade fal-

len, hält, besteht ein erhöhtes Zahlungsausfallrisiko, das wiederum das Risiko ei-

nes Kapitalverlusts des jeweiligen Teilfonds beinhaltet. Anleger werden darauf 

hingewiesen, dass die Rendite bzw. der Kapitalwert des jeweiligen Teilfonds (oder 

beides) schwanken können.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat entsprechende Maßnahmen im Hinblick auf die 

Überwachung etwaiger Ratingherabstufungen einer Rating-Agentur oder im Rah-

men des internen Ratings implementiert, um die Interessen der Anteilinhaber zu 

wahren. 

 

Sofern etwaige Ratingherabstufungen von Anleihen zu einer Überschreitung etwa-

iger teilfondsspezifischer Anlagegrenzen führen, wird die Verwaltungsgesellschaft 

oder der mandatierte Portfolioverwalter, unter Berücksichtigung der Interessen der 

Anleger, vorrangig anstreben, die Normalisierung der Lage resp. die Einhaltung 

der jeweiligen teilfondsspezifischen Anlagegrenzen zu erreichen. 

 

 

 

Zahlungsverzug 

(„notleidende Wertpapiere“) 

 Ein Unternehmen kann in Zahlungsverzug geraten oder es droht Zahlungsverzug. 

Die Anlage in Wertpapiere eines solchen Unternehmens („notleidende Wertpa-

piere“) birgt signifikante Risiken. Zinszahlungen auf notleidende Wertpapiere sind 

äußerst unwahrscheinlich. Zudem besteht erhebliche Unsicherheit darüber, ob ein 

angemessener Marktpreis erzielt, ein Umtauschangebot vorgelegt oder ein Rest-

rukturierungsplan abgeschlossen wird. 

 

Währungs- und Transferrisiko  Legt der Teilfonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Teilfonds-

währung an, so erhält er die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen 

Anlagen in den Währungen, in denen er investiert ist. Der Wert dieser Währun-

gen kann gegenüber der Teilfondswährung fallen. Es besteht daher ein Wäh-

rungskursrisiko, das den Wert der Aktien insoweit beeinträchtigen kann, als der 

Teilfonds in andere Währungen als der Teilfondswährung investiert. 

 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Anlagen in Fremdwährung einem sog. 

Länder- oder Transferrisiko unterliegen. Hiervon spricht man, wenn ein auslän-

discher Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähigkeit 

oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht fristgerecht, oder über-

haupt nicht erbringen kann. So können z.B. Zahlungen, auf die der Fonds ggf. 

Anspruch hat, ausbleiben, oder in einer Währung erfolgen, die aufgrund von De-

visenbeschränkungen nicht mehr konvertierbar ist. Dies gilt in besonderem 

Maße bei Fremdwährungsanlagen in Märkten oder in Vermögensgegenständen 

von Ausstellern mit Sitz in Ländern, die noch nicht internationalen Standards 

entsprechen. 

 

Währungskurssicherungsgeschäfte, die i.d.R. nur Teile des Teilfonds absichern 

und über kürzere Zeiträume erfolgen, dienen zwar dazu, Währungskursrisiken 

zu vermindern. Sie können aber nicht ausschließen, dass 

Währungskursänderungen trotz möglicher Kurssicherungsgeschäfte die 

Entwicklung des Teilfonds negativ beeinflussen. Die bei 

Währungskurssicherungsgeschäften entstehenden Kosten und evtl. Verluste 

vermindern das Ergebnis des Teilfonds. Bei Fremdwährungsanlagen in Märkten 

oder in Vermögensgegenständen von Ausstellern mit Sitz in Ländern, die noch 

nicht internationalen Standards entsprechen, besteht zudem die Gefahr, dass 

Währungskurssicherungsgeschäfte nicht möglich oder undurchführbar sind. 
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Adressenausfall- / 

Emittentenrisiko 

 Das Adressenausfallrisiko (oder Kontrahenten-/Ausstellerrisiko) beinhaltet all-

gemein das Risiko, dass die eigene Forderung ganz oder teilweise ausfällt. Dies 

gilt für alle Verträge, die für Rechnung des Teilfonds mit anderen Vertragspart-

nern geschlossen werden. Insbesondere gilt dies auch für die Aussteller (Emit-

tenten) der im Teilfonds enthaltenen Vermögensgegenstände. Neben den allge-

meinen Tendenzen der Kapitalmärkte wirken sich auch die besonderen 

Entwicklungen der jeweiligen Aussteller auf den Kurs eines Vermögensgegen-

standes aus. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände kann 

bspw. nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von 

Ausstellern eintreten. 

 

Daneben besteht auch die Möglichkeit, dass ein Emittent nicht vollständig, son-

dern teilweise mit seinen Verpflichtungen ausfällt. Es kann daher auch bei sorg-

fältigster Auswahl der Vermögensgegenstände nicht ausgeschlossen werden, 

dass bspw. der Emittent eines verzinslichen Finanzinstruments die fälligen Zin-

sen nicht bezahlt oder seiner Rückzahlungsverpflichtung bei Endfälligkeit des 

verzinslichen Finanzinstruments nur teilweise nachkommt. Bei Aktien und ak-

tienähnlichen Finanzinstrumenten kann sich die besondere Entwicklung des je-

weiligen Ausstellers bspw. dahingehend auswirken, dass dieser keine Dividen-

den ausschüttet und/oder die Kursentwicklung negativ beeinflusst wird bis hin 

zum Totalverlust. 

 

Bei ausländischen Emittenten besteht darüber hinaus die Möglichkeit, dass der 

Staat, in dem der Emittent seinen Sitz hat, durch politische Entscheidungen die 

Zins- bzw. Dividendenzahlungen oder die Rückzahlung verzinslicher Finanzin-

strumente ganz oder teilweise unmöglich macht (siehe auch Währungsrisiko). 

 

Das Adressenausfall-/Emittentenrisiko besteht ferner bei Geschäften, die Tech-

niken und Instrumente zum Gegenstand haben. Um das Kontrahenten Risiko 

bei OTC-Derivaten und Wertpapierleihgeschäften zu reduzieren kann die Ver-

waltungsgesellschaft Sicherheiten in Übereinstimmung und unter Einhaltung der 

Anforderungen der ESMA Guideline 2014/937 akzeptieren. Die Sicherheiten 

können in Form von Wertpapieren, Cash oder als europäische Staatsanleihen 

erstklassiger Emittenten angenommen werden. Die erhaltenen Cash-Sicherhei-

ten werden nicht erneut angelegt. Die erhaltenen sonstigen Sicherheiten werden 

nicht veräußert, neu angelegt oder verpfändet. Für die erhaltenen Sicherheiten 

wendet die Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der spezifischen Ei-

genschaften der Sicherheiten sowie des Emittenten stufenweise Bewertungsab-

schläge (sog. Haircut-Strategie) an. 

 

 

 

Inflationsrisiko  Das Inflationsrisiko beschreibt die Gefahr, dass der Anleger infolge einer Geld-

entwertung einen Vermögensschaden erleidet. Im Extremfall liegt die Inflations-

rate über dem Wertzuwachs eines Investmentfonds. Dann schrumpft die Kauf-

kraft des eingesetzten Kapitals und der Anleger muss Werteinbußen 

hinnehmen. Hier unterscheiden sich Investmentfonds nicht von anderen Anla-

geformen. 

 

 

 

Liquiditätsrisiko  Das Liquiditätsrisiko im engeren Sinne bezeichnet den potenziellen Verlust, der 

dadurch entsteht, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt Geldmittel fehlen, um 

Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen (z.B. Bedienung von Rückga-

ben oder Einschusszahlungen) oder um Handelsgeschäfte zur Reduzierung ei-

ner Risikoposition zu tätigen. 

 

Liquiditätsrisiken können dazu führen, dass die Verwaltungsgesellschaft Verfah-

ren aktiviert, mit denen die Verwaltungsgesellschaft bei Anteilrückgaben 

und/oder ggf. dem Umtausch von Anteilen das Risiko einer Verwässerung für 
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die im jeweiligen Teilfonds verbleibenden Anleger reduziert oder dass der jewei-

lige Teilfonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorübergehend oder dauerhaft 

nicht nachkommen bzw. dass die Verwaltungsgesellschaft die Rückgabeverlan-

gen von Anlegern vorübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anle-

ger erhält gegebenenfalls bei der Rückgabe von Anteilen nur einen reduzierten 

Rücknahmepreis. Zudem kann der Anleger unter Umständen die von ihm ge-

plante Haltedauer nicht realisieren und ihm kann das investierte Kapital oder 

Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch die Ver-

wirklichung der Liquiditätsrisiken könnte zudem der Wert des jeweiligen Teil-

fondsvermögens und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn die Verwaltungs-

gesellschaft gezwungen ist, soweit gesetzlich zulässig, Vermögensgegenstände 

für den jeweiligen Teilfonds unter Verkehrswert zu veräußern. Ist die Verwal-

tungsgesellschaft nicht in der Lage, die Rückgabeverlangen der Anleger zu er-

füllen, kann dies außerdem zur Beschränkung oder Aussetzung der Ausgabe 

und Rücknahme von Anteilen sowie im Extremfall zur anschließenden Auflö-

sung des Fonds und/oder des jeweiligen Teilfonds führen. 

 

Für die Teilfonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die 

nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt 

einbezogen sind. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist mit der Ge-

fahr verbunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der Weiterveräußerung 

der Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann. 

 

Bei Finanzinstrumenten, die im Zuge einer Neuemission begeben werden und 

noch nicht an einer Börse notiert sind sowie bei Wertpapieren, die grundsätzlich 

nicht an Börsen notiert sind, besteht ein hohes Liquiditätsrisiko, da das in die-

sen Anlagen gebundene Anlagevermögen nicht bzw. stark eingeschränkt fungi-

bel ist und nur schwer und zu einem nicht vorhersehbaren Preis und Zeitpunkt 

veräußert werden kann.  

 

Zu einer Rücknahmeaussetzung kann die Gesellschaft insbesondere auch dann 

gezwungen sein, wenn ein oder mehrere Zielfonds, deren Anteile für den Fonds 

erworben wurden, ihrerseits die Anteilrücknahme aussetzen. 

 

 

 

Nachhaltigkeitsrisiko (ESG 

Risiko, Umwelt, Soziales, 

Unternehmensführung) 

 Nachhaltigkeitsrisiken („ESG-Risiken“) werden als die potenziellen negativen 

Auswirkungen von Nachhaltigkeitsfaktoren auf den Wert einer Investition ver-

standen. Nachhaltigkeitsfaktoren sind Ereignisse oder Bedingungen aus den 

Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tat-

sächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage sowie auf die Reputation eines Unternehmens haben können. 

Nachhaltigkeitsfaktoren lassen sich neben ihrer makroökonomischen Natur 

auch im Zusammenhang mit der direkten Tätigkeit des Unternehmens beschrei-

ben.  In den Bereichen Klima und Umwelt lassen sich makroökonomische Nach-

haltigkeitsfaktoren in physische Risiken und Transitionsrisiken unterteilen. Phy-

sische Risiken beschreiben beispielsweise Extremwetterereignisse oder die 

Klimaerwärmung. Transitionsrisiken äußern sich beispielsweise im Zusammen-

hang mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Energiegewinnung. Im Zu-

sammenhang mit der direkten Tätigkeit eines Unternehmens sind beispiels-

weise Nachhaltigkeitsfaktoren wie Einhaltung von zentralen Arbeitsrechten oder 

Maßnahmen bezogen auf die Verhinderung von Korruption sowie eine umwelt-

verträgliche Produktion präsent. Nachhaltigkeitsrisiken einer Anlage, hervorge-

rufen durch die negativen Auswirkungen der genannten Faktoren, können zu 

einer wesentlichen Verschlechterung der Finanzlage oder der Reputation, sowie 

der Rentabilität des zugrundeliegenden Unternehmens führen und sich erheb-

lich auf den Marktpreis der Anlage auswirken. 
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Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitsrisiken im 

Anlageentscheidungsprozess 

 

 Das Teilfondsmanagement berücksichtigt bei seinen Investmententscheidun-

gen neben üblicher Finanzdaten auch Nachhaltigkeitsrisiken. Diese Berücksich-

tigung gilt für den gesamten Investitionsprozess, sowohl für die fundamentale 

Analyse von Investments, als auch für die Entscheidung. Bei der fundamentalen 

Analyse werden ESG Kriterien insbesondere bei der unternehmensinternen 

Marktbetrachtung berücksichtigt. Darüber hinaus werden ESG-Kriterien im ge-

samten Investment-Research integriert. Das könnte die Identifikation von globa-

len Nachhaltigkeitstrends, finanziell relevanten ESG-Themen und Herausforde-

rungen beinhalten. Des Weiteren können insbesondere Risiken, die sich aus 

den Folgen des Klimawandels ergeben können oder Risiken, die aufgrund der 

Verletzung international anerkannter Richtlinien entstehen, einer besonderen 

Prüfung unterworfen werden. Zu den international anerkannten Richtlinien zäh-

len v.a. die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, ILO-

Kernarbeitsnormen bzw. UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 

und den OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. 

 

Erwartete Auswirkung von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds 

 

Niedrig (Art. 9 Fonds)  

Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken zeigt keine relevanten negativen Aus-

wirkungen auf die Rendite, weil aufgrund der spezifischen nachhaltigen Anlage-

politik und dem Ausschluss besonders kontroverser Sektoren (siehe vorvertrag-

liche Informationen) die Nachhaltigkeitsrisiken im Portfolio, im Vergleich zu nicht 

nachhaltigen Anlageprodukten, ausgeschlossen bzw. deutlich reduziert werden.  

 

Mittel (Art. 8 Fonds) 

Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken zeigt moderate Auswirkungen auf die 

Rendite, weil aufgrund des Ausschlusses besonders kontroverser Sektoren 

(siehe vorvertragliche Informationen) die Nachhaltigkeitsrisiken im Portfolio im 

Vergleich zu nicht nachhaltigen Anlageprodukten reduziert werden.  

 

Hoch (Art. 6 Fonds)  

Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken zeigt ein hohes Risiko für negative 

Auswirkungen auf die Rendite, da aufgrund der Zusammensetzung des Portfo-

lios und dem Verzicht auf eine ESG-Strategie ein potenzieller Einfluss auf das 

Gesamtportfolio nicht ausgeschlossen werden kann. 

 

 

 

Verwahrrisiko 

 

 Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen des Fonds, insbesondere im 

Ausland und in aufstrebenden Märkten, kann ein Verlustrisiko verbunden sein. 

Es besteht die grundsätzliche Möglichkeit, dass die in Verwahrung befindlichen 

Anlagen im Falle von Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchli-

chem Verhalten der Verwahrerstelle oder einer Unterverwahrerstelle teilweise 

oder vollständig dem Zugriff des Fonds zu dessen Schaden entzogen werden 

könnten. 

 

Eine Übersicht der Unterverwahrerstellen, welche die Verwahrstelle grundsätz-

lich mit der Verwahrung der Vermögensgegenstände beauftragen kann ist auf 

der Internetseite der Verwahrstelle https://www.hal-privatbank.com/impres-

sum) abrufbar. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung 

gestellt. Diese Übersicht hat die Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle 

erhalten und auf Plausibilität überprüft. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch 

auf Zulieferung der Information durch die Verwahrstelle angewiesen und kann 

die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen. 

 

 

 

https://www.hal-privatbank.com/impressum
https://www.hal-privatbank.com/impressum
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Risiken im Zusammenhang mit 
dem Erhalt von Sicherheiten 
 

 Sofern der Teilfonds Derivatgeschäfte, Wertpapierdarlehens- und Pensionsge-

schäfte tätigt, erhält die Verwaltungsgesellschaft Sicherheiten. Derivate, verlie-

hene Wertpapiere oder in Pension gegebene Wertpapiere können im Wert stei-

gen. Die erhaltenen Sicherheiten könnten dann nicht mehr ausreichen, um den 

Lieferungs- bzw. Rückübertragungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft ge-

genüber der Gegenpartei in voller Höhe abzudecken. 

 

Das Kreditinstitut, bei dem die Bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch 

ausfallen. Staatsanleihen und Geldmarktfonds können sich negativ entwickeln. 

Bei Beendigung des Geschäfts könnten die angelegten Sicherheiten nicht mehr 

in voller Höhe verfügbar sein, obwohl sie von der Verwaltungsgesellschaft für 

den Fonds in der ursprünglich gewährten Höhe wieder zurück gewährt werden 

müssen. In diesem Fall müsste der Fonds die bei den Sicherheiten erlittenen 

Verluste tragen.  

 

 

 

Risiko bei Verbriefungspositio-
nen ohne Selbstbehalt 
 

 Der Fonds darf Wertpapiere, die Forderungen verbriefen (Verbriefungspositio-

nen) und nach dem 1. Januar 2011 emittiert wurden, nur noch erwerben, wenn 

der Forderungsschuldner mindestens 5 Prozent des Volumens der Verbriefung 

als sogenannten Selbstbehalt zurückbehält und weitere Vorgaben einhält. Die 

Verwaltungsgesellschaft ist daher verpflichtet, im Interesse der Anleger Maß-

nahmen zur Abhilfe einzuleiten, wenn sich Verbriefungen im Fondsvermögen 

befinden, die diesen EU-Standards nicht entsprechen. Im Rahmen dieser Abhil-

femaßnahmen könnte die Verwaltungsgesellschaft gezwungen sein, solche 

Verbriefungspositionen zu veräußern. Aufgrund rechtlicher Vorgaben für Ban-

ken, Fondsgesellschaf-ten und Versicherungen besteht das Risiko, dass die 

Verwaltungsgesellschaft solche Verbriefungspositionen nicht oder nur mit star-

ken Preisabschlägen bzw. mit großer zeitlicher Verzögerung verkaufen kann. 

 

 

 

Konzentrationsrisiko  Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände 

oder Märkte, dann ist der Fonds von der Entwicklung dieser Vermögensgegen-

stände oder Märkte besonders stark abhängig. 

 

 

 

Risiken in der Anlage in Edel-
metalle 
 

 Preise von Edelmetallen können starken Schwankungen unterliegen. Die 

Schwankungen können durch Veränderungen der Inflationsrate oder der Inflati-

onserwartungen in verschiedenen Ländern beeinflusst sein, durch Verfügbarkeit 

von Edelmetallen sowie aufgrund von Mengenverkäufen, Investmentspekulatio-

nen, monetären oder wirtschaftspolitischen Entscheidungen von Regierungen. 

Behördliche Beschränkungen können die Veräußerung oder den Erwerb von 

Edelmetallen erschweren. Das Halten, Kaufen oder Verkaufen von Edelmetallen 

kann in manchen Rechtsordnungen behördlich beschränkt werden oder mit zu-

sätzlichen Steuern, Abgaben oder Gebühren belastet werden. Der physische 

Transfer von Edelmetallen von und in Edelmetalldepots kann durch Anordnung 

von lokalen Behörden oder sonstigen Institutionen beschränkt werden. Es ist 

nicht auszuschließen, dass das Edelmetall nur gegen hohe Preiszuschläge, un-

ter zeitlicher Verzögerung oder gar nicht lieferbar bzw. übertragbar ist. 

 

 

Risiko durch vermehrte Rück-
gaben oder Zeichnungen 
 

 Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern fließt dem Fondsvermögen Li-

quidität zu bzw. aus dem Fondsvermögen Liquidität ab. Die Zu- und Abflüsse 

können nach Saldierung zu einem Nettozu- oder –abfluss der liquiden Mittel des 

Fonds führen. Dieser Nettozu- oder –abfluss kann den Portfolioverwalter veran-

lassen, Vermögensgegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch Trans-

aktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die Zu- oder Ab-

flüsse eine von der Verwaltungsgesellschaft für den Fonds vorgesehene Quote 
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liquider Mittel über- bzw. unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden Trans-

aktionskosten werden dem Fonds belastet und können die Wertentwicklung des 

Fonds beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann sich eine erhöhte Fondsliquidität be-

lastend auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken, wenn die Verwaltungs-

gesellschaft die Mittel nicht oder nicht zeitnah zu angemessenen Bedingungen 

anlegen kann. 

 

 

 

Risiko bei Feiertagen in be-
stimmten Regionen/Ländern 
 
 
 

 Nach der Anlagestrategie sollen Investitionen für den Fonds insbesondere in 

bestimmten Regionen/Ländern getätigt werden. Aufgrund lokaler Feiertage in 

diesen Regionen/Ländern kann es zu Abweichungen zwischen den Handelsta-

gen an Börsen dieser Regionen/Länder und Bewertungstagen des Fonds kom-

men. Der Fonds kann möglicherweise an einem Tag, der kein Bewertungstag 

ist, auf Marktentwicklungen in den Regionen/Ländern nicht am selben Tag rea-

gieren oder an einem Bewertungstag, der kein Handelstag in diesen Regio-

nen/Ländern ist, auf dem dortigen Markt nicht handeln. Hierdurch kann der 

Fonds gehindert sein, Vermögensgegenstände in der erforderlichen Zeit zu ver-

äußern. Dies kann die Fähigkeit des Fonds nachteilig beeinflussen, Rückgabe-

verlangen oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 

 

 

 

Rechtliche, politische und steu-

erliche Risiken 

 

 Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen getätigt werden, in de-

nen Luxemburger Recht bzw. deutsches Recht keine Anwendung findet bzw. im 

Fall von Rechtsstreitigkeiten bei denen der Gerichtsstand außerhalb Luxemburg 

bzw. Deutschlands ist. Hieraus resultierende Rechte und Pflichten der Verwal-

tungsgesellschaft für Rechnung des Fonds. Diese können von denen in Luxem-

burg bzw. in Deutschland zum Nachteil des Fonds bzw. des Anlegers abwei-

chen.  

 

Politische oder rechtliche Entwicklungen einschließlich der Änderungen von 

rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen Rechtsordnungen können von der 

Verwaltungsgesellschaft nicht oder zu spät erkannt werden oder zu Beschrän-

kungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbener Vermögensgegen-

stände führen. Diese Folgen können auch entstehen, wenn sich die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltung 

des Fonds in Luxemburg ändern. 

 

Ferner kann es z.B. zu Änderungen in den Steuergesetzen und -vorschriften der 

verschiedenen Länder kommen. Diese können rückwirkend geändert werden. 

Zusätzlich kann sich die Auslegung und Anwendbarkeit der Steuergesetze und 

-vorschriften durch die Steuerbehörden ändern. 

 

 

 

Risiko von negativen Habenzin-
sen 

 Die Verwaltungsgesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahrstelle 

oder anderen Banken für Rechnung des Fonds an. Für diese Bankguthaben ist 

teilweise ein Zinssatz vereinbart, der dem European Interbank Offered Rate (Eu-

ribor) abzüglich einer bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter die 

vereinbarte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen auf dem entsprechenden 

Konto. Abhängig von der Entwicklung der Zinspolitik der Europäischen Zentral-

bank können sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige Bankguthaben eine ne-

gative Verzinsung erzielen. 

Risiken durch kriminelle Hand-
lungen, Missstände oder Natur-
katastrophen 

 

 Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen wer-

den. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der 

Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereig-

nisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. 
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Abwicklungsrisiko  Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das Risiko, dass eine der 

Vertragsparteien verzögert oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt oder die Wert-

papiere nicht fristgerecht liefert. Dieses Abwicklungsrisiko besteht entsprechend 

auch beim Handel mit anderen Vermögensgegenständen für den Fonds.  

 

 

 

Schlüsselpersonenrisiko  Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv 

aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise auch von der Eignung der handelnden 

Personen und damit den richtigen Entscheidungen des Managements ab. Die 

personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch ver-

ändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger er-

folgreich agieren. 

 

 

 

Zertifikate  Bei derartigen Strukturierungen ist ein Kontrahent beteiligt, der ein Wertpapier 

strukturiert, dessen Wert sich im Einklang mit dem zugrundeliegenden Wertpa-

pier entwickeln soll. Strukturierte Produkte sind aus verschiedenen Komponen-

ten zusammengesetzte Produkte, in denen u.a. auch Derivate und/oder sonstige 

Werte oder Techniken und Instrumente enthalten sein können. In diesem Fall 

sind neben den Risiken des erworbenen Wertpapiers oder anderen Vermögens-

werten zudem auch die Risiken der einzelnen Komponenten des strukturierten 

Produkts zu beachten. Strukturierte Produkte können gemäß ihrer Ausgestal-

tung entweder dieselbe Risikostruktur aufweisen wie die zugrunde liegenden 

Werte oder aber von dieser abweichen, z.B. volatiler sein und höhere Risiken in 

sich bergen. Gegebenenfalls kann das Risiko einer Ertragseinbuße oder ein To-

talverlust nicht ausgeschlossen werden. Im Falle des Ausfalls des Emittenten 

entspricht das Risiko des jeweiligen Teilfonds dem des Kontrahenten, und zwar 

unabhängig von dem Wert des zugrundeliegenden Wertpapiers. Zertifikate kön-

nen weniger liquide sein als das zugrundeliegende Wertpapier, eine gewöhnli-

che Schuldverschreibung oder ein gewöhnliches Schuldinstrument. 

 

In Zertifikaten können indirekt Hebel enthalten sein. Durch diese Hebelwirkung 

kann der Wert des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens erheblich stärker, so-

wohl positiv als auch negativ, beeinflusst werden, als beim unmittelbaren Erwerb 

von Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten. 

 

Risiken, die daraus entstehen, werden im Risikomanagement der Verwaltungs-

gesellschaft auf angemessene Art und Weise berücksichtigt. 

 

 

 

Risiken in Verbindung mit Deri-

vaten und sonstigen Techniken 

und Instrumenten 

 Die Verwendung von sonstigen Techniken und Instrumenten sind mit bestimm-

ten Anlagerisiken verbunden.  

 

Der Einsatz solcher Techniken und Instrumente kann jedoch einen erheblichen 

Einfluss auf den Nettoinventarwert eines Teilfonds haben. Dieser Einfluss kann 

sowohl positiver als auch negativer Natur sein. 

 

 

 

Risiken im Zusammenhang mit 

indirekten Anlagen in 

Kryptowerte 

 

 Der jeweilige Teilfonds kann Teile seines Netto-Vermögens in Finanzinstru-

mente investieren, deren Wertentwicklung unmittelbar oder mittelbar von Kryp-

towerten als Basiswert abhängt. Der jeweilige Teilfonds investiert nicht direkt in 

Kryptowerte.  

 

Aufgrund der Neuartigkeit kryptobasierter Finanzprodukte können weitere, 

nachfolgend nicht bekannte Risiken bestehen.   
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Die Kurse von Kryptowerten unterliegen erheblichen Schwankungen und kön-

nen innerhalb kurzer Zeiträume stark steigen oder fallen. Diese hohe Volatilität 

kann sich unmittelbar negativ auf den Wert der entsprechenden Finanzinstru-

mente auswirken. Es besteht das Risiko erheblicher Wertverluste bis hin zum 

Totalverlust der jeweiligen Position. 

Kryptowerte verfügen regelmäßig über keinen inneren Wert; ihr Preis basiert 

maßgeblich auf Angebot und Nachfrage sowie auf Erwartungen der Marktteil-

nehmer. Eine nachlassende Marktakzeptanz, regulatorische Einschränkungen 

oder negative Marktentwicklungen können auch zu erheblichen Kursrückgän-

gen der Kryptowerte und damit auch der kryptobasierten Finanzinstrumente füh-

ren. 

Kryptowerte basieren auf innovativen Technologien (z. B. Blockchain). Techni-

sche Störungen, Protokolländerungen (z. B. Hard Forks), Cyberangriffe oder 

sonstige Sicherheitsvorfälle können das Vertrauen in die jeweiligen Kryptowerte 

beeinträchtigen und zu erheblichen Wertverlusten führen. 

Zudem können Handelsbeschränkungen, regulatorische Maßnahmen oder 

Marktstörungen die Liquidität und Handelbarkeit von Kryptowerten beeinträchti-

gen, was sich negativ auf die Bewertung und Veräußerbarkeit der entsprechen-

den Finanzinstrumente auswirken kann. 

Obwohl der Anteil dieser Anlagen begrenzt ist, können sich die dargestellten 

Risiken spürbar auf die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds auswirken. 

 

Besondere Risiken beim Kauf 

und Verkauf von Optionen 

 Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Basiswert während eines bestimm-

ten Zeitraums bzw. zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem im Voraus be-

stimmten Preis ("Ausübungspreis") zu kaufen (Kauf- oder "Call"-Option) oder zu 

verkaufen (Verkaufs- oder "Put"-Option). Der Preis einer Call- oder Put-Option 

ist die Options-"Prämie". 

 

Kauf und Verkauf von Optionen sind mit besonderen Risiken verbunden. 

 

Die entrichtete Prämie einer erworbenen Call- oder Put-Option kann vollständig 

verloren gehen, sofern der Kurs des der Option zugrundeliegenden Basiswertes 

sich nicht erwartungsgemäß entwickelt und es deshalb nicht im Interesse des 

Teilfonds liegt, die Option auszuüben. 

 

Wenn eine Call-Option verkauft wird, besteht das Risiko, dass der Teilfonds 

nicht mehr an einer möglicherweise erheblichen Wertsteigerung des Basiswer-

tes teilnimmt beziehungsweise sich bei Ausübung der Option durch den Ver-

tragspartner zu ungünstigen Marktpreisen eindecken muss. Beim Verkauf von 

Call-Optionen ist der theoretische Verlust unbegrenzt. 

 

Beim Verkauf von Put-Optionen besteht das Risiko, dass der Teilfonds zur Ab-

nahme des Basiswertes zum Ausübungspreis verpflichtet ist, obwohl der Markt-

wert dieser Wertpapiere bei Ausübung der Option deutlich niedriger ist. 

 

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Teilfondsvermögens 

stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb des Basiswertes 

der Fall ist. 

 

 

 

Besondere Risiken beim Kauf 

und Verkauf von 

Terminkontrakten 

 Terminkontrakte sind gegenseitige Verträge, welche die Vertragsparteien ver-

pflichten, einen bestimmten Basiswert an einem im Voraus bestimmten Zeit-

punkt zu einem im Voraus bestimmten Preis abzunehmen beziehungsweise zu 

liefern. Dies ist mit erheblichen Chancen, aber auch erheblichen Risiken verbun-

den, weil jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontraktgröße ("Einschuss") 

sofort geleistet werden muss. Kursausschläge in die eine oder andere Richtung 
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können, bezogen auf den Einschuss, zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten 

führen (Hebelwirkung). 

 

Beim Verkauf von Terminkontrakten ist der theoretische Verlust unbegrenzt. 

 

 

 

Besondere Risiken bei Kredit-

aufnahme 

 Die Gesellschaft kann zum Zwecke der Steigerung des Investitionsgrades auf 

verschiedene Formen der Fremdfinanzierung für gemeinschaftliche Rechnung 

der Aktionäre eines Teilfonds zurückgreifen.  

 

Hierdurch kann zwar eine Steigerung des erzielbaren Gesamtertrages bewirkt 

werden, eine solche Vorgehensweise birgt aber gleichzeitig die Gefahr erhöhter 

Verluste in sich, da der Wert des Teilfonds sinkt, wenn Ertrag und Wertsteige-

rung fremdfinanzierter Anlagen unter die im Zusammenhang mit den Krediten 

fälligen Zinszahlungen fallen. Jedes Ereignis mit negativer Auswirkung auf eine 

durch den Teilfonds getätigte Anlage wird in dem Maße verstärkt, in dem auf 

Mittel der Fremdfinanzierung zurückgegriffen wurde. Durch diesen kumulativen 

Effekt können erhebliche Ver1uste eintreten, die geringer ausfallen würden, 

wenn eine Fremdfinanzierung nicht stattgefunden hätte. 

 

 

 

Besondere Risiken bei 

Leerverkäufen 

 Um der Lieferverpflichtung aus dem Leerverkauf nachkommen zu können, be-

sorgt sich der Leerkäufer (d.h. der Teilfonds) die Wertpapiere im Rahmen der 

Wertpapierleihe bzw. eines Wertpapierpensionsgeschäftes. Um am Ende der 

Leihfrist der Rückgabeverpflichtung gegenüber dem Verleiher bzw. Pensions-

geber nachzukommen, muss der Leerverkäufer sich die entliehenen Papiere bis 

zum Ende der Leihfrist bzw. des Wertpapierpensionsgeschäftes wieder beschaf-

fen. Sind die Kurse erwartungsgemäß gefallen, kann er sich billiger eindecken 

und mit geringem Kapitaleinsatz aus der Differenz zwischen Leerverkauf und 

Eindeckungsgeschäft profitieren. Bei steigenden Kursen ist allerdings ein unbe-

grenzter Verlust denkbar. Die Glattstellung der Verbindlichkeit zu einem ungüns-

tigen Zeitpunkt kann auch aufgrund eines sog. Short Squeeze kurzfristig erfor-

derlich werden, z.B. wenn der Broker, der zur Wertpapierleihe eingeschaltet 

wurde, seine Short Position schließen muss, weil keine Aktien mehr zur Leihe 

zur Verfügung stehen 

 

 

 

Besondere Risiken beim 

Abschluss von 

Tauschgeschäften (Swaps) 

 Neben den Risiken aus dem Grundgeschäft des Swaps wie z.B. Zinsänderungs-

risiken, Aktienkursrisiken, Währungsrisiken, Adressenausfallrisiken ist bei 

Swaps insbesondere das Kontrahentenausfallrisiko von Bedeutung. Insofern 

dürfen Swaps nur mit erstklassigen, auf solche Geschäfte spezialisierten Kredit- 

oder Finanzinstituten abgeschlossen werden. 

 

Es kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der 

Anlagepolitik erreicht werden. Jeder potentielle Anleger sollte daher für sich 

überprüfen, ob seine persönlichen Verhältnisse den Erwerb von Aktien erlau-

ben. 

 

Durch die Konzentration auf bestimmte Branchen kann die Anlage des Teil-

fondsvermögens in Abhängigkeit von politischen und wirtschaftlichen Faktoren 

eines Landes sowie von der weltökonomischen Situation bzw. Nachfrage an 

Ressourcen stärkeren Kursschwankungen unterliegen als die Wertentwicklung 

allgemeiner Börsentrends, welches zu einem erhöhten Investmentrisiko führen 

kann. 
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Besondere Risiken beim 

Einsatz von Techniken zur 

effizienten Portfolioverwaltung 

 

 Vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen und der aktuell gültigen Gesetze so-

wie Rundschreiben kann ein Teilfonds Techniken und Instrumente für Zwecke 

des effizienten Portfoliomanagements, einschließlich zu Absicherungs- und 

Spekulationszwecken einsetzen. Diese Geschäfte sind jedoch mit bestimmten 

Risiken verbunden; hierzu zählen neben den oben erwähnten Risiken u. a. Be-

wertungs- und operative Risiken sowie Markt- und Kontrahentenrisiken. 

 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass beispielsweise im Rahmen einer 

Wertpapierleihe verliehene Wertpapiere nicht bzw. nicht fristgerecht zurück-

übertragen werden. Gleichzeitig kann sich die Werthaltigkeit der hinterlegten Si-

cherheiten vermindern bzw. die hinterlegten Sicherheiten können bei einem 

Ausfall des entsprechenden Emittenten wertlos werden. Ein Wertverfall der hin-

terlegten Sicherheiten kann auf verschiedenen Faktoren beruhen. Zu nennen 

sind insbesondere bspw. ungenaue Bepreisungsmodelle für die Sicherheiten, 

unerwartete Marktbewegungen im zu Grunde liegenden Markt, illiquide Märkte 

oder auch eine Verschlechterung des Emittentenratings der hinterlegten Sicher-

heiten.  

 

 

 

Risiko durch zentrale 

Kontrahenten 

 

 Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – „CCP“) tritt als zwischenge-

schaltete Institution in bestimmte Geschäfte für den Fonds ein, insbesondere in 

Geschäfte über derivative Finanzinstrumente. In diesem Fall wird er als Käufer 

gegenüber dem Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. Ein 

CCP sichert sich gegen das Risiko, dass seine Geschäftspartner die  

vereinbarten Leistungen nicht erbringen können, durch eine Reihe von Schutz-

mechanismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, Verluste aus den eingegan-

genen Geschäften auszugleichen (z.B. durch Besicherungen). Es kann trotz die-

ser Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP 

seinerseits überschuldet wird und ausfällt, wodurch auch Ansprüche der Gesell-

schaft für den Fonds betroffen sein können. Hierdurch können Verluste für den 

Fonds entstehen. 

 

 

 

Potenzielle Interessenkonflikte  Interessenkonflikte zwischen den beteiligten Parteien können nicht abschlie-

ßend ausgeschlossen werden. Die Interessen der Investmentgesellschaft kön-

nen mit den Interessen der Verwaltungsgesellschaft, der Aufsichtsrats- / Vor-

standsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, des Portfolioverwalters oder 

Anlageberaters, der mandatierten Vertriebsstellen und den mit der Durchfüh-

rung des Vertriebs beauftragten Personen, der Zahl- und Informationsstellen, 

sowie sämtlicher Tochtergesellschaften, verbundener Unternehmen, Vertreter 

oder Beauftragten der zuvor genannten Stellen oder Personen („verbundene 

Unternehmen“) kollidieren. 

 

Die Investmentgesellschaft hat angemessene Maßnahmen getroffen, um solche 

Interessenkonflikte zu vermeiden. Bei unvermeidbaren Interessenkonflikten wird 

der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sich darum bemühen, diese zu Guns-

ten der Investmentgesellschaft zu lösen. 

 

Insbesondere ist sichergestellt, dass Investitionen der Investmentgesellschaft 

bzw. ihrer Teilfonds in durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolioverwalter 

bzw. Anlageberater sowie durch deren verbundene Unternehmen initiierten, ver-

walteten, emittierten oder beratenen Produkte zu marktüblichen Konditionen er-

folgt. 

 

 

 

Aussetzung der 

Anteilrücknahme 

 Die Verwaltungsgesellschaft darf die Rücknahme der Anteile zeitweilig ausset-

zen, sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter 
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 Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Au-

ßergewöhnliche Umstände in diesem Sinne können z.B. sein: wirtschaftliche 

oder politische Krisen, Rücknahmeverlangen in außergewöhnlichem Umfang 

sowie die Schließung von Börsen oder Märkten, Handelsbeschränkungen oder 

sonstige Faktoren, die die Ermittlung des Anteilwerts beeinträchtigen.  

 

Zu einer Rücknahmeaussetzung kann die Verwaltungsgesellschaft insbeson-

dere auch dann gezwungen sein, wenn ein oder mehrere Zielfonds, deren An-

teile für den Fonds- / jeweiligen Teilfonds erworben wurden, ihrerseits die An-

teilrücknahme aussetzen. 

 

Beschränkung der 

Anteilrücknahme 

 

 Die Verwaltungsgesellschaft darf die Rücknahme / den Umtausch der Anteile 

vorübergehend und teilweise beschränken, wenn die Rückgabe- / Umtausch-

verlangen der Anleger für einen Bewertungstag, der zugleich Abrechnungsstich-

tag für Rücknahme- und/oder Umtauschverlangen ist („Abrechnungsstichtag“), 

einen zuvor festgelegten Schwellenwert überschreiten, ab dem die Rückgabe- / 

Umtauschverlangen aufgrund der Liquiditätssituation des betreffenden Teil-

fonds nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden 

können (Gating). Wird der Schwellenwert überschritten, entscheidet die Verwal-

tungsgesellschaft in pflichtgemäßem Ermessen, ob sie an diesem Abrechnungs-

stichtag die Rücknahme / den Umtausch beschränkt. Entschließt sie sich zur 

Rücknahme- / Umtauschbeschränkung, wird sie, oder ein von ihr beauftragter 

Dritter, Anteile zu dem am Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis / 

Umtauschpreis lediglich anteilig zurücknehmen / umtauschen, im Übrigen ent-

fällt die Rücknahme- / Umtauschpflicht.  Dies bedeutet, dass jedes Rücknahme- 

/ Umtauschverlangen nur anteilig auf Basis einer von der Verwaltungsgesell-

schaft ermittelten Quote ausgeführt wird. Der nicht ausgeführte Teil der Order 

wird auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt, sondern verfällt. Für 

den Anleger besteht daher das Risiko, dass seine Order zur Anteilrückgabe / 

zum Anteilumtausch nur anteilig ausgeführt wird und die noch offene Restorder 

erneut platziert werden muss. Diese Maßnahme dient dem Anlegerschutz und 

ist im Vergleich zur Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen als 

milderes Mittel anzusehen. 

 

Kosten der 

Investmentgesellschaft 

 Für die Verwaltung der Investmentgesellschaft und ihrer Teilfonds erhält die Ver-

waltungsgesellschaft aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Vergütung, 

deren Höhe im jeweiligen Anhang festgelegt und aufgeführt ist. Werden von der 

Verwaltungsgesellschaft Tätigkeiten ausgelagert oder Anlageberater hinzuge-

zogen, kann dies zu Lasten der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft erfol-

gen. Die Verwahrstelle erhält eine Vergütung, deren Höhe im jeweiligen Anhang 

festgelegt ist. Darüber hinaus kann die Höhe weiterer Vergütungen (bspw. für 

Portfolioverwalter, Anlageberater, Vertriebsstellen / Anlagevermittler, Zentral-

verwaltung, Register- und Transferstelle) im jeweiligen Anhang festgelegt wer-

den. Die erwähnten Vergütungen werden entsprechend den Bestimmungen des 

jeweiligen Anhangs ermittelt und ausgezahlt. 

 

Neben der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung der Teil-

fonds wird dem Teilfondsvermögen eine Verwaltungsvergütung für die in ihm 

enthaltenen Zielfonds berechnet. Erwirbt der jeweilige Teilfonds Anteile anderer 

OGAW und/oder sonstiger anderer OGA, die unmittelbar oder aufgrund einer 

Übertragung von der derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesell-

schaft verwaltet werden, die mit der Verwaltungsgesellschaft durch eine gemein-

same Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indi-

rekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder die 

andere Gesellschaft für die Zeichnung oder die Rücknahme von Anteilen dieser 

anderen OGAW und/oder OGA durch den jeweiligen Teilfonds keine Gebühren 

berechnen. Soweit der jeweilige Teilfonds jedoch in Zielfonds anlegt, die von 

anderen Gesellschaften aufgelegt und / oder verwaltet werden, sind gegebe-

nenfalls der jeweilige Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren 

zu berücksichtigen. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass zusätzlich zu den 
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Kosten, die auf das Fondsvermögen der jeweiligen Teilfonds gemäß den Best-

immungen dieses Verkaufsprospektes (einschließlich der Anhänge) und der 

Satzung sowie der teilfondsspezifischen Anhänge erhoben werden, Kosten für 

das Management und die Verwaltung, die Depotbankvergütung, die Kosten der 

Wirtschaftsprüfer, Steuern sowie sonstige Kosten und Gebühren der Zielfonds, 

in welchen der einzelne Teilfonds anlegt, auf das Fondsvermögen dieser Ziel-

fonds anfallen werden und somit eine Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kos-

ten entstehen kann. 

 

Daneben können der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Verwahrstelle, der Zent-

ralverwaltung und der Register- und Transferstelle neben den Kosten im Zusam-

menhang mit dem Erwerb und der Veräußerung sowie der Bewertung von Ver-

mögenswerten / -gegenständen aus den Teilfondsvermögen weitere 

Aufwendungen ersetzt werden, die im jeweiligen Anhang aufgeführt werden. Die 

genannten Kosten werden in den Jahresberichten aufgeführt. 

 

Unter Beachtung des Grundsatzes der bestmöglichen Ausführung (Best-Execu-

tion) kann die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr beauftragter Dienstleis-

ter Provisionen zahlen oder erhalten, geringwertige geldwerte Vorteile oder nicht 

monetäre Vorteile (Soft-Commissions) gewähren oder annehmen, sofern sie die 

Qualität der betreffenden Dienstleistung verbessern. Soft-Commissions können 

u.a. Vereinbarungen über Brokerresearch, Markt- und Finanzanalysen, Rabatte 

o.Ä. sein, welche ebenso wie nicht ausgekehrte monetäre Zuwendungen im 

Jahresbericht offengelegt werden. Etwaige Broker-Provisionen auf Portfoli-

otransaktionen des Fonds, werden ausschließlich an Broker-Dealer, welche ju-

ristische Personen und keine natürlichen Personen sind, gezahlt. 

 

Eine Gesamtkostenquote des jeweiligen Teilfonds in Form einer einzigen Zahl, 

die auf Zahlen des vorangegangenen Geschäftsjahrs basiert, wird berechnet 

und im Jahresbericht des Fonds veröffentlicht. Im Jahresbericht wird dargestellt 

welche Kosten in die Gesamtkostenquote einbezogen werden. Die Gesamtkos-

tenquote enthält keine Transaktionskosten. 

 

Die Gründungskosten der Investmentgesellschaft können innerhalb der ersten 

fünf Jahre ab Gründung vollständig abgeschrieben werden. Werden nach Grün-

dung der Investmentgesellschaft zusätzliche Teilfonds eröffnet, können entstan-

dene Gründungskosten, die noch nicht vollständig abgeschrieben sind, diesen 

anteilig in Rechnung gestellt werden; ebenso tragen die Teilfonds ihre jeweiligen 

spezifischen Lancierungskosten. Auch diese können über eine Periode von 

längstens 5 Jahren abgeschrieben werden. 

 

Neben den oben aufgeführten Gebühren (ggf. zzgl. der gesetzlichen Mehrwert-

steuer) können einem Teilfonds folgende Kosten, nebst etwaiger Mehrwert-

steuer ggf. anteilig, belastet werden: 

 

a. sämtliche Kosten, im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung und 

der Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere bankübliche Spesen 

für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und 

Rechten des Teilfonds und deren Verwahrung, die banküblichen Kosten für 

die Verwahrung von ausländischen Investmentanteilen im Ausland.  

Für die Durchführung von Handelstätigkeiten kann die Verwaltungsgesell-

schaft marktübliche Spesen und Gebühren erheben, die bei Transaktionen 

für die Investmentgesellschaft insbesondere in Wertpapieren und sonstigen 

zulässigen Vermögenswerten anfallen; 

 

b. Steuern und ähnliche Abgaben, die auf das jeweilige Teilfondsvermögen, 

dessen Einkommen oder die Auslagen zu Lasten dieses Teilfonds erhoben 

werden; 
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c. Kosten für die Rechtsberatung, Gerichtskosten, die der Investmentgesell-

schaft, der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn 

sie im Interesse der Aktionäre des jeweiligen Teilfonds handelt; 

 

d. Honorare und Kosten für Wirtschaftsprüfer der Investmentgesellschaft; 

 

e. Kosten für die Erstellung, Vorbereitung, Hinterlegung, Veröffentlichung, den 

Druck und den Versand sämtlicher Dokumente für die Investmentgesell-

schaft, insbesondere der Erstellung der Mehrwertsteuererklärung, etwaiger 

Aktienzertifikate sowie Ertragsschein- und Bogenerneuerungen, des Ver-

kaufsprospektes (nebst Anhängen), der Satzung, der Jahres- und Halbjah-

resberichte, des jeweiligen Basisinformationsblatts, der Vermögensaufstel-

lungen, der Mitteilungen an die Aktionäre, der Einberufungen, der 

Vertriebsanzeigen bzw. Anträge auf Bewilligung in den Ländern in denen die 

Aktien der Investmentgesellschaft bzw. eines Teilfonds vertrieben werden 

sollen sowie die Korrespondenz mit den betroffenen Aufsichtsbehörden; 

 

f. Kosten für die Einlösung von Ertragsscheinen; 

 

g. Kosten der Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung des Ver-

kaufsprospektes, einschließlich Kosten der Anmeldungen zur Registrierung 

oder der schriftlichen Erläuterungen bei sämtlichen Registrierungsbehörden 

und Börsen (einschließlich örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), wel-

che im Zusammenhang mit der Investmentgesellschaft oder dem Anbieten 

ihrer Aktien vorgenommen werden müssen; 

 

h. Kosten für die Erstellung und Archivierung von Basisinformationsblättern 

(PRIIPs) 

 

i.  Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Aktio-

näre in allen notwendigen Sprachen, sowie Druck- und Vertriebskosten von 

sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, welche gemäß den an-

wendbaren Gesetzen und Verordnungen der genannten Behörden notwen-

dig sind; 

 

j. Kosten der für die Aktionäre bestimmten Veröffentlichungen; 

 

k. ein angemessener Anteil an den Kosten für die Werbung und an solchen 

Kosten, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf 

von Aktien anfallen; 

 

l. Gebühren in- und ausländischer Aufsichtsbehörden sowie Vergütungen, Aus-

lagen und sonstige Kosten der Zahlstellen, der Vertriebsstellen sowie anderer 

im Ausland notwendig einzurichtender Stellen, die im Zusammenhang mit 

dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallen; 

 

m. Kosten für Performance-Attribution; 

 

n. Kosten für die Bonitätsbeurteilung der Investmentgesellschaft bzw. der Teil-

fonds durch national und international anerkannte Ratingagenturen;  

 

o. Auslagen eines etwaigen Anlageausschusses sowie Kosten für Interessen-

verbände und laufende Kosten im Zusammenhang mit einer etwaigen Bör-

senzulassung; 

 

p. Alle anderen außerordentlichen oder unregelmäßigen Ausgaben, welche üb-

licherweise zu Lasten der Teilfondsvermögen gehen wie u. a. Kosten für die 

Bearbeitung von Quellensteuerrückforderungsverfahren und fondsspezifi-

schen Reports; 
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q. Alle fremden Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren, die von anderen Kor-

respondenzbanken und/oder Clearingstellen (z.B. Clearstream Banking S.A.) 

für die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in Rechnung gestellt wer-

den, sowie alle fremden Abwicklungs-, Versand- und Versicherungsspesen, 

die im Zusammenhang mit den Vermögenwerten des jeweiligen Teilfonds an-

fallen; 

 

r. Die Transaktionskosten der Ausgabe und Rücknahme von Aktien (sofern ein-

schlägig); 

 

s. Die Verwaltungsgebühren, die für die Investmentgesellschaft bzw. einen Teil-

fonds bei Behörden zu entrichten sind, insbesondere die Verwaltungsgebüh-

ren der CSSF und anderer Aufsichtsbehörden anderer Staaten sowie die Ge-

bühren für die Hinterlegung der Dokumente der Investmentgesellschaft; 

 

t. Kosten im Zusammenhang mit der Beteiligung der Gesellschaft an Sammel-

klagen entstehen;  

 

u. Versicherungskosten; 

 

v. Auslagen des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft und des Vorstan-

des der Verwaltungsgesellschaft; 

 

w. generelle Betriebskosten, 

 

x. Direkte und indirekte Kosten, die beim Einsatz von Techniken zur effizienten 

Portfolioverwaltung einschließlich Sicherheitenverwaltung anfallen. Vor Ent-

stehung dieser Kosten wird eine wirtschaftliche Abwägung hinsichtlich mög-

licher Kosten und Erträge im Interesse der Anteilseigner des Fonds getroffen. 

Die Kosten und Gebühren, die im Zusammenhang mit Einsatz von Techniken 

zur effizienten Portfolioverwaltung entstehen, werden im Jahresbericht des 

Fonds aufgeführt. Bei den Parteien, die direkte und indirekte Kosten im Zu-

sammenhang mit dem Einsatz von Techniken zur effizienten Portfolioverwal-

tung erhalten, kann es sich auch um zur Verwaltungsgesellschaft und/oder 

zur Verwahrstelle gehörige erstklassige Kredit- oder Finanzinstitute bzw. 

auch um die Verwahrstelle selbst handeln; 

 

y. Kosten für die Risikomessung. 

 

z. Honorare und Kosten der Domizilstelle; 

 

aa. Kosten (Aufwandsersatz) für die Geltendmachung und Durchsetzung von 

Rechtsansprüchen durch die Investmentgesellschaft für Rechnung des je-

weiligen Teilfondsvermögens sowie der Abwehr von gegen die Investment-

gesellschaft zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermögens erhobenen An-

sprüchen; 

 

Sämtliche Kosten werden zuerst den ordentlichen Erträgen, dann den Wertzu-

wächsen und zuletzt den jeweiligen Teilfondsvermögen angerechnet. 

 

Das Vermögen der einzelnen Teilfonds haftet nur für die Verbindlichkeiten und 

Kosten des jeweiligen Teilfonds. Dementsprechend werden die Kosten – ein-

schl. der Gründungskosten der Teilfonds – den einzelnen Teilfonds gesondert 

berechnet, soweit sie diese alleine betreffen; im Übrigen werden die Kosten den 

einzelnen Teilfonds anteilig belastet. 

 

Die Gründungskosten der Investmentgesellschaft einschließlich der Vorberei-

tung, des Drucks und der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes und der Sat-

zung können innerhalb der ersten fünf Geschäftsjahre abgeschrieben und kön-

nen den am Gründungstag bestehenden Teilfonds belastet werden. Werden 
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nach Gründung der Investmentgesellschaft zusätzliche Teilfonds eröffnet, so 

sind die spezifischen Lancierungskosten von jedem Teilfonds selbst zu tragen; 

auch diese können über eine Periode von längstens fünf Jahren nach Lancie-

rungsdatum abgeschrieben werden. 

 

Teile der in diesem Verkaufsprospekt aufgeführten Verwaltungs- und Betreu-

ungsgebühren können an vermittelnde Stellen insbesondere zur Abgeltung von 

Vertriebsleistungen weitergegeben werden. Es kann sich dabei auch um we-

sentliche Teile handeln. Die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle, die 

Vertriebsstelle, der Portfolioverwalter und/oder Anlageberater können aus ver-

einnahmten Vergütungen Vertriebsmaßnahmen Dritter unterstützen, deren Be-

rechnung i.d.R. auf der Grundlage vermittelter Bestände erfolgt. 

 

Der Verwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus der Invest-

mentgesellschaft an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen 

und Aufwandserstattungen zu. 

 

 

 

Besteuerung der 

Investmentgesellschaft 

 Die Investmentgesellschaft unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer 

Steuer, der sog. „taxe d'abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a., die vier-

teljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Teilfondsver-

mögen zahlbar ist. Sofern ein Teilfonds oder eine Aktienklasse für die Zeichnung 

durch institutionelle Anleger beschränkt ist, wird das Nettovermögen dieses Teil-

fonds bzw. dieser Aktienklasse mit einer reduzierten "taxe d'abonnement" von 

jährlich 0,01% besteuert.  

 

Von der „taxe d'abonnement“ befreit sind gemäß Artikel 175 a) des Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010 der Wert an anderen Organismen für gemeinsame An-

lagen gehaltenen Anteile, soweit diese bereits der in Artikel 174 oder in Artikel 

68 des Gesetztes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds 

geregelten „taxe d'abonnement“ unterworfen waren. 

 

Die Einkünfte der Teilfonds können in Ländern, in denen Vermögenswerte der 

jeweiligen Teilfonds angelegt sind, einer Quellenbesteuerung unterworfen wer-

den. In solchen Fällen sind weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsge-

sellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet. 

 

Zum 01. Juli 2005 ist die Richtlinie 2003/48/EG vom 3. Juni 2003 im Bereich der 

Besteuerung von Zinserträgen (EU-Zinssteuerrichtlinie) in Kraft getreten. Ziel 

dieser Richtlinie ist es, die effektive Besteuerung grenzüberschreitender Zinser-

träge von natürlichen Personen im Gebiet der EU sicherzustellen, hierzu soll 

generell ein Austausch von Informationen über Zinserträge erfolgen, die an na-

türliche Personen gezahlt werden, die in einem anderen EU-Staat steuerlich an-

sässig sind. Als Zinserträge gelten auch Einkünfte aus Investmentfonds, sofern 

diese in den Anwendungsbereich der EU-Zinssteuerrichtlinie fallen. 

 

Luxemburg beteiligt sich seit dem 01. Januar 2015 am Informationsaustausch 

über Zinserträge im Sinne der EU-Zinssteuerrichtlinie. Das entsprechende Ge-

setz, das Gesetz vom 25. November 2014, trat am 25. November 2014 in Kraft. 

Die vorliegenden Auskünfte basieren auf der derzeitigen Gesetzgebung und 

Verwaltungspraxis und können möglichen Änderungen unterliegen. 

 

Dem Anleger wird empfohlen, sich über etwaige gesetzliche oder steuerli-
che Folgen (auch bezüglich der Anwendung der EU-Zinsrichtlinie) nach 
dem Recht des Landes seiner Staatsangehörigkeit, seines Wohnsitzes 
oder seines gewöhnlichen Aufenthaltes zu informieren, die für Zeichnun-
gen, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung der Aktien 
von Bedeutung sein könnten und, falls angebracht, beraten zu lassen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann weitere unverbindliche Informationen 
bezüglich der Besteuerung der Investmentgesellschaft und seiner Anleger 
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in einzelnen Ländern auf Ihrer Internetseite unter dem folgenden Link ver-
öffentlichen: 
 
https://www.axxion.de/fileadmin/user_upload/Anlegerinformationen/Steu-
erliche_Hinweise.pdf  

 

 

Common Reporting Standard (CRS) 
 

Beim Common Reporting Standard (CRS) handelt es sich um einen von der 

OECD entwickelten, weltweiten Berichtsstandard, welcher zukünftig einen um-

fassenden und multilateralen automatischen Informationsaustausch gewährleis-

ten soll. Am 9. Dezember 2014 wurde die Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automati-

schen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung (die „CRS-

Richtlinie“) verabschiedet, die CRS-Richtlinie wurde in Luxemburg durch das 

Gesetz vom 18. Dezember 2015 bezüglich des automatischen Austauschs von 

Finanzkontoinformationen im Bereich der Besteuerung umgesetzt („CRS-Ge-

setz“). 

 

Das CRS-Gesetz verpflichtet die Luxemburger Finanzinstitute, Inhaber von 

finanziellen Vermögenswerten zu identifizieren und festzustellen, ob diese 

ihren steuerlichen Wohnsitz in Ländern haben, mit denen Luxemburg ein 

Abkommen zum Steuerinformationsaustausch geschlossen hat. Luxem-

burger Finanzinstitute melden daraufhin die Bankkontoinformationen wie 

Erträge, Gewinne und Kontensaldo der Vermögensinhaber an die Luxem-

burger Steuerbehörden, die diese Informationen anschließend einmal jähr-

lich automatisch an die zuständigen ausländischen Steuerbehörden über-

mitteln. 

 

Der erste automatische Informationsaustausch im Rahmen dieses CRS inner-

halb der Grenzen der europäischen Mitgliedstaaten erfolgt bis zum 30. Septem-

ber 2017 für die Daten des Jahres 2016. 

 

 

Hinweise für Anleger hinsichtlich der Offenlegungspflichten im Steuer-

bereich (DAC – 6) 

 

Gemäß der Sechsten EU - Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 

2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden au-

tomatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldep-

flichtige grenzüberschreitende Gestaltungen - „DAC-6“ - sind sog. Intermediäre 

und subsidiär unter Umständen auch Steuerpflichtige grundsätzlich verpflichtet, 

ihren jeweiligen nationalen Steuerbehörden bestimmte grenzüberschreitende 

Gestaltungen zu melden, die mindestens eines der sog. Kennzeichen aufwei-

sen. Die Kennzeichen beschreiben steuerliche Merkmale einer 

grenzüberschreitenden Gestaltung, welche die Gestaltung meldepflichtig macht. 

EU-Mitgliedstaaten werden die gemeldeten Informationen untereinander aus-

tauschen.  

 

DAC-6 war von den EU-Mitgliedsstaaten bis zum 31. Dezember 2019 in nation-

ales Recht umzusetzen, und zwar mit erstmaliger Anwendung ab dem 1. Januar 

2021. Dabei sind rückwirkend alle meldepflichtigen grenzüberschreitenden Ge-

staltungen zu melden, die seit dem Inkrafttreten des DAC-6 am 25. Juni 2018 

implementiert worden sind. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, eine insoweit etwaig bestehende 

Meldepflicht in Bezug auf den Fonds bzw. seine direkten oder indirekten Anla-

gen zu erfüllen. Diese Meldepflicht kann Informationen über die Steuergestal-

tung und die Anleger in Bezug auf ihre Identität, insbesondere Name, Wohnsitz 

und die Steueridentifikationsnummer der Anleger, umfassen. Anleger können 

https://www.axxion.de/fileadmin/user_upload/Anlegerinformationen/Steuerliche_Hinweise.pdf
https://www.axxion.de/fileadmin/user_upload/Anlegerinformationen/Steuerliche_Hinweise.pdf
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auch unmittelbar selbst dieser Meldepflicht unterliegen. Sofern Anleger eine 

Beratung zu diesem Thema wünschen, wird die Konsultation eines Rechts- oder 

Steuerberaters empfohlen. 

 

 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)  

 

Die Bestimmungen des Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) wurden 

im Jahr 2010 in den Vereinigten Staaten von Amerika als Teil des Hiring Incen-

tives to Restore Employment Act verabschiedet und dienen der Bekämpfung 

von Steuerflucht durch US-Bürger. 

 

FATCA verpflichtet Finanzinstitutionen außerhalb der Vereinigten Staaten von 

Amerika („FFIs”) zur jährlichen Übermittlung von Informationen hinsichtlich Fi-

nanzkonten, die direkt oder indirekt von bestimmten US-Personen geführt wer-

den, an die US-Steuerbehörden (Internal Revenue Service - IRS). Sofern FFIs 

es versäumen ihren FATCA relevanten Informationspflichten nachzukommen, 

wird eine Quellensteuer in Höhe von 30 % auf bestimmte US-Einkünfte dieser 

FFIs erhoben.  

 

Am 28. März 2014 hat das Großherzogtum Luxemburg ein zwischenstaatliches 

Abkommen ("IGA") - gemäß Model 1 - mit den Vereinigten Staaten von Amerika 

unterzeichnet um die Einhaltung von FATCA und die damit verbundene Bericht-

erstattung zu erleichtern. 

 

Im Rahmen der Bedingungen der IGA wird die Verwaltungsgesellschaft dazu 

verpflichtet sein, den luxemburgischen Steuerbehörden jährlich bestimmte Infor-

mationen wie Erträge, Gewinne und Kontensaldo über US-Anleger (einschließ-

lich indirekter Anlagen, die durch bestimmte passive Investmentgesellschaften 

gehalten werden) sowie über nicht US-amerikanische Finanzinstitute, die die 

FATCA-Bestimmungen nicht erfüllen, zu übermitteln. Diese Angaben werden 

von den Luxemburgischen Steuerbehörden an den IRS weitergeleitet.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, die Bedingungen des IGA und des 

luxemburgischen Gesetzes vom 24. Juli 2015 zur Umsetzung des IGA in luxem-

burgisches Recht zu erfüllen. 

 

Sollte die Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds aufgrund unvollständiger, un-

richtiger oder nicht wahrheitsgemäßer Angaben zum FATCA-Status eines Anle-

gers zur Zahlung einer Quellensteuer oder zur Berichterstattung verpflichtet wer-

den oder sonstigen Schaden erleiden, behält sich die Verwaltungsgesellschaft 

das Recht vor, unbeschadet anderer Rechte, Schadensersatzansprüche gegen 

den betreffenden Anleger geltend zu machen.  

 

Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerberatern hinsichtlich der FATCA-

Anforderungen, die für ihre persönlichen Umstände gelten, beraten lassen. 

 

 

 

Die 

Generalversammlungen 

 Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre 

der Investmentgesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlun-

gen der Investmentgesellschaft anzuordnen oder zu bestätigen. Ihre Beschlüsse 

sind bindend für alle Aktionäre, sofern diese Beschlüsse in Übereinstimmung 

mit dem Luxemburger Gesetz und der Satzung stehen, insbesondere sofern sie 

nicht in die Rechte der getrennten Versammlungen der Aktionäre einer bestimm-

ten Aktienklasse oder eines bestimmten Teilfonds eingreifen. 

 

Hat die Investmentgesellschaft nur einen Aktionär, so ist jede Bezugnahme auf 

die „Generalversammlung“ (Versammlung der Aktionäre) je nach Kontext als 

Verweis auf den alleinigen Aktionär auszulegen. In diesem Fall können alle 
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Rechte und Befugnisse der Generalversammlung vom alleinigen Aktionär aus-

geübt werden. 

 

Einladungen zu Generalversammlungen, einschließlich zu solchen Generalver-

sammlungen, welche über Satzungsänderungen oder die Auflösung und Liqui-

dation der Investmentgesellschaft beschließen, werden gemäß den Bestimmun-

gen des Luxemburger Rechts veröffentlicht.  

 

Die jährliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre findet innerhalb von 

sechs (6) Monaten nach Ende des Geschäftsjahres im Großherzogtum Luxem-

burg am Sitz der Investmentgesellschaft oder an einem anderen Ort, welcher in 

der Einberufung bekannt gegeben wurde, im Großherzogtum Luxembourg statt. 

Andere Sitzungen der Aktionäre können am jeweiligen Ort und der Zeit, wie in 

den jeweiligen Einberufungsmitteilungen angegeben, stattfinden.  

 

Der Ablauf der Generalversammlungen bzw. der getrennten Generalversamm-

lungen einer oder mehrerer Teilfonds oder Aktienklasse(n) muss, soweit es die 

vorliegende Satzung nicht anders bestimmt, den gesetzlichen Bestimmungen 

entsprechen. 

 

Grundsätzlich ist jeder Aktionär an den Generalversammlungen teilnahmebe-

rechtigt. Jeder Aktionär kann sich vertreten lassen, indem er eine andere Person 

schriftlich als seinen Bevollmächtigten bestimmt.  

 

An für einzelne Teilfonds oder Aktienklassen stattfindenden Generalversamm-

lungen, die ausschließlich die jeweiligen Teilfonds oder Aktienklassen betref-

fende Beschlüsse fassen können, dürfen nur diejenigen Aktionäre teilnehmen, 

die Aktien der entsprechenden Teilfonds oder Aktienklassen halten. 

 

Die Vollmachten, deren Form vom Verwaltungsrat festgelegt werden kann, müs-

sen mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung am Gesellschaftssitz 

hinterlegt werden. 

 

Alle anwesenden Aktionäre und Bevollmächtigte müssen sich vor Eintritt in die 

Generalversammlungen in die vom Verwaltungsrat aufgestellte Anwesenheits-

liste einschreiben. 

 

Die Generalversammlung entscheidet über alle im Gesetz vom 10. August 1915 

sowie im Gesetz vom 17. Dezember 2010, vorgesehenen Angelegenheiten, und 

zwar in den Formen, mit dem Quorum und den Mehrheiten, die von den vorge-

nannten Gesetzen vorgesehen sind. Sofern die vorgenannten Gesetze oder die 

vorliegende Satzung nichts Gegenteiliges anordnen, werden die Entscheidun-

gen der ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung durch einfache 

Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Aktionäre gefasst. 

 

Jede Aktie gibt das Recht auf eine Stimme. Aktienbruchteile sind nicht stimm-

berechtigt.  

 

Der Verwaltungsrat kann die Stimmrechte eines Aktionärs aussetzen, wenn 
dieser seine in dieser Satzung festgelegten Verpflichtungen verletzt. 

Der Aktionär hat das Recht seine Stimmrechte vorübergehend oder dauerhaft, 
nicht, ganz oder nur teilweise auszuüben. Diese Entscheidung ist bindend für 
den Aktionär und die Investmentgesellschaft. 

Bei Fragen, welche die Investmentgesellschaft als Ganzes betreffen, stimmen 

die Aktionäre gemeinsam ab. Eine getrennte Abstimmung erfolgt jedoch bei Fra-

gen, die nur einen oder mehrere Teilfonds oder eine oder mehrere Aktien-

klasse(n) betreffen. 
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Geschäftsjahr, Berichte 

und Währung 

 Das Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft beginnt am 01. Januar und endet 

am 31. Dezember eines jeden Jahres.  

 

Die Investmentgesellschaft veröffentlicht jährlich innerhalb von sechs Monaten 

nach Ablauf eines Geschäftsjahres in der Währung des betreffenden Teilfonds, 

einen Jahresbericht, der den geprüften konsolidierten Jahresabschluss der In-

vestmentgesellschaft und den Bericht des Wirtschaftsprüfers enthält. Darüber 

hinaus veröffentlicht die Investmentgesellschaft innerhalb von zwei Monaten 

nach Ablauf eines jeden Halbjahres einen ungeprüften Halbjahresbericht.  

 

Der erste geprüfte Jahresbericht wurde zum 31. Dezember 2017 und der erste 

ungeprüfte Halbjahresbericht wurde zum 30. Juni 2018 erstellt.  

 

Die Währung der Investmentgesellschaft lautet auf Euro. Die Teilfondswährung 

ist jeweils im Anhang des Verkaufsprospektes der Investmentgesellschaft ange-

geben. 

 

Diese Unterlagen sind kostenfrei am Sitz der Investmentgesellschaft und bei 

den nationalen Vertretern erhältlich. 

 

 

 

Ertragsverwendung  Der Verwaltungsrat kann die in einem Teilfonds erwirtschafteten Erträge an die 

Aktionäre dieses Teilfonds ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen 

Teilfonds thesaurieren. Die jeweilige Ertragsverwendung eines Teilfonds bzw. 

einer Aktienklasse wird im jeweiligen Anhang zu diesem Verkaufsprospekt auf-

geführt. Zur Ausschüttung können neben den ordentlichen Nettoerträgen die re-

alisierten Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten 

und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art sowie sonstige Aktiva, 

jederzeit ganz oder teilweise ausgeschüttet werden, sofern das Netto-Fondsver-

mögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze nach Artikel 12 

der Satzung sinkt. 

 

Sofern im Verkaufsprospekt eine Ausschüttung der Erträge vorgesehen ist, kann 

abweichend hiervon auf gesonderten Beschluss der Investmentgesellschaft 

auch eine Thesaurierung der Erträge vorgenommen werden. 

 

Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Aktien 

ausgezahlt. Ausschüttungen können ganz oder teilweise in Form von Gratisak-

tien vorgenommen werden. Eventuell verbleibende Bruchteile können bar aus-

gezahlt werden. Erträge, die fünf Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüt-

tungserklärung nicht geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des 

jeweiligen Teilfonds und, sofern Aktienklassen gebildet wurden, zugunsten der 

jeweiligen Aktienklasse. Auf erklärte Ausschüttungen werden vom Zeitpunkt Ih-

rer Fälligkeit an keine Zinsen bezahlt. 

 

Die Auszahlungen von Ausschüttungen erfolgen in der gleichen Weise wie die 

Auszahlung des Rücknahmepreises.  

 

Ausschüttungen, die erklärt, aber nicht ausgezahlt wurden, können nach Ablauf 

eines Zeitraums von fünf Jahren ab der erfolgten Zahlungserklärung, vom Akti-

onär einer solchen Aktie nicht mehr eingefordert werden und verfallen zuguns-

ten dem jeweiligen Teilfondsvermögen der Investmentgesellschaft, und, sofern 

Aktienklassen gebildet wurden, zugunsten der jeweiligen Aktienklasse. Auf er-

klärte Ausschüttungen werden vom Zeitpunkt Ihrer Fälligkeit an keine Zinsen 

bezahlt. 

 

Sofern im jeweiligen Anhang eine Thesaurierung der Erträge vorgesehen ist, 

können auf gesonderten Beschluss der Investmentgesellschaft neben den or-

dentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem 
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Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehren-

der Art abzüglich realisierter Kapitalverluste sowie sonstige Aktiva, jederzeit 

ganz oder teilweise ausgeschüttet werden, sofern das Netto-Fondsvermögen 

aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze nach Artikel 11 Absatz 

2 der Satzung fällt. 

 

 

 

Verschmelzung und 

Liquidation der 

Investmentgesellschaft 

 Die Investmentgesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung mit 

einem anderen OGA verschmolzen werden. Der Beschluss bedarf des Anwe-

senheitsquorums und der Mehrheit, wie sie im Gesetz vom 10. August 1915 für 

Satzungsänderungen vorgesehen sind. Der Beschluss der Generalversamm-

lung zur Verschmelzung der Investmentgesellschaft wird entsprechend den ge-

setzlichen Bestimmungen veröffentlicht.  

 

Die Anteilinhaber der Investmentgesellschaft und dem OGA, mit dem sie ver-

schmolzen werden soll, werden gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG 

nachdem die CSSF die Verschmelzung genehmigt hat über Folgendes infor-

miert: 

 

- Hintergrund und Beweggründe für die geplante Verschmelzung, 

 

- potenzielle Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Anteilin-

haber, einschließlich aber nicht ausschließlich wesentlicher Unterschiede 

in Bezug auf Anlagepolitik und -strategie, Kosten, erwartetes Ergebnis, 

periodische Berichte, etwaige Verwässerung der Leistung und gegebe-

nenfalls eine eindeutige Warnung an die Anleger, dass ihre steuerliche 

Behandlung im Zuge der Verschmelzung Änderungen unterworfen sein 

kann, 

 

- spezifische Rechte der Anteilinhaber in Bezug auf die geplante Ver-

schmelzung, einschließlich aber nicht ausschließlich des Rechts auf zu-

sätzliche Informationen, des Rechts, auf Anfrage eine Kopie des Berichts 

des unabhängigen Wirtschaftsprüfers oder der Verwahrstelle zu erhalten, 

des Rechts, gemäß Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie 2009/65/EG die kos-

tenlose Rücknahme oder Auszahlung oder gegebenenfalls Umwandlung 

ihrer Anteile zu verlangen, und der Frist für die Wahrnehmung dieses 

Rechts, 

 

- maßgebliche Verfahrensaspekte und geplanter effektiver Verschmel-

zungstermin und 

 

- Kopie der in Artikel 78 der Richtlinie 2009/65/EG genannten wesentlichen 

Informationen für den Anleger des übernehmenden OGAW. 

 

Die Investmentgesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung li-

quidiert werden. Der Beschluss ist unter Einhaltung der für Satzungsänderungen 

vorgeschriebenen Bestimmungen zu fassen, es sei denn die Satzung der In-

vestmentgesellschaft, das Gesetz vom 10. August 1915 oder das Gesetz vom 

17. Dezember 2010 verzichten auf die Einhaltung dieser Bestimmungen. 

 

Sinkt das Vermögen der Investmentgesellschaft unter zwei Drittel des Mindest-

kapitals, muss der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft eine Generalver-

sammlung einberufen und dieser die Frage nach der Liquidation der Investment-

gesellschaft unterbreiten. Die Liquidation wird mit einer einfachen Mehrheit der 

anwesenden bzw. vertretenden Aktien beschlossen. 

 

Sinkt das Vermögen der Investmentgesellschaft unter ein Viertel des Mindest-

kapitals, muss der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft eine  

Generalversammlung einberufen und dieser die Frage nach der Liquidation der 
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Investmentgesellschaft unterbreiten. Die Liquidation wird beschlossen, wenn sie 

von 25% der in der Generalversammlung abgegebenen Stimmen gebilligt wor-

den ist.  

 

Die Einberufungen zu den vorgenannten Generalversammlungen erfolgen je-

weils innerhalb von 40 Tagen nach Feststellung des Umstandes, dass das Ver-

mögen der Investmentgesellschaft unter zwei Drittel bzw. unter ein Viertel des 

Mindestkapitals gesunken ist. 

 

Der Beschluss der Generalversammlung zur Liquidation der Investmentgesell-

schaft wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht.  

 

Die Liquidation erfolgt durch einen oder mehrere Liquidatoren, die von der Ge-

neralversammlung bestellt wurden. Die Liquidation der Investmentgesellschaft 

bedarf der vorherigen Genehmigung durch die CSSF. 

 

Vorbehaltlich eines gegenteiligen Beschlusses des Verwaltungsrates wird die 

Investmentgesellschaft mit dem Datum der Beschlussfassung über die Liquida-

tion bis zur Durchführung des Liquidationsbeschlusses keine Aktien der Invest-

mentgesellschaft mehr ausgeben, zurücknehmen oder umtauschen. 

 

Nettoliquidationserlöse, die nicht bis zum Abschluss des Liquidationsverfahrens 

von Aktionären geltend gemacht wurden, werden von der Verwahrstelle nach 

Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Aktionäre 

bei der Caisse des Consignations im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt, bei 

der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist gel-

tend gemacht werden. 

 

 

 

Verschmelzung und 

Liquidation eines oder 

mehrerer Teilfonds 

 Die Investmentgesellschaft besteht aus einem oder mehreren Teilfonds. Der 

Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, weitere Teilfonds aufzulegen. In die-

sem Fall wird dieser Verkaufsprospekt entsprechend angepasst.  

 

Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Aktionäre untereinander als eigenständi-

ges Vermögen. Die Rechte und Pflichten der Aktionäre eines Teilfonds sind von 

denen der Aktionäre der anderen Teilfonds getrennt. Gegenüber Dritten haften 

die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds lediglich für Verbindlichkeiten, die 

von den betreffenden Teilfonds eingegangen werden. 

 

Ein oder mehrere Teilfonds können auf bestimmte Zeit errichtet werden. Die 

Dauer eines Teilfonds ergibt sich für den jeweiligen Teilfonds aus dem betref-

fenden Anhang zu diesem Verkaufsprospekt. Die Auflösung eines Teilfonds er-

folgt automatisch nach Ablauf seiner Laufzeit, sofern einschlägig. 

 

Verschmelzung eines Teilfonds der Investmentgesellschaft durch Einbringung 

in einen anderen Teilfonds derselben Investmentgesellschaft oder in einen an-

deren Teilfonds luxemburgischen Rechts. 

 

Ein Teilfonds der Investmentgesellschaft kann durch Beschluss des Verwal-

tungsrates der Investmentgesellschaft durch Einbringung in einen anderen Teil-

fonds der Investmentgesellschaft oder einen anderen Teilfonds luxemburgi-

schen Rechts, verschmolzen werden. Die Verschmelzung kann insbesondere in 

folgenden Fällen beschlossen werden: 

 

- sofern das Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen 

Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Teilfonds 

in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten;  
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- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder po-

litischen Umfeld oder aus Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als 

wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Teilfonds zu verwalten. 

 

Unbeschadet des vorhergehenden Absatzes sind die Aktionäre, die mit der Ver-

schmelzung nicht einverstanden sind, innerhalb von mindestens 30 Tagen nach 

Veröffentlichung der Mitteilung an die Aktionäre über die Verschmelzung, be-

rechtigt, ihre Aktien kostenfrei zurückzugeben. Aktionäre, die von diesem Recht 

keinen Gebrauch gemacht haben, sind an den gefassten Beschluss über die 

Verschmelzung gebunden. 

 

Für die Verschmelzung von Aktienklassen gilt das vorstehend Gesagte analog. 

 

Für die Informationspflichten gegenüber von Aktionären gelten die in dem Kapi-

tel „Verschmelzung und Liquidation der Investmentgesellschaft“ dargestellten 

Grundsätze analog. 

 

Ein Teilfonds der Investmentgesellschaft kann darüber hinaus jederzeit durch 

Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft liquidiert werden. 

Die Liquidation kann insbesondere in folgenden Fällen beschlossen werden: 

 

- sofern das Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen 

Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Teilfonds 

in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten.  

 

- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder po-

litischen Umfeld oder aus Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als 

wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Teilfonds zu verwalten. 

 

Der Liquidationsbeschluss des Verwaltungsrates ist im Einklang mit den Best-

immungen für die Veröffentlichung der Mitteilungen an die Aktionäre und in Form 

einer solchen zu veröffentlichen. 

 

Vorbehaltlich eines gegenteiligen Beschlusses des Verwaltungsrates wird die 

Investmentgesellschaft mit dem Datum der Beschlussfassung über die Liquida-

tion bis zur Durchführung des Liquidationsbeschlusses keine Aktien mehr aus-

geben, zurücknehmen oder umtauschen. 

 

Nettoliquidationserlöse, die nicht bis zum Abschluss des Liquidationsverfahrens 

von Aktionären geltend gemacht wurden, werden von der Verwahrstelle nach 

Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Aktionäre 

bei der Caisse des Consignations im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt, bei 

der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist gel-

tend gemacht werden. 

 

 

 

Veröffentlichungen und 

Ansprechpartner 
 

 Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds 

sowie alle sonstigen, für die Aktionäre bestimmten Informationen können jeder-

zeit am Sitz der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, der Ver-

wahrstelle sowie bei den Zahl- und Vertriebstellen erfragt werden. 

 

Dort sind auch der Verkaufsprospekt und Anhänge in der jeweils aktuellen Fas-

sung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte nach LUX GAAP kostenlos er-

hältlich; ferner kann hier die Satzung der Investmentgesellschaft eingesehen 

werden. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft kann an deren Sitz eingese-

hen werden. Das Basisinformationsblatt kann auf der Internetseite 

(www.axxion.lu) heruntergeladen werden. Ferner wird auf Anfrage eine Papier-

version seitens der Verwaltungsgesellschaft oder der Vertriebsstellen zur Verfü-

gung gestellt. 
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Ein Link zum Dokument mit Informationen in Bezug auf die Performance der 

letzten zehn Jahre der Investmentgesellschaft bzw. der Aktienklassen kann – 

soweit verfügbar – dem Basisinformationsblatt entnommen werden. 

 

Die Datenschutzerklärung, welche die Anleger über die Verarbeitung von per-

sonenbezogenen Daten sowie die zustehenden Rechte im Sinne der EU-Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO), die zum 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist, 

informiert, ist auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter 

https://www.axxion.lu/de/datenschutz.html abrufbar. 

 

Die Investmentgesellschaft kann bestimmen, dass Ausgabe- und Rücknahme-

preis nur auf der Internetseite (www.axxion.lu) veröffentlicht werden.  

 

Aktuell werden Ausgabe- und Rücknahmepreise auf der Internetseite 

www.axxion.lu veröffentlicht. Hier können auch der aktuelle Verkaufsprospekt, 

das Basisinformationsblatt, die Jahresberichte und Halbjahresberichte der In-

vestmentgesellschaft sowie sonstige Informationen, insbesondere Pflichtmittei-

lungen an die Aktionäre zur Verfügung gestellt werden. 

 

Dort finden sich ebenfalls Informationen zur Wertentwicklung der Teilfonds bzw. 

der jeweiligen Anteilsklassen. 

 

Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger werden ebenfalls auf 

der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.axxion.lu veröffentlicht. Dar-

über hinaus werden in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen für das Großherzog-

tum Luxemburg Mitteilungen auch auf der elektronischen Plattform „Recueil 

électronique des sociétés et associations" (www.lbr.lu) offengelegt und im „Ta-

geblatt“ sowie falls erforderlich in einer weiteren Tageszeitung mit hinreichender 

Auflage, publiziert. 

 

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Infor-

mationen werden in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Vertriebslan-

des veröffentlicht. 

 

Die Informationspflichten gegenüber Anlegern gemäß Art. 21 des Gesetzes vom 12. 

Juli 2013 werden im Verkaufsprospekt und/oder der Satzung veröffentlicht. 

 

Ferner werden das aktuelle Risikoprofil der Investmentgesellschaft und die zur 

Steuerung der Risiken eingesetzten Risikomanagementsysteme sowie jegliche 

neue Regelungen zum Liquiditätsmanagement in diesem Verkaufsprospekt so-

wie im Jahresbericht veröffentlicht. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft legt alle Änderungen des maximalen Umfangs, in 

dem die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Investmentgesellschaft Le-

verage einsetzen kann sowie etwaige Rechte zur Wiederverwendung von Si-

cherheiten oder sonstigen Garantien, die im Rahmen von Leverage-Geschäften 

gewährt wurden und die Gesamthöhe des Leverage der Investmentgesellschaft 

im Rahmen des Jahresberichtes offen. 

 

Der prozentuale Anteil der Vermögensgegenstände der Investmentgesellschaft, 

die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelungen gel-

ten, sowie neue Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Investmentgesell-

schaft, werden ebenfalls im Jahresbericht veröffentlicht. 

 

Ferner werden im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Beträge der Aus-

gabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge offengelegt, die der Investmentge-

sellschaft im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Aktien 

berechnet worden sind. Darüber hinaus wird im Jahresbericht und im Halbjah-

resbericht die Vergütung offengelegt, die der Investmentgesellschaft von der 

https://www.axxion.lu/de/datenschutz.html
http://www.axxion.lu/
http://www.axxion.lu/
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Verwaltungsgesellschaft selbst, einer anderen Verwaltungsgesellschaft oder ei-

ner Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche 

unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergü-

tung für die im Investmentvermögen gehaltenen Anteile oder Aktien berechnet 

worden sind. 

 

Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements, die Risikoma-

nagementmethoden und die jüngste Entwicklung bei den Risiken und Renditen 

der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen der Investmentgesell-

schaft kann der am Erwerb eines Anteils Interessierte durch Aushändigung der 

Verkaufsunterlagen bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der 

Zahlstelle und der Vertriebsstelle erhalten. Der Verkaufsprospekt und das Ba-

sisinformationsblatt können ebenfalls auf der Internetsite www.axxion.lu abge-

rufen werden. 

 

Anlegerbeschwerden können an die Investmentgesellschaft, die Verwaltungs-

gesellschaft, die Verwahrstelle sowie an alle Zahl- oder Vertriebsstellen gerich-

tet werden. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über Verfahren zur angemes-

senen und raschen Bearbeitung von Anlegerbeschwerden. 

 

 

 

Änderung des 

Verkaufsprospektes 

 

 Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft kann den Verkaufsprospekt der 

Investmentgesellschaft jederzeit im Ganzen oder teilweise ändern. Diese Ände-

rungen benötigen die Zustimmung der CSSF. Sollte die CSSF die Änderungen 

als maßgeblich ansehen, müssen diese im Einklang mit den Luxemburger Ge-

setzen veröffentlicht werden und den Anlegers eine gewisse Frist eingeräumt 

werden, während sie ihre Aktien kostenfrei zurückgeben können. 

 

 

 

Besondere Informationen 

und Hinweise für Anleger 

aus der Bundesrepublik 

Deutschland 

 

 Ab dem 01. Januar 2019 darf der Vertrieb von Aktien des Teilfonds Frankfur-

ter – Value Focus Fund in der Bundesrepublik Deutschland an alle Anleger 

erfolgen.  

 

Sowohl die Investmentgesellschaft als auch die Verwaltungsge-

sellschaft unterliegen nicht der staatlichen Aufsicht durch die Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

 

Für den Vertrieb innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist der deutsche 

Wortlaut dieses Verkaufsprospekts inklusive dem Anhang 1, der Satzung, des 

Basisinformationsblatts für den Anleger, des Jahres- und Halbjahresberichtes 

sowie sonstiger Unterlagen und Veröffentlichungen maßgebend. Diese zuvor 

genannten gesetzlichen Verkaufsunterlagen und Veröffentlichungen können 

über die deutsche Zahlstelle bezogen oder unter www.axxion.lu abgerufen wer-

den.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft informiert die Anleger unverzüglich mittels dauer-

haften Datenträgers und durch Veröffentlichung auf ihrer Internetseite unter 

www.axxion.lu über alle Änderungen, die sich in Bezug auf die Haftung der Ver-

wahrstelle ergeben. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft unterrichtet die Anleger auf ihrer Internetseite 

www.axxion.lu und darüber hinaus unverzüglich mittels eines dauerhaften Da-

tenträgers über: 

 

1. die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder Aktien eines Investmentver-

mögens; 

 

http://www.axxion.lu/
http://www.axxion.lu/
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2. die Kündigung der Verwaltung eines Investmentvermögens oder dessen Ab-

wicklung; 

 

3. Änderungen der im Verkaufsprospekt und der Satzung enthaltenen Anlage-

bedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind 

oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten 

oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwen-

dungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen 

werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der 

Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, 

wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können, 

 

4. die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungs-

informationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, 

und 

 

5. die Umwandlung eines Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die 

Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 

der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind. 

 

Die Anleger können die Auszahlung des auf ihren Anteil entfallenden Vermö-

gensteils der Investmentgesellschaft bei der Marcard, Stein & Co AG, Hamburg 

verlangen. 

 

Gerichtsstand für Klagen von Privatanlegern gegen die Investmentgesellschaft 

bzw. die Verwaltungsgesellschaft oder eine Vertriebsgesellschaft, die zum Ver-

trieb von Anteilen an den Teilfonds an Privatanleger in der Bundesrepublik 

Deutschland Bezug haben, ist der Sitz des Repräsentanten. Dieser Gerichts-

stand kann durch Vereinbarungen nichts ausgeschlossen werden. Die Klage-

schrift sowie alle sonstigen Schriftstücke können dem Repräsentanten in der 

Bundesrepublik Deutschland, der PEH Wertpapier AG, zugestellt werden.  

 

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Nettoinventarwert 

je Anteil bei jeder Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen sowie alle sonstigen 

Informationen werden auf der Homepage der Verwaltungsgesell-

schaft(www.axxion.lu) veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Ausgabe- und 

Rücknahmepreise und des Nettoinventarwerts erfolgt täglich mit Ausnahme des 

24. Dezember. 

 

Der Jahresbericht wird von der Verwaltungsgesellschaft spätestens sechs Mo-

nate nach Ablauf des Geschäftsjahres im Bundesanzeiger der Bundesrepublik 

Deutschland veröffentlicht. Der Halbjahresbericht wird von der Verwaltungsge-

sellschaft spätestens zwei Monate nach dem Ende der Periode, auf die er sich 

bezieht, im Bundesanzeiger der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. 

 

Höhe des gezeichneten und eingezahlten Kapitals der Verwahrstelle (Grund- 

oder Stammkapital abzüglich der ausstehenden Einlagen zuzüglich der Rückla-

gen nach dem letzten Jahresabschluss zum 31.12.2024) :  

EUR 641,4 Mio.  

 
Die Verwahrstelle sichert die Gegenstände des AIFs in einer Weise, die den 
Vorschriften der §§ 80 bis 90 KAGB vergleichbar ist. 

 

Zahlstelle: 

 

Marcard, Stein & Co AG, Aktiengesellschaft,  

Sitz: Hamburg,  

Anschrift: Ballindamm 36, 20095 Hamburg. 
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Repräsentant: 

 

PEH Wertpapier AG 

Bettinastraße 57 - 59 

D-60325 Frankfurt 

 

Laufzeit der Frankfurter:  unbegrenzt 

 

Laufzeit des Teilfonds: 

Teilfonds - Frankfurter – Value Focus Fund („Value Focus Fund“): unbegrenzt 

 

 

 

Besteuerung der 

Investmentgesellschaft 

 

 Der Value Focus Fund ist grundsätzlich von der deutschen Körperschaft- und 

Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit sei-

nen  

 

- inländischen Immobilienerträgen, d.h. Mieterträgen und Gewinnen aus 

der Veräußerung in Deutschland belegener Immobilien,  

 

- inländischen Beteiligungseinnahmen (insbesondere Dividenden deut-

scher Aktiengesellschaften) und  

 

- sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der deutschen beschränk-

ten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem 

Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften (insbesondere Aktien). 

 

Der Steuersatz beträgt 15%. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des 

Kapitalertrag-steuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15% 

bereits den Solidaritätszuschlag. 

 

 

 

Anteile im Privatvermögen 

(Steuerinländer) 

 
 

  

Grundsätzliches 

 

 Die Erträge aus dem Value Focus Fund (Investmenterträge), d.h. die Ausschüt-

tungen, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der An-

teile, zählen beim Privatanleger zu den Einkünften aus Kapitalvermögen.  

 

Investmenterträge werden beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermö-

gen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen 

Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 1000,- Euro (für Allein-

stehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 2000,- Euro (für zusammen 

veranlagte Ehegatten) übersteigen.  

 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug 

von 25% Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchen-

steuer), wenn die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden.  

 

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung 

(sog. Abgeltungsteuer), so dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig 

nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des 

Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Ver-

lustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende auslän-

dische Quellensteuern angerechnet.  
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Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der per-

sönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In die-

sem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuer-

erklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren 

persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den 

vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).  

 

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterlegen haben 

(weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem auslän-

dischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im 

Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann 

ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönli-

chen Steuersatz. 

 

 

 

Ausschüttungen 

 

 Ausschüttungen des Value Focus Funds zählen als Investmenterträge zu den 

Einkünften aus Kapitalvermögen und sind grundsätzlich steuerpflichtig.  

 

Erfüllt der Value Focus Fund jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen 

Aktienfonds, d.h. die Anlagenbedingungen sehen vor, dass der Value Focus 

Fund mindestens 51% seines Wertes in sog. Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktien) 

anlegt, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei.  

 

Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer), 

wenn die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden. 

 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steu-

erinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen 

Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammen-

veranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.  

 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die 

voraussichtlich nicht zur Einkommenssteuer veranlagt werden (sogenannte 

Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).  

 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so 

nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn 

ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe aus-

gestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheini-

gung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, 

vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung un-

gekürzt gutgeschrieben. 

 

 

 

Vorabpauschalen 

 

 Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Value 

Focus Funds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalen-

derjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknah-

mepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basis-

zinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen 

abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der 

sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rück-

nahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. 

Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein 
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Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vor-

abpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflos-

sen.  

 

Vorabpauschalen zählen als Investmenterträge zu den Einkünften aus Kapital-

vermögen und sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Value Focus Fund 

jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent 

der Vorabpauschalen steuerfrei.  

 

Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer), 

wenn die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden. 

 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steu-

erinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen 

Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammen-

veranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.  

 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die 

voraussichtlich nicht zur Einkommenssteuer veranlagt werden (sogenannte 

Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).  

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so 

nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn 

ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistel-

lungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Fi-

nanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In 

diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inlän-

dischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfü-

gung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der 

abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des 

Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit 

der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depot-

führende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf 

den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger 

vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen 

wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden 

Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht 

nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanz-

amt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit 

in seiner Einkommensteuererklärung angeben. 

 

 

 

Veräußerungsgewinne auf 

Anlegerebene 

 

 Gewinne aus der Veräußerung der Anteile an dem Value Focus Fund zählen als 

Investmenterträge zu den Einkünften aus Kapitalvermögen und sind grundsätz-

lich steuerpflichtig. Sie unterliegen dem Abgeltungssatz von 25 Prozent (zuzüg-

lich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Erfüllt der Value 

Focus Fund jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, 

sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.  

 

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die de-

potführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfrei-

stellungen vor. Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Der Steuerab-

zug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls 

Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauf-

trags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile 

von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen 
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positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in 

einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden 

Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt 

wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.  

 

 

 

Abwicklungsbesteuerung 

 

 Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während 

der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern. 

 

Während der Abwicklung des Value Focus Funds gelten Ausschüttungen nur 

insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthal-

ten ist. 

 

 

 

Anteile im Betriebsvermögen 

(Steuerinländer) 

 

 
 

  

Grundsätzliches 

 

 Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Investmen-

terträge, d.h. die Ausschüttungen des Value Focus Funds, die Vorabpauschalen 

und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile als Betriebseinnahmen steu-

erlich erfasst. 

 

 

 

Erstattung der 

Körperschaftsteuer des Value 

Focus Funds  

 

 
 

 Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-

mögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen 

Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder 

eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar ge-

meinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken 

dient, dann erhält er auf Antrag vom Value Focus Fund die auf der Ebene des 

Value Focus Funds angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit 

erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbe-

trieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit 

Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden aus-

ländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens 

drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Va-

lue Focus Funds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, 

ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Per-

son besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Ebene des 

Value Focus Funds angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden 

und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentli-

chen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genuss-

rechte vom Value Focus Fund als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 

45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Ka-

pitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindest-

wertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.  

 

Entsprechendes gilt beschränkt auf die Körperschaftsteuer, die auf inländische 

Immobilienerträge des Value Focus Funds entfällt, wenn der Anleger eine inlän-

dische juristische Person des öffentlichen Rechts ist, soweit die Investmentan-

teile nicht einem nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betrieb gewerblicher 
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Art zuzurechnen sind, oder der Anleger eine von der Körperschaftsteuer befreite 

inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, der 

nicht die Körperschaftsteuer des Value Focus Funds auf sämtliche steuerpflich-

tigen Einkünfte zu erstatten ist.  

 

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depot-

führenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. 

Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichen Muster erstellte 

Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres 

vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs 

und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.  

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines 

steuerlichen Beraters sinnvoll. 

 

 

 

Ausschüttungen 

 

 Ausschüttungen des Value Focus Funds sind grundsätzlich einkommen- bzw. 

körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 

 

Erfüllt der Value Focus Fund jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen 

Aktienfonds, sind bei natürlichen Personen, die ihre Investmentanteile im Be-

triebsvermögen halten, 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke 

der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Erfüllt 

der Value Focus Fund die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds 

sind bei Anlegern, die dem Körperschaftssteuergesetz unterliegen, 80 Prozent 

der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Pro-

zent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 

Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapital-

anlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die An-

teile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder mit dem Ziel der kurzfristigen 

Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der 

Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent 

für Zwecke der Gewerbesteuer. 

 

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zu-

züglich Solidaritätszuschlag), wenn die Anteile in einem inländischen Depot ver-

wahrt werden. 

 

Für Zwecke des Steuerabzuges wird einheitlich der für Privatanleger geltende 

Teilfreistellungssatz angewendet, d.h. im Fall eines Aktienfonds in Höhe von 30 

Prozent. 

 

 

 

Vorabpauschalen 

 

 Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Value 

Focus Funds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalen-

derjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknah-

mepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basis-

zinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen 

abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der 

sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rück-

nahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. 

Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein 

Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vor-

abpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflos-

sen.  
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Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und 

gewerbesteuerpflichtig. 

 

Erfüllt der Value Focus Fund jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen 

Aktienfonds sind bei natürlichen Personen, die ihre Investmentanteile im Be-

triebsvermögen halten, 60 Prozent der Vorabpauschale steuerfrei für Zwecke 

der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Erfüllt 

der Value Focus Fund die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds 

sind bei Anlegern, die dem Körperschaftssteuergesetz unterliegen, 80 Prozent 

der Vorabpauschale steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Pro-

zent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder  

Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapital-

anlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die An-

teile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder mit dem Ziel der kurzfristigen 

Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vor-

abpauschale steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für 

Zwecke der Gewerbesteuer.  

 

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zu-

züglich Solidaritätszuschlag), wenn die Anteile in einem inländischen Depot ver-

wahrt werden. 

 

Für Zwecke des Steuerabzuges wird einheitlich der für Privatanleger geltende 

Teilfreistellungssatz angewendet, d.h. im Fall eines Aktienfonds in Höhe von 30 

Prozent. 

 

 

 

Veräußerungsgewinne auf 

Anlegerebene 

 

 Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Ein-

kommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung 

des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit ange-

setzten Vorabpauschalen zu mindern.  

 

Erfüllt der Value Focus Fund jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen 

Aktienfonds, sind bei natürlichen Personen, die ihre Investmentanteile im Be-

triebsvermögen halten, 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für 

Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. 

Erfüllt der Value Focus Fund die steuerlichen Voraussetzungen für einen Akti-

enfonds sind, bei Anlegern, die dem Körperschaftssteuergesetz unterliegen, 80 

Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschafts-

teuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die 

Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die An-

teile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei 

denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder mit dem Ziel der 

kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 

Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschafts-

teuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.  

 

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steu-

erabzug 

 

 

 

Abwicklungsbesteuerung 

 

 Während der Abwicklung des Value Focus Funds gelten Ausschüttungen nur 

insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthal-

ten ist. 



 

77 
 

Steuerausländer 

 

 Verwahrt ein Steuerausländer die Anteile an dem Value Focus Fund im Depot 

bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Aus-

schüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile 

Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nach-

weist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt 

bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwun-

gen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung zu 

beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanz-

amt. 

 

 

 

Solidaritätszuschlag 

 

 Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräu-

ßerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in 

Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkom-

mensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar. 

 

 

 

Kirchensteuer 

 

 Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden 

Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die da-

rauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsge-

meinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag 

zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonder-

ausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt. 
 

 

 

Ausländische Quellensteuer 

 

 Auf die ausländischen Erträge des Value Focus Funds wird teilweise in den Her-

kunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den An-

legern nicht steuermindernd berücksichtigt werden. 

 

 

 
Besonderer Hinweis für 

Steuerinländer mit 

ausländischer Depotführung 

 

 Verwahrt der inländische Anleger die Anteile des Value Focus Funds in einem 

ausländischen Depot sind Besonderheiten zu berücksichtigen. Insbesondere 

wird kein Steuerabzug durch die ausländische depotführende Stelle vorgenom-

men, sodass der Steuerinländer sowohl Ausschüttungen, Vorabpauschalen als 

auch Gewinne aus der Veräußerung der Anteile in seiner Steuererklärung an-

geben muss. Hierbei ist zu beachten, dass Ausschüttungen und Vorabpauscha-

len jährlich in der Steuererklärung anzugeben sind. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann weitere unverbindliche Informationen 
bezüglich der Besteuerung des Fonds und seiner Anleger in einzelnen 
Ländern auf Ihrer Internetseite unter dem folgenden Link veröffentlichen: 

 

www.axxion.lu/de/anlegerinformationen.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen.html
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Weitere von der 

Verwaltungsgesellschaft 

verwaltete 

Investmentvermögen 
 
 
 
 
 

 

 Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermögen 

verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind: 

 

Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie 

 

• 4 Jahreszeiten 

• 4L Capital Werte-Fonds 

• A&F Strategiedepot Defensiv Multi 

Manager Absolute Return 

• A&F Strategiedepot Kapitalgewinn 

Multi Faktor Plus 

• A&F Strategiedepot Kapitalgewinn 

Multi Manager Plus 

• A&F Strategiedepot Moderat Multi 

Faktor Plus 

• A&F Strategiedepot Moderat Multi 

Manager Plus 

• A&F Strategiedepot Wachstum Multi 

Faktor Plus 

• A&F Strategiedepot Wachstum Multi 

Manager Plus 

• AAC Multi Style Global 

• ACC Alpha Select 

• Adelca Invest – VI Multi Asset Fund 

• Adelca Invest – GI Multi Asset Fund 

• Adelca Invest – GVI Multi Asset Fund 

• ADUNO FUND – GLOBAL INVEST 

• Anytime Invest AIQUITY 

• ARBOR INVEST – 

SPEZIALRENTEN  

• ARBOR INVEST – VERMÖGENS-

VERWALTUNGSFONDS  

• Barius European Opportunities 

• Bicheler Konzeptfonds 

• BSK Multi Asset – Substanz 

• Charisma Sicav – AHM DACH 

• Daidalos – Multi Asset BP 

• DCP – Equity Income 

• DCP – Hybrid Income  

• Ellwanger.Geiger – Ellwanger.Geiger 

Aktien 

• Ellwanger.Geiger – Ellwanger.Geiger 

Anleihen 

• Ellwanger.Geiger – Ellwanger.Geiger 

Megatrends 

• Europa Substanz & Dividende 

• F&P – Flex 

• FAM Convex Opportunities 

• FAM Prämienstrategie  

• First Class – Global Equities 

• framas-Treuhand – Family Office 

Fund I 

• framas-Treuhand – Family Office 

Fund II 

• Frankfurter Aktienfonds für Stiftun-

gen 

 

 

 

 

• Frankfurter Long-Term Value Fund 

• FRANKFURTER UCITS-ETF – Mo-

dern Value 

• FUNDament Total Return 

• FutureFolio 33 

• FutureFolio 55 

• FutureFolio 77 

• G&P Invest – Ikarus Strategiefonds 

• G&P Invest – Securitas Aktienstrate-

gie 

• GANADOR – Ataraxia  

• GANADOR – CC Multi-Asset Spezial  

• GANADOR – Corporate Alpha  

• GANADOR – Global Strategie  

• GANADOR – Nova  

• GANADOR – Spirit Bond Macro Allo-

cation 

• GANADOR – Spirit Citadelle Oppor-

tunity 

• GANADOR – Spirit Invest 

• GANADOR – Spirit VISOM  

• GFS Strategic IV 

• Globale Aktien GAPPY 

• Global Patient Safety in Healthcare 

• GLOBAL PREMIUM – Global Pre-

mium Select 

• Global Select Invest 

• Global Triple Income Fund 

• Haas invest4 innovation 

• Hartz Regehr Substanz-Fonds 

• Hartz Regehr Vermögens-Fonds 

• Hartz Regehr Wachstums-Fonds 

• HRK INVEST - VERMÖGENSVER-

WALTUNGSFONDS G 

• HRK INVEST - VERMÖGENSVER-

WALTUNGSFONDS H 

• HRK INVEST - VERMÖGENSVER-

WALTUNGSFONDS J 

• KR FONDS – Deutsche Aktien Spe-

zial 

• KR FONDS – Übernahmeziele Eu-

ropa  

• m4 – sigma select 

• MAS VALUE – Privat Invest 

• MAS VALUE – Select 

• MAV INVEST – Aktienfonds 

• Meisterstück 

• MET FONDS – PrivatMandat 
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• Minveo ONE powered by AI (Kün-

stliche Intelligenz) 

• MKettererPro 

• movearis – Bond 

• movearis – Concept Value  

• movearis – SELECT 

• Multi Fund – Midcap Value 

• MULTI STRUCTURE FUND – AB-

DERUS 

• MULTI STRUCTURE FUND – CON-

TIOMAGUS  

• MULTI STRUCTURE FUND – IN-

VESTTOR SRI Global 

• MULTI-AXXION – ABSOLUTE RE-

TURN  

• MULTI-AXXION – ÄQUINOKTIUM 

• MULTI-AXXION – ATTEMPTO VA-

LOR 

• MULTI-AXXION – BELOS-COM 

FONDS – MA 

• MULTI-AXXION – EUROPA 

• MULTI-AXXION – PBO Global 

• MULTI-AXXION – RDB UNIVERSAL 

• NDACinvest – Aktienfonds  

• nova Steady HealthCare 

• nowinta – PRIMUS Balance  

• nowinta – PRIMUS Global 

• ofg PORTFOLIO – Select 

• Paladin ONE 

• PARIUM – Dynamic Fund 

• PARIUM – Relaxed Fund 

• PEH SICAV – PEH EMPIRE  

• PEH SICAV – PEH Inflation Linked 

Bonds Flexibel 

• pfp Advisory Aktien Mittelstand Pre-

mium 

• PVI Global Wealth 

• rezooM – RISING MARKETS 

• rezooM – WORLD 

• RL&C Provest – Connor 

• RL&C Provest – GLOBAL Dynamic 

• RL&C Provest – OneWorld Multi-As-

set 

• Rothschild & Co WM – Aktien  

• Rothschild & Co WM – Renten 

• Rothschild & Co WM – Renten Global 

• Rothschild & Co WM – Strategie 

• SALUTARIS MULTIWERT - SUPER-

FUND 

• Simmross Capital Fund 

• smart-invest – GLOBAL EQUITY 

• smart-invest – HELIOS AR 

• SoFo VV 

 

• SQUAD – European Convictions 

• SQUAD – Green Balance 

• SQUAD – GROWTH 

• SQUAD - MAKRO 

• SQUAD – Special Situations  

• SQUAD – VALUE 

• SQUAD – Praemium Opportunities 

• SQUAD 4 Convertibles 

• SQUAD Aguja Bond Opportunities 

• SQUAD Aguja Opportunities  

• SQUAD GALLO Europa 

• SQUAD Point Five  

• Substanz & Werte Global 

• TEQ – Clean Technologies 

• TEQ – Disruptive Technologies 

• TEQ – Small & Mid Cap Technolo-

gies 

• TOP Sport Global Equity  

• UmweltBank UCITS-ETF – Global 

SDG Focus 

• UmweltBank UCITS-ETF – Green & 

Social Bonds Euro 

• Vermögensbaustein - defensiv 

• Werte & Sicherheit – Globale Aktien 

Plus 

• WMX Top Europe 
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Alternative Investmentvermögen (AIF) 

 

• Absolutissimo Fund – Xanti 

• ADORIOR FUND – Multi Asset 

• ANKERCAP Funds - ANKER Select 

Equity Stars 

• Belos Fonds – GI 

• CCN Spezial Fonds - I 

• Celerius Fund – Bonnefontaine  

• Celerius Fund – Enduro Trust 

• Celerius Fund – GI Multi Asset Fund 

• Celerius Fund – VI Multi Asset Fund 

• Citus – Multi Asset BI 

• Citus – Multi Asset GI 

• Citus - Multi Asset GVI 

• Citus – Multi Asset IP 

• Citus – Multi Asset SL 

• Citus – Multi Invest RF 

• Citus – Performance Inside 

• Cresco Partnership 

• Decus Invest – Balanced 

• Decus Invest – BS Azur  

• Decus Invest – Erolennah 

• Decus Invest – Eurythmia 

• Decus Invest – Multi Asset EP 

• Decus Invest – Multi Asset Hybrid 

• Decus Invest – Multi Asset Income 

• Decus Invest – Multi Invest AF 

• Easterlakes Patient Capital 

• FBAM Fonds – CLO Opportunities 

• FORUM Family Office Value Fund – 

Forum Spezial 

• Frankfurter – Value Focus Fund 

• Hoerner Bank Strategie – Rendite 

Global Plus 

• Hoerner Bank Strategie – Substanz-

Plus 

• I-AM – Vision Microfinance 

• I-AM – Vision Microfinance Local Cur-

rency 

• Lind Alternativ Plus Fund - I 

• MPF Aktien Strategie Global 

• MPF Aktien Strategie Total Return 

• MPF Flex Invest 

• MPF Renten Strategie Basis 

• MPF Renten Strategie Chance 

• MPF Renten Strategie Plus 

• MPF Struktur Aktien 

• MPF Struktur Balance 

• MPF Struktur Renten 

• P&R – Real Value 

• ROOTS CAPITAL – APE-One 

• Special Bond – Opportunities Fund 

 

 

• Die Gesellschaft verwaltet zudem 34 

Spezial-AIF. 
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Anhang 1 
 

Frankfurter – Value Focus 

Fund 

 

 Die Rechtsbeziehung zwischen dem Anleger und der Verwaltungsgesellschaft in 

der Bundesrepublik Deutschland werden nach der Satzung, dem Verkaufsprospekt 

inklusive diesem Anhang 1, welche die Anlagebedingungen enthalten, und dem 

Basisinformationsblatt begründet. 

 

Sofern und soweit dieser Anhang 1 Angaben enthält, die die im allgemeinen Teil 

dieses Verkaufsprospektes beschriebene Anlagepolitik einschränken, so gilt der 

Inhalt des Anhang 1.  

 

Sofern und soweit der allgemeine Teil dieses Verkaufsprospektes Angaben ent-

hält, die die in diesem Anhang 1 beschriebene Anlagepolitik beschränken, so gilt 

der Inhalt des allgemeinen Teils dieses Verkaufsprospektes. 

 

Für den Teilfonds gelten im Rahmen der im Kapitel „Allgemeine Anlagegrundsätze 

und -beschränkungen“ dargestellten Regelungen sowie der Bestimmungen der 

Satzung die nachfolgenden Bestimmungen. 

 

Angaben zu den Ausgestaltungsmerkmalen des AIFs und der Umbrella-Konstruk-

tion sind dem Kapitel „Rechtsstellung der Anleger“ zu entnehmen. 

  

Die Aktionäre sind an dem jeweiligen Teilfondsvermögen in Höhe ihrer Aktien als 

Miteigentümer beteiligt. 

 

Informationen zu der Veröffentlichung des Jahres- und Halbjahresberichts sind in 

dem Kapitel „Besondere Informationen und Hinweise für Anleger aus der Bundes-

republik Deutschland“ enthalten. Weitere Angaben zu den in dem Jahres- und 

Halbjahresbericht offenzulegenden Informationen, sind in dem Kapitel „Veröffentli-

chungen und Ansprechpartner“ enthalten. 

 

Die Voraussetzungen für eine Übertragung der Verwaltung auf eine andere Ver-

waltungsgesellschaft und für einen Wechsel der Verwahrstelle sind in den Kapiteln 

„Die Verwaltungsgesellschaft“ und „Die Verwahrstelle“ enthalten.  

 

 

 

Anlageziele 

 

 Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau 

des Vermögens seiner Investoren an. 

 

 

 

Anlagepolitik  Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentschei-

dungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbe-

zogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weiterführende In-

formationen zur Art und Weise der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei 

Investitionsentscheidungen finden sich im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospek-

tes.  

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rah-

mens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verord-

nung“): Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichti-

gen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Da dieser Teilfonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 keine nachhaltigen 

Investitionen tätigt und keine ökologischen oder sozialen Merkmale bewirbt, wer-

den auch keine nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (soge-

nannte Principal Adverse Impacts) im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 a) der Verord-

nung (EU) 2019/2088 berücksichtigt. 

 

Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien 

des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten  
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bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirt-

schaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-

Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig 

die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien 

mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa.  

 

Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das 

Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. 

Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Aus-

wahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. 

 

Der Teilfonds muss fortlaufend mehr als 50% des Aktivvermögens (die Höhe des 

Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des 

Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Teilfonds wer-

den in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der 

Bundesrepublik Deutschland anlegen, die gemäß Vekaufsprospekt unter Berück-

sichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können.  

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind 

o  Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer 

Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zu-

gelassen oder in diesen einbezogen sind;  

 

o    Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedsstaat der Eu-

ropäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und 

dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen 

und nicht von ihr befreit sind;  

 

o   Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind 

und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe 

von mindestens 15% unterliegen und nicht von ihr befreit sind;  

 

o    Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds / Ziel-Investment-

fonds) entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Ka-

pitalbeteiligungsquoten, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten 

Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen, soweit diese verfügbar 

sind, oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen In-

vestmentvermögens festgelegten Mindestquote für Aktienfonds von 

mehr als 50% und für Mischfonds von mindestens 25 Prozent des 

Wertes des Investmentvermögens. Im Übrigen gelten Investmen-

tanteile nicht als Kapitalbeteiligungen. 

 

Der Teilfonds investiert unter gleichzeitiger Beobachtung der steuerlichen Anlage-

beschränkungen mindestens 51% seines Netto-Teilinvestmentvermögens in Wert-

papiere. 

 

Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, 

d.h. das Vermögen ist in mehr als drei Vermögensgegenstände mit unterschiedli-

chen Anlagerisiken anzulegen. Die Vermögensanlage erfolgt ausschließlich in die 

folgenden Vermögensgegenstände: 

 

• Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 

 

• Andere Wertpapiere, insbesondere Anleihen/Renten (einschließlich Null-

kuponanleihen), strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) und hyb-

ride Finanzinstrumente (Optionsanleihen, Wandelanleihen, Genuss- und 

Partizipationsscheine) 

 

• Geldmarktinstrumente 
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• Derivate 

 

• Bankguthaben (einschließlich Tages- und Termingeld) 

 
Eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der Vermögensgegenstände des 
Teilfonds ist ausgeschlossen. 
 

Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig 

in Einzelne der vorgenannten Anlageklassen angelegt werden. Die vollständige - 

auch nur vorübergehende - Investition des Teilfondsvermögens in Bankguthaben 

einschließlich Tages- und Termingeld ist ausgeschlossen. Hiervon unberührt blei-

ben die weiter unten aufgeführten Anlagebeschränkungen. 

 

Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) zum Einsatz 

kommen. Als Basiswerte der Zertifikate kommen u.a. in Betracht: Beteiligungspa-

piere, Beteiligungswertrechte, Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte 

wie zum Beispiel Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Partizipations- und Genuss-

scheine, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschl. des Asset-Backed Securi-

ties-Bereiches („ABS“-Bereich, bis max. 20% des Netto-Teilfondsvermögens“), 

Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Hedgefonds, Private 

Equity Investments, Volatilitätsinvestments, Immobilien- und Grundstückinvest-

ments, Microfinance Investments, Edelmetalle unter Ausschluss einer physischen 

Lieferung, Rohstoffe und Waren unter Ausschluss einer physischen Lieferung, 

Wechselkurse, Währungen, Zinssätze, Fonds auf die genannten Basiswerte sowie 

entsprechende Indizes auf die vorgenannten Basiswerte.  

 

 

Weiterhin gelten die folgenden Anlagebeschränkungen: 

 

Die Investition in Zielfonds jeglicher Art ist ausgeschlossen. 

 

Die Investition in Edelmetalle und unverbriefte Darlehnsforderungen ist ausge-

schlossen. 

 

Leerverkäufe sind ausgeschlossen. 

 

Beteiligungen an Personengesellschaften dürfen nicht erworben werden. 

 

Nicht in Wertpapieren verbriefte Beteiligungen an Kapitalgesellschaften dürfen 

nicht erworben werden. 

 

Wertpapierdarlehensgeschäfte sind ausgeschlossen. 

 

Wertpapiere werden nicht zur Besicherung eines Kredits übertragen. 

 

Mindestens 0,1 % des Wertes des Teilfondsvermögens wird in Bankguthaben, 

Geldmarktinstrumenten oder anderen liquiden Mitteln gehalten. 

 
Insgesamt höchstens 20% des Wertes des Teilfondsvermögens darf zusammen in 
folgende Vermögensgegenstände investiert werden:  

 

• in Wertpapiere, die nicht auf einem geregelten Markt notiert oder gehan-

delt werden, im Übrigen aber die Kriterien des Artikels 2 Absatz 1 Buch-

stabe a bis c Ziffer ii, Buchstabe d Ziffer ii und Buchstabe e bis g der 

Richtlinie 2007/16/EG erfüllen; 

 

• Geldmarktinstrumente, welche nicht auf einem geregelten Markte notiert 

oder gehandelt werden, aber die Kriterien des Artikels 4 Absatz 1 und 2 

der Richtlinie 2007/16/EG erfüllen; 
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• Aktien, deren Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel oder deren Zulas-
sung an einem organisierten Markt oder deren Einbeziehung in diesen 
Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Zulas-
sung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach 
ihrer Ausgabe erfolgt. 

 

Der Teilfonds kann kurzfristige Kredite bis zu 10% des Teilfondsvermögens auf-

nehmen, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind.  

 

Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens können in Wertpapieren und Geld-

marktinstrumenten ein- und desselben Emittenten angelegt werden. In Abweichung 

hiervon können bei einem Hauptinvestment bis zu 35% des Netto-Teilfondsvermö-

gens in ein Wertpapier ein- und desselben Emittenten angelegt werden. 

 

Ferner sind der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen und/oder Futures und 

der Abschluss sonstiger Termingeschäfte zur Absicherung gegen mögliche Kurs-

rückgänge auf den Kapitalmärkten, zu Spekulationszwecken sowie zur effizienten 

Portfolioverwaltung gestattet.  

 

Der Teilfonds richtet sich an wertpapiererfahrene und risikofreudig orientierte Anle-

ger, die langfristig an der Wertentwicklung eines diversifizierten Anlageportfolios teil-

haben möchten. Er eignet sich für Anleger, die an hohen Wertsteigerungen interes-

siert sind und dabei auch entsprechende Wertschwankungen akzeptieren. Mit dem 

Einsatz von Derivaten können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken verbun-

den sein. 

 

Die Wertentwicklung der Teilfondsanteile ist vor allem von Kursveränderungen an 

den Kapitalmärkten abhängig. Daher kann keine Zusicherung gegeben werden, 

dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. 

 

 

 

Wertentwicklung der Aktienklas-

sen 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Die Anteilklasse P des Teilfonds Absolutissimo Fund – Value Focus Fund wurde 
am 01. Oktober 2017 in die Aktienklasse P des Teilfonds Frankfurter – Value Focus 
Fund verschmolzen. Die Verschmelzung erfolgte unter Beibehaltung der ISIN und 
WKN.  
 
Die Anteilklasse P des Teilfonds Absolutissimo Fund – Value Focus Fund respek-
tive die Aktienklasse P des Teilfonds Frankfurter – Value Focus Fund wurde im 
Dezember 2008 aufgelegt.  

Die historische Wertentwicklung der Aktienklasse ermöglicht keine Prognose für 
die zukünftige Wertentwicklung.   
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Die Anteilklasse R des Teilfonds Absolutissimo Fund – Value Focus Fund wurde 
am 01. Oktober 2017 in die Aktienklasse R des Teilfonds Frankfurter – Value Focus 
Fund verschmolzen. Die Verschmelzung erfolgte unter Beibehaltung der ISIN und 
WKN.  
 
Die Anteilklasse R des Teilfonds Absolutissimo Fund – Value Focus Fund resp. die 
Aktienklasse R des Teilfonds Frankfurter – Value Focus Fund wurde im Dezember 
2010 aufgelegt.  

Die historische Wertentwicklung der Aktienklasse ermöglicht keine Prognose für 
die zukünftige Wertentwicklung. 

 

Die Wertentwicklung der Teilfondsanteile ist vor allem von Kursveränderungen an 

den Kapital-, Rohstoff- und Devisenmärkten abhängig. Daher kann keine Zusiche-

rung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. 

 

Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein sehr hohes 

Gesamtrisiko, dem aber sehr hohe Ertragschancen gegenüberstehen. 
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Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Währungs-, Bonitäts- und Aktienkursrisi-

ken der ausgewählten Branchen (Gold und Ressourcen) sowie aus Risiken, die 

aus der Änderung des Marktzinsniveaus resultieren.  

 

 

 

Risikoprofil des Teilfonds  Durch die Konzentration auf bestimmte Branchen kann die Anlage des Teilfonds-

vermögens in Abhängigkeit von politischen und wirtschaftlichen Faktoren eines 

Landes sowie von der weltökonomischen Situation bzw. Nachfrage an Ressourcen 

stärkeren Kursschwankungen unterliegen als die Wertentwicklung allgemeiner 

Börsentrends, welches zu einem erhöhten Investmentrisiko führen kann. 

 

Der Teilfonds kann zur Absicherung, zu Spekulationszwecken sowie zur effizienten 

Portfolioverwaltung Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devisenter-

minkontrakten, Swaps tätigen.  

 

„BESONDERER HINWEIS ZUM LIQUIDITÄTSRISIKO“ 

 

Die finanzielle Situation der Anleger sollte es erlauben, die Investition über diese 

Periode unangetastet zu lassen.  

 

Den Anlegern wird empfohlen, sich durch regelmäßigen Kontakt mit ihren Beratern 

über die Entwicklung des Teilfonds und weitere Dispositionen zu informieren. 

 

Der Anleger sollte finanziell in der Lage sein, eine Rückzahlungsperiode bedingt 

durch die Rücknahme zu bestimmten Terminen zu tolerieren. 

 

Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel „Hinweise 

zu Techniken und Instrumenten“ des Verkaufsprospektes zu entnehmen. 

 

 

 

Typisches Anlegerprofil  Der Teilfonds richtet sich an wertpapiererfahrene und risikofreudig orientierte An-

leger, die langfristig an der Wertentwicklung eines weltweit diversifizierten Anlage-

portfolios unterschiedlicher Anlageklassen teilhaben möchten. Er eignet sich für 

Anleger, die an hohen Wertsteigerungen interessiert sind und dabei auch entspre-

chende Wertschwankungen akzeptieren. Mit dem Einsatz von Derivaten und der 

Aufnahme von Krediten auch zu Anlagezwecken können aufgrund der Hebelwir-

kung erhöhte Risiken verbunden sein. 

 

Der Anleger sollte über ausreichende Erfahrungen mit illiquiden Investments und/ 

oder mit Investments von hoher Schwankungsbreite („Volatilität“) verfügen.  

 

Aufgrund des unvorhersehbaren Verlaufs der spezifischen Entwicklung der Emit-

tenten und der Kapitalmärkte, der auch eine mehrjährige negative Entwicklung des 

Anteilpreises zur Folge haben kann, sollte der Anleger finanziell in der Lage sein, 

seine Investition über diese Periode unangetastet zu lassen.  

 

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger die Gesamtheit des ursprünglich 

investierten Kapitals zurückerhält. Es wird ein langfristiger Anlagehorizont  

empfohlen. Es wird daraufhin gewiesen, dass den möglichen Renditechancen 

auch erhöhte Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegen-

überstehen. 

 

Im Übrigen wird auf die Hinweise im Verkaufsprospekt sowie in diesem Anhang 1 

hingewiesen, die unter RISIKOHINWEISE UND ZUR EINGESCHRÄNKTEN 

RÜCKNAHMEMÖGLICHKEIT gegeben werden. 
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Besondere Hinweise zum Teil-

fonds 

 

 Der Teilfonds Absolutissimo Fund – Value Focus Fund (FCP gem. Teil II des Ge-

setzes vom 17. Dezember 2010 / „übertragender Teilfonds“) wird mit Wirkung zum 

01. Oktober 2017 in die leere Teilfondshülle Frankfurter – Value Focus Fund („über-

nehmender Teilfonds“) verschmolzen.  

 

Im Zuge der Verschmelzung erhalten die Anteilinhaber des übertragenden Teil-

fonds Aktien des übernehmenden Teilfonds, die wertmäßig den jeweils bisher ge-

haltenen Anteilen am übertragenden Teilfonds entsprechen.  

 

Die Verschmelzung des übertragenden Teilfonds Absolutissimo Fund – Value 

Focus Fund in die leere Teilfondshülle Frankfurter – Value Focus Fund erfolgt unter 

Beibehaltung der ISIN und WKN. 

 

Der übertragende Teilfonds Absolutissimo Fund – Value Focus Fund wurde am 18. 

Dezember 2008 aufgelegt.  

 

Weitere Angaben über die Verschmelzung sind den Kapiteln „Verschmelzung und 

Liquidation der Investmentgesellschaft“ und „Verschmelzung und Liquidation eines 

oder mehrerer Teilfonds“ des Verkaufsprospektes zu entnehmen. 

 

 

 

Erstzeichnungsperiode 

Aktienklasse P 

Aktienklasse R 

 

  

18. Dezember 2008 – 19. Dezember 2008 

13. Dezember 2010 - 28. Dezember 2010 

 

Der Absolutissimo Fund – Value Focus Fund wurde am 01. Oktober 2017 (Ver-

schmelzungstag) in den Frankfurter– Value Focus Fund verschmolzen. 

 

 

 

Zahlung des Erstausgabepreises 

(Valuta) 

Aktienklasse P* 

Aktienklasse R 

 

  
 

29. Dezember 2008 

31. Dezember 2010 
 

Der Absolutissimo Fund – Value Focus Fund wurde am 01. Oktober 2017 in den 

Frankfurter– Value Focus Fund verschmolzen. 
 
 
 

Wertpapierkennnummer 

Aktienklasse P* 

Aktienklasse R 

 

  
A0RC61 
A1CXU7 

 

Die Wertpapierkennnummer (WKN) der jeweiligen Aktienklasse entspricht ab dem 

Verschmelzungstag (01. Oktober 2017) der WKN der jeweiligen Anteilklasse des 

Absolutissimo Fund – Value Focus Fund. 

 

 

 

ISIN-Code 

Aktienklasse P* 

Aktienklasse R 

 

  

LU0399928414 
LU0566535208 

 

Der ISIN-Code (ISIN) der jeweiligen Aktienklasse entspricht ab dem Verschmel-

zungstag (01. Oktober 2017) der ISIN der jeweiligen Anteilklasse des Absolutis-

simo Fund – Value Focus Fund. 

 

 

 
 Aktien der Aktienklasse P werden nur auf gesonderten Beschluss des Verwaltungsrats ausgegeben. 
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Erstausgabepreis 

(zuzüglich Ausgabeaufschlag) 

Aktienklasse P* 

Aktienklasse R 

 

  

 

Der Erstausgabepreis der jeweiligen Aktienklasse entspricht dem zur Berechnung 

des Umtauschverhältnisses ermittelten Anteilpreis der jeweiligen Anteilklasse des 

Absolutissimo Fund – Value Focus Fund.   

 

(Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die 

in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.) 

 

 

 

Rücknahme von Aktien  Die Rücknahme von Aktien der Aktienklassen R und P ist wie folgt eingeschränkt: 
Rücknahmeanträge werden grundsätzlich auf der Grundlage des Nettoinven-
tarwertes eines jeden Mittwochs abgerechnet (Abrechnungstag).  
 
Grundsätzlich gilt:  
Rücknahmeanträge für die Aktienklasse P, welche spätestens 20 Bankar-
beitstage vor einem Abrechnungstag bis spätestens 16:30 Uhr (Luxemburger 
Zeit) („Orderannahmeschluss für Rücknahmeorders“) bei der Register- und 
Transferstelle eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Nettoinven-
tarwertes dieses Abrechnungstages abgerechnet. Zusätzlich kann die 
Rücknahme auch zu anderen Abrechnungstagen erfolgen, sofern der Antei-
linhaber und die Verwaltungsgesellschaft und / oder der Verwaltungsrat dem 
zustimmen.  
Rücknahmeanträge für die Aktienklasse R, welche an einem Mittwoch bis 
spätestens 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) („Orderannahmeschluss für 
Rücknahmeorders“) bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, 
werden auf der Grundlage des Nettoinventarwertes des Mittwochs der da-
rauffolgenden Woche abgerechnet. 
 
Sollte der Mittwoch kein Bankarbeitstag in Luxemburg oder der 24. Dezember 
sein, ist der Orderannahmeschluss für Rücknahmeorders der vorangehende 
Bankarbeitstag, wo hingegen der Abrechnungstag der darauffolgende Ban-
karbeitstag ist. 
 

Die Rücknahme / Rückgabe von Anteilen erfolgt erst nach Ablauf der vorge-

nannten Rückgabefrist. Der Anleger muss die Rückgabe unwiderruflich er-

klären und kann während der Rückgabefrist nicht mehr über die Anteile ver-

fügen. Infolgedessen müssen Anleger zunächst berücksichtigen, dass sie 

bei einer Rückgabe ihrer Anteile am Teilfonds deren Gegenwert jedenfalls 

nicht unverzüglich ausbezahlt erhalten. Dies hat zur Folge, dass die Rück-

gabe möglicherweise nur zu einem Anteilwert erfolgt, der unter Umständen 

deutlich unterhalb desjenigen Wertes liegt, den die Anteile zu dem Zeitpunkt 

aufwiesen, als der Anleger seine Rückgabeerklärung abgegeben hat. Maß-

geblich für die Bemessung ist der Wert der Teilfondsanteile zu dem Zeit-

punkt, an dem die Rückgabe tatsächlich erfolgt. 

 

Weitere Angaben über die Rücknahme und den Umtausch der Aktien sind dem 

Kapitel „Rücknahme und Umtausch von Aktien“ zu entnehmen. 

 

 

 

Leverage 

 

 Eine Hebelwirkung (Leverage) kann durch den Einsatz von Derivaten und durch 

Kreditaufnahme entstehen. Die vorstehende Beschränkung hinsichtlich der  

Aufnahme von Krediten durch den Teilfonds bleibt hiervon unberührt. 

 
Die maximale Höhe des einsetzbaren Leverage für diesen Teilfonds beträgt in 
Übereinstimmung mit der gross method 2,50. 
 

Die maximale Höhe des einsetzbaren Leverage für diesen Teilfonds beträgt in 

Übereinstimmung mit der comittment method 2,00 
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Ausgabeaufschlag 

(in % vom Nettoinventarwert) 

Aktienklasse P*3 

Aktienklasse R 

 
 
 

  

 

bis zu 5,00% 

bis zu 5,00% 

 

Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Anteilwert ein Ausgabeaufschlag 

hinzugerechnet werden. Der Ausgabeaufschlag kann bis zu 5,00% des Anteilwer-

tes betragen. Der Ausgabeaufschlag kann insbesondere bei kurzer Anlagedauer 

die Wertentwicklung des Fonds reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Der Aus-

gabeaufschlag kann zur Abgeltung von Vertriebsleistungen an etwaige vermit-

telnde Stellen weitergeben werden. 

 

Weitere Angaben hinsichtlich des Erwerbs von Anteilen sind dem Kapitel „Ausgabe 

von Aktien“ zu entnehmen.  

 

 

 

Rücknahmeabschlag 

(in % vom Nettoinventarwert) 

 

 

 

 

Keiner 

 

 

 

 

Umtauschgebühr 

(in % vom Nettoinventarwert) 

 bis zu 1,00% 

 

 

 

 

Teilfondswährung  EUR 

 

 

 

Verbriefung   Es werden Aktien mittels Eintragung in ein Aktienregister der Investmentgesell-

schaft in der Form von Aktienbestätigungen zur Verfügung gestellt. Die Aktien kön-

nen auch in Globalzertifikaten verbrieft werden; ein Anspruch auf die Auslieferung 

effektiver Stücke besteht nicht.  

 

 

 

Verwendung der Erträge  ausschüttend 

 

Weitere Angaben zur Verwendung der Erträge sind in dem Kapitel „Ertragsverwen-

dung“ enthalten. 

 

 

 

Vertriebsländer  Großherzogtum Luxemburg 

Bundesrepublik Deutschland (ab dem 01. Januar 2019 an alle Anleger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Aktien der Aktienklasse P werden nur auf gesonderten Beschluss des Verwaltungsrats ausgegeben. 
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  Kosten, die aus dem Teilfondsvermögen erstattet werden 

 

 

Verwaltungsvergütung  Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Vermögen des Teilfonds ein 

Entgelt von bis zu 1,60% p.a. des Teilfonds zu erhalten, das auf der Basis des 

Teilfondsvermögens bewertungstäglich zu berechnen und monatlich nachträglich 

auszuzahlen ist. 

 

Diese Vergütungen verstehen sich ggf. zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer. 

 

 

 

Erfolgsabhängige Vergütung 

(„Performance-Fee“) 

 Ferner ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, pro Geschäftsjahr („Abrech-

nungsperiode“) eine erfolgsabhängige Vergütung („Performance-Fee“) in Höhe 

von bis zu 15 % des Betrages zu erhalten, um den der um Ausschüttungen oder 

Kapitalmaßnahmen bereinigte Anteilwert („Anteilwert“) am Ende einer Abrech-

nungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen Abrechnungsperiode 

um mindestens 6 % p.a. („Hurdle-Rate“) übersteigt (Outperformance über der 

Hurdle-Rate), dies allerdings nur, soweit der Anteilwert am Ende einer Abrech-

nungsperiode darüber hinaus den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf 

vorangegangenen Abrechnungsperioden („High Water Mark“) übersteigt, jedoch 

insgesamt höchstens bis zu 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 

Teilfonds in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden 

Monats errechnet wird.  

 

Sofern der Anteilwert sowohl die Hurdle-Rate als auch die High Water Mark über-

steigt, findet eine Rückstellung und etwaige Auszahlung der Performance-Fee aus-

schließlich auf die geringere Outperformance zwischen Anteilwert und der jeweili-

gen Vergleichsgröße (Hurdle-Rate oder High Water Mark) Anwendung. 

Der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode bildet die Berechnungsgrundlage 

der Hurdle-Rate für die darauf folgende Abrechnungsperiode. 

 

Existieren für den Teilfonds / die Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene 

Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs 

alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrech-

nungsperiode nach Auflegung des Teilfonds / der Anteilklasse tritt an die Stelle der 

High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.  

 

Sofern die erste Abrechnungsperiode des Teilfonds / einer Anteilklasse keine zwölf 

Monate beträgt, beginnt die erste Abrechnungsperiode mit der Auflegung des Teil-

fonds / der Anteilklasse und endet erst am zweiten Geschäftsjahresende, das der 

Auflegung folgt. 

 

Die Performance-Fee wird jeden Bewertungstag auf der Basis der durchschnittli-

chen Anzahl umlaufender Anteile berechnet und nach Ablauf der Abrechnungspe-

riode nachträglich ausgezahlt.  

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch an-

gefallene Performance-Fee im Teilfondsvermögen / Anteilklassenvermögen je aus-

gegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entspre-

chend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teilfondsvermögen / dem 

Anteilklassenvermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnom-

men werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden. 

 

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 
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Folgende Beispiele beschreiben schematisch die Berechnung der Performance-Fee: 

Modell: 5-Jahres rollierende High Water Mark + Hurdle-Rate 

Hurdle-Rate in % p.a. 6,00% 

High Water Mark 5-Jahres rollierende High Water Mark 

Performance-Fee (bis zu) in % 15,00% 

        

Abrechnungsperiode 
(AP) 

Anteilwert 
Beginn AP 

High Wa-
ter Mark 

Hurdle-
Rate 

Perf.-Fee 
Anteil-
wert 

Ende AP 

Perf.-Fee / 
Anteil 

Anteilwert 
nach Perf.-

Fee 

Abrechnungsperiode 1 100,000 100,000 6,00% 15,00% 107,000 0,150 106,850 

Abrechnungsperiode 2 106,850 106,850 6,00% 15,00% 103,000 0,000 103,000 

Abrechnungsperiode 3 103,000 106,850 6,00% 15,00% 105,000 0,000 105,000 

Abrechnungsperiode 4 105,000 106,850 6,00% 15,00% 98,000 0,000 98,000 

Abrechnungsperiode 5 98,000 106,850 6,00% 15,00% 100,000 0,000 100,000 

Abrechnungsperiode 6 100,000 106,850 6,00% 15,00% 98,500 0,000 98,500 

Abrechnungsperiode 7 98,500 105,000 6,00% 15,00% 106,000 0,141 105,859 

        

Bei der im Beispiel zur Anwendung kommenden Wertentwicklung handelt es sich um eine fiktive Wertentwicklung! 

 

 

 

Verwahrstellengebühr   Die Verwahrstelle erhält aus dem Vermögen des Teilfonds ein Entgelt von bis zu 

0,03% p.a. des Teilfondsvermögens (mindestens EUR 6.000,- p.a.), das bewer-

tungstäglich auf der Basis des Teilfondsvermögens berechnet und monatlich nach-

träglich ausgezahlt wird. Darüber hinaus fallen Transaktionsentgelte bei Drittbank-

geschäften von EUR 20,- an (Ticketfee). 

 

Diese Vergütungen verstehen sich ggf. zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer. 

 

 

 

Andere Kosten und Gebühren   Dem Teilfondsvermögen können weitere Kosten und Gebühren so wie in diesem 

Verkaufsprospekt aufgeführt, belastet werden. 

 

Darüber hinaus werden dem Teilfondsvermögen Kosten für die Bewertung von 

Vermögensgegenständen belastet.  

 

Die Investmentgesellschaft zahlt für die Bewertung von Vermögensgegenständen 

eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,20 % des durchschnittlichen Netto-

inventarwertes des jeweiligen Teilfonds in der Abrechnungsperiode, der börsen-

täglich errechnet wird. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben. Sie wird von 

der Verwaltungsvergütung nicht abgedeckt und somit dem Teilfonds zusätzlich be-

lastet. 
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